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NRW-Koalition auf Abwegen

Der Erfolg der Politik der von einer Koalition getragenen Regierung wird am
Erreichen der Ziele gemessen, die zu Beginn der Legislaturperiode in der

Koalitionsvereinbarung gemeinsam festgelegt worden sind. Die für Parteien so
wichtige Glaubwürdigkeit bemisst sich an der Verlässlichkeit der vereinbarten
politischen Grundaussagen.

Nimmt man den Koalitionsvertrag der CDU-/FDP-Landesregierung zum Maß-
stab, so befindet sich die Koalition derzeit in einem wichtigen Politikfeld auf
Abwegen, nämlich der Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltung.
Nach langjährigen Erfahrungen als Parteien, die zwar auf der Landesebene in
der Opposition, in der überwiegenden Zahl der Kommunen in NRW aber in
der Verantwortung standen, haben beide Koalitionspartner eine tiefe Über-
zeugung von der Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung in die
Regierungsarbeit eingebracht. Daher haben sie im Koalitionsvertrag vom 20.
Juni 2005 den Grundsatz der Subsidiarität und eine Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung, unter anderem durch den weitestgehenden Verzicht auf
unnötige Weisungsrechte, festgeschrieben. Zitat: „Zur Stärkung der kommunalen
Eigenständigkeit prüfen wir, ob die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
grundsätzlich in kommunale Aufgaben ohne Fachaufsicht umgewandelt
werden können.“

Aber jetzt, zwei Jahre danach, geschieht das genaue Gegenteil. Gegen den
Rat aller Experten wandelt die Regierung – beziehungsweise die Koalitions-
fraktionen – die Aufgaben, die nach dem SGB II (Hartz IV) den Kommunen
obliegen, von Selbstverwaltungsaufgaben in den Aufgabentyp um, den sie
gerade abschaffen wollten: Unterkunftskosten, Kinderbetreuung, Suchtbera-

tung, Schuldnerberatung und weitere psychosoziale Betreuungsleistungen sind jetzt Pflichtaufgaben, deren Erfüllung
das Land durch Weisung regeln kann.

Dies ist weder sachlich begründet noch rechtlich haltbar. Die sozialen Betreuungsleistungen für die örtliche Gemeinschaft
zählen seit jeher zu den unverzichtbaren Inhalten kommunaler Daseinsvorsorge, also zum Kernbereich der kommunalen
Selbstverwaltung. Daran dürfte sich kaum etwas ändern, nur weil erwerbsfähige Mitglieder der örtlichen Gemeinschaft
auch Bundesleistungen nach dem SGB II (Hartz IV) erhalten. Daneben wird rechtlich und gegebenenfalls gerichtlich zu
prüfen sein, ob Weisungsrechte ohne Kostenerstattungspflichten nicht eine schlichte Umgehung des von CDU und FDP
selbst erstrittenen Konnexitätsprinzips darstellen. Wo das Land nichts bezahlt, darf der Landesarbeitsminister auch
nichts „bestellen“.

Welchen sachlichen Grund hat das Land aber für die Aufgabenumwandlung? Nach den Angaben des Arbeits- und
Sozialministers Karl-Josef Laumann geht es um die Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Die Kommunen
seien gerade bei neuen Gesetzen hierzu ohne Hilfe des Landes nicht in der Lage.

Unbestritten ist: Gleichheit vor dem Gesetz ist ein hohes Gut. Die Gesetzesanwendung muss aber auch dem einzelnen
Menschen und seiner konkreten – durchaus unterschiedlichen – Lebenssituation gerecht werden. Soweit es um die
föderale Struktur unseres Staates geht, fordert deshalb auch die NRW-Landesregierung Gestaltungsspielräume für
regionale Besonderheiten und klare Kompetenzzuordnungen. Demgegenüber soll innerhalb von Nordrhein-Westfalen
dann aber jeder und jede über genau denselben Kamm geschoren werden. Wäre nicht eine „einheitliche“ SGB-II-
Rechtsanwendung in Duisburg und Bremerhaven mindestens so wichtig wie in Köln und im Kreis Warendorf?

Soweit einheitliche Entscheidungsmaßstäbe nötig sind, muss der Gesetzgeber diese durch eindeutige und handwerklich
gute Gesetze gewährleisten. Die wesentlichen Leitlinien der Weisungsbürokratie zu überlassen, ist schon mit dem Demo-
kratieprinzip unseres Grundgesetzes unvereinbar. Die gesetzestreuen Entscheidungen im Einzelfall sind dann aber da zu
treffen, wo sie verantwortet werden. Für fehlende Schuldner- oder Suchtberatung vor Ort macht der Bürger nämlich den
Oberbürgermeister und Landrat verantwortlich, nicht den Minister. Sind es klare Kompetenzstrukturen, wenn Oberbürger-
meister und Landräte bei der Kommunalwahl den Kopf für eine vielleicht verfehlte Weisungspolitik des Landes hinhalten
müssen?

Und schließlich: Die Kommunen waren und sind gegenüber dem Land kooperationsbereit. Eine selbstbewusste Landes -
regierung mit überzeugenden Konzepten braucht keine Weisungsrechte. „Wir sind uns einig, dass es falsch war, die Proble-
me des Landes durch immer mehr Gesetze, Erlasse, Verordnungen, […] lösen zu wollen. Ein Staat, der alles an sich zieht
und auf allen  Feldern regelt, ist ein überforderter und schwacher Staat.“ Treffender als im geltenden Koalitionsvertrag
kann man es nicht formulieren.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
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1. Bürokratieabbau und E-Government er -
öffnen Chancen für die Schaffung effi-
zienterer Verwaltungsstrukturen auf allen
staatlichen Ebenen. Der Landkreistag Nord-
rhein-Westfalen bekräftigt die Bereit-
schaft der nordrhein-westfälischen Krei-
se, entsprechende Initiativen mit dem Ziel
einer grundlegenden Verwaltungsmo-
dernisierung weiterhin zu unterstützen.

2. Bürokratieabbau und E-Government sind
gemeinsame Aufgaben von Bund, Län-
dern und Kommunen. Im Hinblick auf
die dafür erforderliche Informations- und
Kommunikationstechnik bedarf es des-
halb einer verbindlichen Koordinierung
einschließlich der Verabredung notwen-
diger Standards und einer sachgerech-
ten Aufgabenverteilung, um im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger eine moderne,
elek tronisch gestützte Verwaltung flä-
chendeckend zu gewährleisten. Einseiti-
ge Vorgaben wären in dem Zusammen-
hang ebenso wenig akzeptabel wie ein
einseitiger zentralistischer Ansatz.

3. Die nordrhein-westfälischen Kreise sind
bereit, im Sinne ihrer gesetzlich verbürg-
ten Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion
auch im Bereich des E-Government ge -
genüber den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden weitere Dienstleistungs-
und Bündelungsaufgaben wahrzuneh-
men.

Begründung:

I.
Im Rahmen ihres Programms „Bürokratie-
abbau und bessere Rechtsetzung“ hat die
Bundesregierung eine Reihe von Maßnah-
men ergriffen, um efizientere Verwaltungs-

strukturen zu schaffen und die staatliche Auf-
gabenwahrnehmung zu optimieren. Unter
anderem sind auf Bundesebene das so ge-
nannte Standardkosten-Modell zur Identi-
fizierung und Messung von Bürokratiekosten
eingeführt, ein unabhängiger Normenkon-
trollrat zur Überprüfung geplanten Neure-
gelungen einberufen, eine Koordinatorin der
Bundesregierung ernannt sowie ein Staats-
sekretärsausschuss zum Bürokratieabbau
eingerichtet worden.
Auch im Rahmen der Föderalismusreform II
soll die Verbesserung der staatlichen Auf-
gabenerfüllung neben den Bund-Länder-
Finanzbeziehungen einen thematischen
Schwerpunkt bilden. In einem Diskussions-
papier, das seitens der in der Kommission
vertretenen Mitglieder der Bundesregierung
vorgelegt wurde, werden hierzu erste Über-
legungen und Vorschläge unterbreitet, die
auf tiefgreifende Veränderungen in der na-
tionalen Verwaltungsorganisation abzielen.
Beispielsweise wird der Grundsatz des lan-
deseigenen Vollzugs von Bundesgesetzen
und der hilfsweise zum Zuge kommenden
Bundesauftragsverwaltung in Frage gestellt.
Kritisiert werden die Unterschiede zwischen
den Ländern in der Behördenorganisation
und im Verwaltungsverfahren sowie in der
angewandten Informations- und Kommu-
nikationstechnik, weil damit Qualitäts- und
Kostenunterschiede verbunden seien. Ge-
prüft werden solle, inwieweit bestimmte
Sachgebiete der Bundesauftragsverwaltung
in die bundeseigene Verwaltung und andere
Aufgabengebiete in die landeseigene Ver-
waltung übertragen werden können, um
bestehende Doppelstrukturen zu beseitigen
und Koordinierungsaufwand zu verringern.
Für den Bereich der Auftragsverwaltung wird
außerdem vorgeschlagen, ein allgemeines

fachliches Weisungsrecht des Bundes ver-
fassungsrechtlich zu verankern.
Mit dem Ziel einer Verbesserung der staat-
lichen Aufgabenerledigung soll nach dem
Diskussionspapier im Rahmen der Födera-
lismusreform II zudem geprüft werden, in-
wieweit es zur Standardisierung und Har-
monisierung von Verwaltungsprozessen und
-abläufen einer Koordinierungskompetenz
des Bundes hinsichtlich informations- und
kommunikationstechnischer Anforderungen
bedarf. Ziel ist die Schaffung einer sicheren
und nach Möglichkeit bundesweit abge-
stimmten Kommunikationsinfrastruktur.
Damit wird an bereits laufende Vorhaben
der Initiative „Deutschland-Online“ ange-
knüpft, die eine verwaltungsebenenüber-
greifende Zusammenarbeit und Erreichbar-
keit aller Behörden ebenso gewährleisten
sollen wie einheitliche Schnittstellen für den
Verwaltungskontakt mit Unternehmen und
Bürgern. Neben diesen verwaltungsinternen
Grundlagenprojekten sollen im Rahmen von
„Deutschland-Online“ mehrere Vorhaben
aus dem Bereich der Massenverfahren mit
unmittelbarem Kommunalbezug fortgeführt
und intensiviert werden. Dazu gehört die
geplante Modernisierung des Meldewesens,
in deren Zusammenhang der Bund noch in
diesem Jahr ein Bundesmeldegesetz auf den
Weg bringen und mit der Vorbereitung des
neuen zentralen Bundesmelderegisters be-
ginnen will. Im Hinblick auf das Personen-
standswesen werden mögliche Synergien
durch die Zusammenführung mit dem Mel-
dewesen und die Schaffung eines zentralen
Personenstandsregisters angesprochen. Und
hinsichtlich der Kfz-Zulassung als weiterem
kommunalrelevanten Massenverfahren ist
bedeutsam, dass die Registrierungsprozesse
durch eine konsequente Nutzung der tech-
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Bei der traditionellen Landräte-Konferenz in der Bundeshauptstadt trafen die 31 nordrhein-westfälischen Landräte in diesem Jahr mit
Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler zusammen. Themen der nicht-öffentlichen Begegnung im Schloss Bellevue am 31. Mai 2007
waren unter anderem die demografische Entwicklung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die sozialen Sicherungssyste-
me, der Ausbau der Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige sowie die Föderalismusreform II (siehe Seite 227 in diesem EILDIENST).
Weiterer Gesprächspartner am ersten Tag der Veranstaltung waren Nicole Gießler und Uwe Kettelhack. Die Direktoren der Deutschen
Bank referierten über Mythen und Möglichkeiten der Kreditportfoliosteuerung (siehe Seite 226 in diesem EILDIENST). Am Folgetag
referierte WestLB-Direktor Landrat a.D. Norbert Mörs über neue Handlungsfelder für ‚Public Private Partnerships’ in den Kreisen
(siehe Seite 231 in diesem EILDIENST).
Angeregte Diskussionen folgten auch nach den Vorträgen der drei eingeladenen Spitzenpolitiker: Von Chancen und Risiken der Föderalis-
musreform II und weiteren Reformvorhaben aus Sicht der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag berichtete der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Dr. Michael Meister (siehe Seite 229 in diesem EILDIENST). Für die SPD-Bundestagsfraktion zog ihr finanzpolitischer
Sprecher Jörg-Otto Spiller eine Zwischenbilanz (siehe Seite 230 in diesem EILDIENST). Und Dr. Hans Bernhard Beus, Staatssekretär
im Bundeskanzleramt, schloss die Konferenz mit einem Referat über die aktuellen Politikfelder der Bundesregierung ab (siehe Seite 232
in diesem EILDIENST).
Überdies fassten die Landräte einen Beschluss zum Thema „Effiziente Verwaltungsstrukturen“, der im folgenden im Wortlaut ab-
gedruckt wird.

Beschluss der Landrätekonferenz:
Effiziente Verwaltungsstrukturen im Bund,
in den Ländern und auf kommunaler Ebene
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nischen Möglichkeiten in Verbindung mit
dem Kfz-Register beim Kraftfahrbundesamt
erleichtert werden sollen.
Weitere Initiativen wie etwa der nationale
IT-Gipfel im Dezember 2006 unter Schirm-
herrschaft der Bundeskanzlerin verdeut-
lichen insgesamt, dass die Bundesregierung
die Informations- und Kommunikationstech-
nik und in einem weiteren Sinne E-Govern-
ment nicht nur als technikunterstützte Ab-
wicklung von Geschäftsprozessen, sondern
als zentrales Element einer grundlegenden
Verwaltungsmodernisierung versteht und
gezielt vorantreiben möchte.

II.

Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieab-
bau oder auch generell die Verbesserung der
Aufgabenwahrnehmung sind keine neuen
Aufgabenstel lungen. Gerade auf kommu-
naler Ebene wird die eigene Aufgabenwahr-
nehmung kontinuierlich überprüft und ziel-
gerichtet angepasst. Dabei beschränken sich
nord rhein-westfälische Kreise nicht auf die
Binnenmodernisierung, sondern engagieren
sich darüber hinaus auch in überregionalen
Initiativen (Modellregion Ostwestfalen-Lip-
pe, Mitwirkung an einigen der vorgenann-
ten „Deutschland-Online-Vorhaben“ etc.).
Zudem wird die Aufgabenverteilung im
Verhältnis zu den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden laufend einer kritischen
Überprüfung unterzogen.
Es könnte daher angenommen werden, dass
die neuerdings auf Bundesebene zunehmend
thematisierte Verbesserung der staatlichen
Aufgabenerledigung die Kreise nur am
Rande betreffe, zumal dieser Themenbe-
reich in seiner Bedeutung und öffentlichen
Wahrnehmung hinter den ebenfalls im Rah-
men der Föderalismusreform II zu erörtern-
den Bund-Länder-Finanzbeziehungen zurück-
treten werde.
Eine solche Annahme wäre jedoch verfehlt.
Denn es spricht aus heutiger Perspektive
wenig dafür, dass sich Bund und Länder
auf eine grundlegende Neuordnung ihrer
Finanzbeziehungen verständigen werden.
Voraussichtlich wird sich der Blick deshalb
umso stärker auf die im Rahmen der Födera-
lismusreform II zu erörternden Verwaltungs-
themen richten. Damit wird die Erwartung
verbunden sein, in diesem Aufgabenfeld –
und hier insbesondere im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik sowie
des E-Government – eher einen politischen
Erfolg erzielen zu können als im Bereich der
Finanzthemen. Hinzu kommt, dass es bis-
lang kaum verwaltungsebenenübergreifende
Initiativen zur Verwaltungsmodernisierung
und Effektivierung der Aufgabenwahrneh-
mung gab. Bei den auf Bundesebene in jün-
gerer Vergangenheit initiierten Vorhaben
ist demgegenüber neben der Bund-Länder-

Ebene auch die kommunale Ebene unmittel-
bar berührt.
Zu welchen Konsequenzen diese Vorhaben
für die kommunale Aufgabenwahrnehmung
und den kommunalen Aufgabenbestand
letztlich führen werden, ist heute noch
nicht absehbar. In jedem Fall muss aber da-
mit gerechnet werden, dass zwangsläufig
Diskussionen über eine Veränderung der

bisherigen Ablaufprozesse und die Verteilung
der sachlichen Zuständigkeiten ausgelöst
werden. Denn in der aktuellen Diskussion
sind zentralistische E-Government-Ansätze
vorherrschend, die dezentrale Verwaltungs-
strukturen und die kommunale Selbstverwal-
tung nicht ausreichend zur Kenntnis nehmen.
Insbesondere das Konzept einer zentralen be-
hördlichen Anlaufstelle mit zentraler Daten-
verwaltung kann den föderal-dezentralen
Verwaltungsaufbau und damit letztlich die
kommunale Organisationshoheit als Element
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie
nachhaltig gefährden.
Beispielhaft sei auf die Kfz-Zulassung ver-
wiesen: Bei Fortführung des im Rahmen der
Initiative „Deutschland-Online“ verfolgten
Ansatzes einer stärkeren Zentralisierung von
Registrierungsprozessen beim Kraftfahrbun-
desamt kann die Kfz-Zulassung im Grunde
an jedem beliebigen Ort in der Bundesre-
publik Deutschland vorgenommen werden.
Diese Einschätzung führt zu der Frage,
weshalb die Verwaltung der betreffenden
Daten und damit in letzter Konsequenz die
Aufgabenzuständigkeit weiterhin bei den
Kreisen und kreisfreien Städten liegen sol-
len. Wenn also Datenverwaltung und Zu-

teilung von Kfz-Kennzeichen beim Kraft-
fahrbundesamt in Flensburg – oder sogar
an jedem anderen Ort der Welt – gebündelt
werden können, spricht das bei ausschließ-
licher Zugrundelegung technischer Möglich-
keiten für eine Konzentration bzw. Hoch-
zonung sachlicher Zuständigkeiten und
damit korrespondierend einen Verlust be-
stehender Kreiskompetenzen. Umso wich-

tiger ist es, zu verdeutlichen, dass eine solche,
vorwiegend auf die technischen Möglich-
keiten reduzierte Betrachtung zu kurz greift.
Dabei gilt es nicht nur, im Sinne der Bürge-
rinnen und Bürger neben technischen Op-
tionen auch die angemessene Berücksichti-
gung von Sachkriterien einzufordern (Wunsch
eines Teils der Bevölkerung, bis auf weiteres
die Kfz-Zulassung nicht auf elektronischem
Weg vornehmen zu wollen; Notwendigkeit
der kostenintensiven Vor haltung von Bera-
tungskapazitäten gerade für kompliziertere
Zulassungsvorgänge auf kommunaler Ebe-
ne; Bündelung der Kfz-Zulassung mit an-
deren verwandten Aufgaben wie etwa dem
Führerscheinwesen und damit Schaffung ei-
nes orts- und bürgernahen Angebots aus einer
Hand etc.). Zugleich geht es im Hinblick
auf die Kfz-Zulassung wie auch im Hinblick
auf andere Aufgabenbereiche darum, den
Beweis anzutreten, dass E-Government als
wesentlicher Bestandteil der Verwaltungs-
modernisierung auch dezentral funktionie-
ren kann beziehungsweise muss.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  10.31.02
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Konzentriert und zu Diskussionen bereit: die NRW-Landräte
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Hierbei ging er zunächst auf das Zins-
und Schuldenmanagement der Vergan-

genheit und der Gegenwart ein. Während
früher ein passives Zins- und Schuldenma-
nagement mit langfristiger Zinsbindung vor-
herrschend gewesen sei, sei man mittler-
weile zu einem so genannten aktiven Zins-
und Schuldenmanagement übergegangen,

bei dem die Finanzmärkte aktiv so genutzt
werden, dass das Kreditportfolio einer Kom-
mune insgesamt zinsgünstiger ausgestaltet
wird. Hinter dieser aktiven Lösung stehe die
Erkenntnis, dass kurzes Geld billiger sei als
langfristiges. Letztlich gehe es darum, Gestal-
tungsspielräume zu nutzen, die die Finanz-
märkte bieten. Hierzu müsse sich jede Kom-
mune vor der Kreditaufnahme zunächst die
üblichen Fragen stellen: Feste oder variable

Finanzierung? Optimale Zinsbindung? Finan-
zierung in Fremdwährung? Risiken der Vor-
gehensweise? Bezifferung dieser Risi-
ken? Kettelhack wies darauf hin, dass die
innerhalb des aktiven Zins- und Schulden -
mana gements bestehende Handlungsfrei-
heit der kommunalen Entscheidungsträger
allerdings gleichzeitig immer „Vorwurfspo-

ten ial“ schaffe. Jede gefällte Entscheidungz
sei Ausdruck einer bestimmten Meinung
zur zukünftigen Entwicklung des Mark-
tes, die allerdings niemand im Voraus tat-
sächlich vorhersagen könne. Ebenso hän-
ge der Erfolg maßgeblich von der Wahl des
richtigen Zeitpunktes für das Handeln ab.
In diesem Zusammenhang widmete sich
Kettelhack der Frage, ob Prognosen zukünf-
tiger Marktentwicklungen den Entscheidern

hilfreich sein könnten. Die Erfahrung zeige,
dass Zinsprognosen einen wichtigen Bau -
stein für die Meinungsbildung darstellten,
als objektives, dauerhaftes Steuerungskrite-
rium aber weniger geeignet seien. Dies er-
gebe sich maßgeblich daraus, dass die Spann-
breite der am Markt verfügbaren Prog nosen
regelmäßig sehr hoch sei und sich für jede
Prognose, die für eine Maßnahme spricht,
auch eine dagegen finde.
Als Hauptmotive des aktiven Zinsenmana -
ge ments stellte Kettelhack zwei Eckpunkte
heraus. Zum einen werde angestrebt, die
Zinslast insgesamt zu senken, zum anderen
gehe es darum, Zinsen gegebenenfalls lang -
fristig zu sichern. Beide Ziele stünden in ei-
nem gewissen Widerspruch zueinander. Zins -
lastsenkung könne beispielsweise dadurch
erfolgen, dass andere Märkte (etwa die
Schweiz) genutzt würden oder variablen
Finanzierungen gewählt würden statt lang-
fristiger Bindungen. Insbesondere Letzteres
führe jedoch zwangsläufig dazu, dass lang-
fristige Sicherheit verloren geht, das heißt,
dass Zinsänderungsrisiko bei den Kommu-
nen liegt. Demgegenüber führt Zinssiche-
rung über langfristige Zinsfestschreibungen
regelmäßig dazu, dass im Durchschnitt hö-
here Zinssätze gezahlt werden müssten, diese
dafür aber im Vorhinein feststehen und kalku-
lierbar sind. Nach den Ausführungen von
Kettelhack müssen sich beide Ziele nicht
widersprechen, wenn man beide in ein an-
gemessenes Verhältnis zueinander bringt.
Dies sei nicht über eine Einzelbetrachtung
von Krediten, sondern nur über eine Gesamt-
betrachtung des Kreditportfolios möglich.
Hierbei sei im Rahmen eines ganzheitlichen
Steuerungskonzeptes die mögliche Ersparnis
ins Verhältnis zu setzen zu den damit ver-
bundenen Risiken.
Am Beispiel der Finanzagentur des Bundes
zeigte Kettelhack auf, mit Hilfe welcher In-
dikatoren eine entsprechende Standortbe -
stimmung gefunden werden kann: Festle-
gung einer Zinsobergrenze, Festlegung eines
Sicherheitsniveaus (Konfidenzniveau), mit
dem die Zinsobergrenze nicht überschritten
wird, Steuerung des Portfolios ausgerichtet
an der Zinsobergrenze, regelmäßige Über-
wachung der Einhaltung dieser Grenzen
sowie vierteljährlicher Bericht an ein Gre-
mium des deutschen Bundestages. Aus
diesem Best-Practice-Beispiel lasse sich ab-

Zum Auftakt beschäftigten sich die Teilnehmer der Landrätekonferenz mit Fragen des kommunalen Schuldenmanagements. Als Ge-
sprächspartner standen Nicole Gießler und Uwe Kettelhack zur Verfügung, die innerhalb der Deutschen Bank für Nordrhein-Westfa-
len den Bereich „öffentlicher Sektor“ leiten. In dieser Funktion besteht ihre Aufgabe darin, die NRW-Kommunen und Kreise bei der
Strukturierung ihrer Kreditportfolio zu beraten. Entsprechend beschäftigte sich der Vortrag von Uwe Kettelhack mit der Thematik
„Kreditportfoliosteuerung – Mythen und Möglichkeiten; Sicherheit? Zinsersparnis? Beides?“

Kreditportfoliosteuerung –
Mythen und Möglichkeiten

Zeigten anschaulich die Mythen und
Möglichkeiten der Kreditportfoliosteuerung auf:
Bankdirektor Uwe Kettelhack und Bankdirektorin Nicole Gießler
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leiten, dass die Definition folgender Steue-
rungsgrößen sinnvoll sei: Eine Zinsausgaben-
obergrenze als Oberziel sowie als Risikolimit
für die Portfoliosteuerung die Zinsausgaben
als haushaltsrelevante Kennziffer. Die Defi-
nition einer maximal akzeptablen Zinszah-
lung verbunden mit einer möglichst nicht zu
überschreitenden Zinsobergrenze (beispiels-
weise 5%) sei praxisnah, einfach verständ-
lich und habe direkten Haushaltsbezug. 
In einem zweiten Schritt habe dann die Stand-
ortbestimmung zu erfolgen. Hierbei müsse
zunächst die Frage beantwortet werden,
welche zukünftigen Zinsausgaben heute
schon sicher erreicht werden können. So-
dann stelle sich die Frage, welcher Spielraum
zwischen dem liegt, was am Markt realisiert
werden kann (beispielsweise durch „Forward-
Kredite“) und der Zinsobergrenze. Sodann
gehe es darum, das Risiko zukünftiger Ab-
änderungen einzuschätzen. Dies lasse sich
im Form einer Risikokennzahl beziffern, die
sich prognoseunabhängig aus der Verwen-
dung modernster Risikomanagementkenn-

zahlen basierend auf objektiven Marktdaten
ergebe. Basierend auf Status Quo und Risiko-
kennzahl ließen sich dann objektive Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Auf dieser
Grundlage lassen sich dann Aussagen dar-
über machen, ob Zinsen abzusichern sind,
Zinsen versichert werden sollten (wenn die
Planvorgabe gefährdet ist) und ob Raum für
Optimierungen besteht (bei hohem Spiel-
raum und/oder geringem Risiko). Die Aus-
wirkungen einer solchen Empfehlung auf
das Portfolio sollten im Vorfeld simuliert
und beziffert werden. Hiermit könnten Er-
kenntnisse darüber gewonnen werden, wie
eine Entscheidung den Status Quo und die
Risikokennzahl verändert. Mehrere Hand-
lungsoptionen ließen sich anhand der Nut-
zen-Risiko-Relation qualifiziert beurteilen.
Abschließend fasste Kettelhack seine Aus-
führungen dahingehend zusammen, dass
ein ganzheitliches Portfoliosteuerungskon-
zept bei der Identifizierung von Chancen
und Risiken helfe, sowohl bezogen auf Ein-
zelinstrumente als auch bezogen auf die

Portfolioebene. Ein solches Konzept liefere
objektive, das heißt prognoseunabhängige
Kennzahlen zur Portfoliosteuerung und helfe
bei der Konzentration auf das Wesentliche
durch die Verwendung weniger Kernkenn-
zahlen. Es biete gleichzeitig die Möglich-
keit tiefgehender Detailanalysen und greife
ganzheitlich in Bezug auf Umfang und Be-
trachtungszeitraum. Es arbeite zukunftsbe-
zogen und in angemessenen regelmäßigen
Intervallen. Es dokumentiere Handel, Markt
und Portfoliostatus und minimiere das Vor-
wurfspotenzial für die örtlichen Entschei-
dungsträger.
In der anschließenden Diskussion wurden die
Ausführungen und ergänzenden Erläuterun-
gen von Uwe Kettelhack und Nicole Gießler
seitens der Konferenzteilnehmer kritisch hin -
terfragt. Es herrschte Einigkeit darüber, dass
nur Einzelstrategien für jede Gebietskörper-
schaft erfolgversprechend sein können.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  20.11.02

Einleitend brachte der Präsident des Land-
kreistages NRW, Landrat Thomas Kuben-

dorff (Kreis Steinfurt), die besondere Freude
und Auszeichnung der Landräte über den
persönlichen Empfang durch den Bundes-
präsidenten im Schloss Bellevue zum Aus-
druck. Präsident Kubendorff skizzierte die
Struktur und die Aufgaben des Landkreis-
tages NRW als mit Abstand größtes Mit-
glied des Deutschen Landkreistages. In der
öffentlichen, über die Medien transportier-
ten Diskussion stünden die Kreise nicht
selten etwas im Windschatten hinter den
großen kreisfreien Städten. Die Kreise erfüll-
ten eine unverzichtbare, verfassungsrecht-
lich ge währleistete Ergänzungs- und Aus-
gleichsfunktion für die kreisangehörigen
Städte und Gemeinden. Sie böten den Bür-
gerinnen und Bürgern eine Vielzahl öffent-
licher Dienstleistungen an, die nur auf dieser
Bündelungsebene einerseits fachlich hoch-
wertig und andererseits zu angemessenen
wirtschaftlichen Bedingungen vorgehalten
werden könnten. In der seit geraumer Zeit
bestehenden erheblichen Finanzkrise der
Kommunen habe die Kreisebene einen Be -
deutungs- und Aufgabenzuwachs erhalten, der

sich aus der Erkenntnis speise, dass es einer
in etwa vergleichbaren kommunalen Platt-
form mit hinreichender Verwaltungskraft
be dürfe, um die von den Bürgern nachge-
fragten öffentlichen Leistungen effektiv und
effizient zu erfüllen. Dieser Bedeutungszu-

wachs innerhalb der kommunalen Fa milie
sei allerdings im Bewusstsein der Me dien
und damit der Öffentlichkeit noch nicht an-
gekommen und werfe weiteren Handlungs-
bedarf, vor allem im Hinblick auf die unzu-
länglichen Fi nanzierungsquellen der Kreise
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Höhepunkt der Landrätekonferenz in Berlin war ein eineinhalbstündiges nichtöffentliches Gespräch mit Bundespräsident Prof. Dr.
Horst Köhler, das am Amtssitz des Bundespräsidenten, in Schloss Bellevue, am Nachmittag des 31. Mai 2007 stattfand.

Empfang der Landräte
durch den Bundespräsidenten
im Schloss Bellevue

Reger Gedankenaustausch: der Bundespräsident im Gespräch mit nordrhein-westfälischen
Landräten
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auf. Sodann wandte sich der Präsident des
Landkreistages NRW  den historischen Ur-
sprüngen der kommunalen Selbstverwal-
tung, die insbe son dere durch den Frei-
herrn vom Stein (dessen 250. Geburtstag
in diesem Jahr begangen wird) geprägt
wurden sowie der heutigen unmittelbar
demokratischen Legi -
timation der Landrä-
te und ihren Aufga-
ben zu. Er nahm auch
Bezug auf das 60.
Jubiläum des Land-
kreistages NRW, das
in diesem Jahr am
29. August am Grün-
dungsort in Bad Sas-
sendorf im Kreis Soest
begangen wird. Ab-
schließend wies LKT-
Präsident Kubendorff
darauf hin, dass man
die vom Bundespräsi-
denten im Vorfeld des
Gesprächs mitgeteil-
ten Themenwünsche
(de mografische Ent-
wicklung und daraus
abzu leitende Hand -
lungs bedarfe, Ausbau
der Kinderbetreuung
für unter Dreijährige
sowie Teil 2 der Föde-
ralismusreform) ger-
ne aufgreife und sich
auf einen lebhaften
Gedankenaustausch
freue.
Der Bundespräsident
unterstrich zunächst,
dass es sich bei dem
Gespräch mit den
Landräten für ihn um
eine Premiere handele, direkte Gespräche
für ihn und seine Arbeit sehr wichtig seien
und die Landräte aufgrund ihrer Nähe zu
den Menschen im Kreis insoweit eine wert-
volle Informationsquelle darstellten. Sodann
sprach der Bun despräsident folgende The-
menfelder an:

– Die Funktion der Kreise im 21. Jahrhundert
müsse gestärkt werden. Die örtlichen Zu-
ständigkeiten und Rechenschaftspflichten
seien ein Vorteil dieser Ebene kommuna-
ler Selbstverwaltung, die dem ureigenen
Bedürfnis der Menschen nach Verwurze-
lung Rechnung trage. In Anknüpfung an
ein Zitat seines Amtsvorgängers Roman
Herzog wies Köhler darauf hin, dass er auf
selbstbewusste Landräte setze, die durch
ihr Amt ein Fingerspitzengefühl für die Sen-
sibilität der Menschen vor Ort entwickel-
ten. Deutschland sei gut beraten, die bür-
gernahe Aufgabenerledigung zu fördern.

Dazu kündigte der Bundespräsident an,
seinen Beitrag – auch im Rahmen der an-
stehenden Föderalismusreform – zu leisten.

– Deutschland müsse sich der voranschrei-
tenden Globalisierung stellen. Vor diesem
Hintergrund müsse man auch den aus-
ländischen fachlich qualifizierten Studen-

ten und Arbeitskräften noch offener und
positiver begegnen.

– Der bestehende wirtschaftliche Auf-
schwung werde hoffentlich noch weiter
anhalten. Wichtige Ursachen für den Auf-
schwung seien die positiven Effekte der
Globalisierung, die Körperschaftssteuer-
reform und die Agenda 2010 der frühe-
ren Bundesregierung. Gleichwohl sei der
Prozess der Reformen und Veränderungen,
der mitursächlich für den Aufschwung sei,
noch nicht abgeschlossen, sondern müs-
se unbedingt fortgesetzt werden. Insbe-
sondere sei die Arbeitslosigkeit durch eine
flexiblere Gestaltung des Arbeitsmarktes
zu bekämpfen.

– Bei den wichtigen Themen der Demogra-
phie und des Bildungswesens dürfe es kei-
nen Stillstand geben. Älteren Menschen
mit ihren persönlichen und beruflichen
Erfahrungen müsse in Deutschland (wie-
der) ein größerer Stellenwert eingeräumt

werden. Es gelte jetzt, das Potenzial älterer
Menschen für den Arbeitsmarkt – z.B. in
Form einer verlängerten Lebensarbeits-
zeit, Einsatz als „Senior Expert“ – zu ent-
decken.

Aus der Mitte der Landräte wurde dem Bun -
despräsidenten für
dessen Worte und die
darin zum Ausdruck
gekommene Würdi-
gung und Wertschät-
zung der Kreisebene
gedankt. Dem Bun -
despräsidenten sei aus-
drücklich zuzustim-
men, was die Notwen-
digkeit der Erschlie-
ßung des Potenzials
älterer Menschen für
Staat und Gesellschaft
angehe. Skizziert wur -
de die im ländlichen
Raum anzutreffende
Furcht vor der dort in
manchen Regionen zu
verzeichnenden Land-
flucht, die auch auf
den wegbrechenden
Versorgungsstrukturen
im ländli chen Raum
beruhe. Jetzt gelte es,
um im Wettbewerb
der Regionen zu be-
stehen, im kreisange -
hörigen Raum gute
Voraussetzungen für
junge Menschen und
Familien zu schaffen. 
Im weiteren Verlauf
des Gesprächs wiesen
die Landräte auf un -
terschiedliche Proble-

me bei der kommunalen Selbstverwaltung
im kreisangehörigen Raum hin.

– Den Kreisen fehlten die erforderlichen fi-
nanziellen Ressourcen in Gestalt von selbst-
gestaltbaren Einnahmequellen (Kreissteuer
als eigener Anteil an den gemeindlichen
Steuereinnahmen). Während auf der Aus-
gabenseite ein rasanter Anstieg in den ver-
gangenen Jahren zu verzeichnen gewesen
sei – hier wurden insbesondere die Bewälti-
gung der vier großen Lebensrisiken ge-
nannt, die mittelbar oder un mit  telbar von
den Kreisen finanziert werden: Alter, Grund-
sicherung, Behinderung, Arbeitslosigkeit –,
bestünde auf der Einnahmeseite eine Un -
terfinanzierung. Ohne eine auskömmliche
Finanzierung sei eine gute örtliche Aufga-
benwahrnehmung aber unmöglich.

– Wichtig seien Dezentralisierung und Stär-
kung der Eigeninitiative der Menschen,
insbesondere auch des Ehrenamtes.
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Konstruktive Begegnung: Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler (2.v.r.) mit dem Präsidium
des LKT NRW: v. lks. die Landräte Frithjof Kühn (Rhein-Sieg-Kreis), Dr. Arnim Brux (Ennepe-
Ruhr-Kreis) und Thomas Kubendorff (Kreis Steinfurt) (Foto: Bundespräsidialamt)
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– Vor Ort gelänge es oft, Lösungsstrategien
für sich stellende Probleme zu finden.
Diesen Lösungsstrategien dürfe aber nicht
wie oftmals in der Vergangenheit – durch
kleinteilige staatliche Vorgaben entgegen -
gesteuert werden. Insoweit knüpften die
Landräte ausdrücklich an das vom Bun des -
präsidenten erwähnte geforderte größere
Vertrauen in ihre Problemlösungskompe-
tenzen und die Einräumung eines entspre-
chenden flexiblen Handlungsrahmens an.

– Die Kommunen, die sich für eine eigen-

ständige Aufgabenerledigung im Bereich
von Langzeitarbeitslosen entschlossen
hätten (Optionskommunen), seien unbe-
dingt zu unterstützen. Die Arbeit der Be-
rufskollegs sei enger mit den Ausbildungs-
möglichkeiten vor Ort zu verzahnen.

Nach dem intensiven Gedankenaustausch
mit dem Bundespräsidenten dankte ab-
schließend der Präsident des Landkreistages
NRW, Landrat Kubendorff, dem Bundes-
präsidenten für den intensiven Meinungs-

austausch, der in einem hohen Maße durch
einvernehmliche Beurteilungen und gleich-
gelagerte Einschätzungen bestimmt war.
Der Bundespräsident schloss das Gespräch
mit dem ermunternden Ausblick, wenn man
die kommunale Selbstverwaltung auf der
Ebene der Kreise gut gestalte, dies auch ins-
gesamt gute Auswirkungen für die anderen
Politikebenen mit sich bringe.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  10.31.02
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Gleich zu Beginn seiner Ausführungen
zeigte sich der Referent sehr erfreut über

den vor kurzem erreichten Kompromiss zur
Unternehmenssteuerreform, die nun zum
01.01.2008 in Kraft treten solle. Es sei gelun-
gen, durch rechtsformunabhängige gleiche
Steuersätze die internationale Wettbewerbs-
fähig keit Deutschlands weiter zu stärken.
Deutschland liege nun im Mittelfeld der
entsprechenden unternehmensbezogenen
Steuersätze. Auf für Kapitalerträge sei mit
der pauschalen 25-prozentigen Steuer ein
systematischer Wechsel gelungen, der nach
Auffassung Meisters nur in einer Großen
Koalition möglich gewesen sei. Insgesamt
sei dieser Reformschritt auch Grundlage für
eine größere Steuerehrlichkeit in der Bundes-
republik.
Unzufrieden zeigte sich der Finanzexperte
der CDU-Fraktion dagegen mit der bisher
nicht erfolgten Umsetzung der Kommunal-
finanzreform. Er hoffe, dass das Thema in
Kürze nochmals auf die Tagesordnung ge-
lange. In der späteren Diskussion mit den
Landräten machte er aber deutlich, dass vor-
rangig auch die Aufgabenverteilung inner-
halb der Kommunen als Grundlage der Fi-
nanzbeziehungen zu klären sei und hierzu
insbesondere eine Verständigung auf kom-
munaler Ebene nötig sei.
In seinem Vortrag vor den nordrhein-west-
fälischen Landräten ließ Meister im Übrigen
keinen Zweifel an dem entscheidenden Ziel
der Finanzpolitik der Bundesregierung, nämlich

der Haushaltskonsolidierung. Aus seiner Sicht
handelt es sich hierbei um eine „Überlebens-
frage unserer Gesellschaft“. Zwar sei man
in den letzten zwei Jahren aufgrund der
günstigen Wirtschafts- und Finanzentwick-
lung schon weiter gekommen, als man ur-
sprünglich gedacht habe. Das Thema blei-
be aber eine große Herausforderung.
Schwerpunkt der Diskussion waren danach
die Themen im Zusammenhang mit den
verschiedenen Stufen der Föderalismusre-
form. Hier vertrat der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU-Fraktion die Auffassung,
dass die Aufteilung dieser Reform in zwei
Einzelstufen klug gewesen sei. Die Föde -
ralismusreform I habe allen staatlichen Ebe -
nen klarere Kompetenzzuweisungen beschert.
Durch die klarere Zuständigkeitsverteilung
seien auch Verantwortungen für den Bür-
ger besser erkennbar, was als Gewinn für
die Demokratie zu verzeichnen sei. Aus
Sicht der Kommunen sei besonders positiv
zu bewerten, dass künftig eine Zuweisung
finanzträchtiger Aufgaben das Bundesge-
setz direkt auf die Kommunen nicht mehr
zulässig ist. Auf diese wichtige Errungen-
schaft des Durchgriffsverbotes habe der
Bundespräsident die Berliner Politik dankens-
werterweise ja bereits eindeutig hingewie-
sen. Der derzeit diskutierte Bereich des Aus -
baus der Betreuung für unter dreijährige
Kinder zeige aber auch, dass die neue
Struktur die Erreichung zukünftiger Politik-
ziele schwieriger gestalten könne. Meister

zeigte sich aber zuversichtlich, dass aufgrund
der gemeinsamen Zielsetzungen in diesem

Bereich kreative Wege zur Finanzierung
des Ausbaus an Kinderbetreuungsplätzen
erreicht werden könnten.

Im Rahmen der Landrätekonferenz hatten die Landräte auch Gelegenheit zu einer intensiven Diskussion mit Dr. Michael Meister,
dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Schwerpunkte seines Diskussionsbeitrags waren insbeson-
dere die soeben verabschiedete Unternehmenssteuerreform sowie verschiedenste Fragen im Zusammenhang mit der Föderalismus-
reform II.

Chancen und Risiken der
Föderalismusreform II und weitere
Reformvorhaben aus Sicht der
Unionsfraktion im Deutschen Bundestag

Sprach hauptsächlich, aber nicht nur über die Födera-
lismusreform II: Dr. Michael Meister
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Aus den Beratungen zur Föderalismusre-
form II berichtete der CDU-Politker, dass die
ersten Gespräche mit einem sehr konstruk-
tiven Geist bei allen offenen Themen begon-
nen hätten. Er verwies darauf, dass durch
den Präsidenten des Deutschen Landkreis-
tages, Landrat Duppré, auch die kommu-
nale Interessenvertretung gewährleistet sei.
In der Kommission finde derzeit eine offene
Themensammlung ohne Denkverbote statt.
Nach Einschätzung des Referenten lesen
sich die dabei bekannt gewordenen Vor-
schläge wie eine „Auflistung von Fehlent-
wicklungen insbesondere finanzpolitischer
Art aus der gesamten Geschichte der Bun -
desrepublik“. Beispielhaft seien die Probleme
der Haushaltskonsolidierung und Verschul-
dungsbegrenzung, eine aufgabenadäquate
Finanzausstattung, eine Länderneugliederung
und die generellen Fragen von Aufgaben-
kritik, Standardbegrenzung und Entbürokra -
tisierung in den weiteren Kommissionssit-
zungen abzuarbeiten. Meister verwies dabei
auf die ehrgeizige Zeitschiene, da eine Ver-
abschiedung von Gesetzesvorhaben noch
in dieser Legislaturperiode Ergebnisse der
Kommissionsberatung bereits in einem Zeit -
raum von eineinhalb Jahren erforderlich
machen würde. Dies müsse zwangsläufig
zu einer Konzentration auf die wesentlichsten
Zielsetzungen führen. Für die Unionsfraktion
bedeute dies vor allem eine Konzentration
auf Regelungen einer für die Zukunft auf
Dauer tragfähigen Haushaltsentwicklung
sowohl im Bund wie in jedem einzelnen Bun -
desland. Dies sei bereits als Frage der Ge-
nerationengerechtigkeit und sozialen Sicher-
heit unverzichtbar. Als Zielgröße für die

kumulierten staatlichen Schulden nannte
Meister in diesem Zusammenhang eine Grö-
ße von 45 Prozent der Wirtschaftsleistung
der Bundesrepublik Deutschland. Derzeit lie-
ge die Gesamtverschuldung aber bei etwa
zwei Dritteln, was den ehrgeizigen Ansatz
dieser Zielsetzung verdeutlicht. Zur Errei-
chung dieses ehrgeizigen Ziels seien ver-
schiedenste Maßnahmen notwendig, die
auch mit Sanktionsmechanismen versehen
werden müssten. Maßgebliche Bedeutung
maß Meister auch der Neuregelung von Ge -
staltungsmöglichkeiten auf der Einnahme-
seite zu, bei der aus seiner Sicht der jeweilige
Begünstigte der zu erhebenden Steuer auch
die Gestaltungsmöglichkeit zur Höhe der
Besteuerung haben müsse. Die Ziele der
Haushaltskonsolidierung seinen zudem nicht
ohne eine deutliche Steigerung der Verwal-
tungseffizienz auf allen staatlichen Ebenen
erreichbar. Verwaltungseffizienz und Be-
schleunigung der Verwaltungsabläufe dien-
ten also nicht nur Zielen von Bürgerfreund-
lichkeit und Wirtschaftsförderung, sondern
seien auch unter Kostenersparnisgesichts-
punkten dringend umzusetzen. Hierbei sei
bei vielen Problemfeldern noch erheblicher
Effizienzgewinn zu erreichen. Beispielhaft
nannte Meister die Vereinheitlichung von IT-
Systemen durch kompatiblere Netze und
bessere Schnittstellen. Zu hinterfragen sei
auch die kaum überschaubare Vielfalt an
staatlichen Rechenzentren.
Zum Zeitplan für die weiteren Beratungen
der Föderalismusreform verwies Meister auf
die am 22.06.2007 stattfindende öffentliche
Anhörung zu den Finanzthemen, dem so
genannten Korb 1 der Föderalismusreform II,

und die für den 08.11.2007 terminierte An-
hörung zu den Themen in dem so genannten
Korb 2, nämlich Entbürokratisierung und
Verwaltungseffizienz.
In der abschließenden Diskussion mit den
Landräten spielten weitere wichtige Reform-
vorhaben der Bundesregierung eine Rolle.
Zur Frage der künftigen Ausgestaltung des
SGB II beziehungsweise der Hartz-IV-Reform
befürwortete Meister grundsätzlich die durch
das Optionsmodell eröffneten Möglichkei-
ten und hoffte insoweit auf eine Verlänge-
rung des Optionsmodells. Wenn eine gene -
relle Öffnung der Option gefordert wäre, sei
er grundsätzlich auch für diese Forderung
offen, da er bei entsprechender Kompetenz
der Kreise für die Integration von Arbeitsu-
chenden auch deren Zuständigkeit als ver-
nünftig erachte. Es sei aber nicht zu ver-
kennen, dass der Koalitionspartner SPD eher
eine Stärkung der Bundesagentur in diesem
Bereich befürworte und auch die Länder je-
denfalls nicht durchgängig ein Interesse an
dieser Aufgabe zeigten.
Bevor die Landräte den Referenten mit dem
Wunsch, sich auch für eigene Steuerein-
nahmequellen der Kreise einzusetzen, ent-
ließen, verwies Meisner abschließend auf
die breite Palette weiterer Reformvorhaben
wie etwa die Reform der Pflegeversiche-
rung, das Präventionsgesetz, die Neure-
gelung des Wettbewerbs im Energiemarkt
und die Schaffung von Regelungen zur
Steigerung des Wagnis- und Beteiligungs-
kapitals.
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Zunächst sei hier die Senkung der nomi-
nalen Belastung von zirka 39 Prozent

als eine der höchsten Belastungen in Euro-
pa zu nennen. Weiteres wichtiges Ziel sei
der Erhalt der Unternehmen als Steuer -
zahler in Deutschland gewesen. Dabei sollte
keine höhere Steuerbelastung der Unterneh-
men erreicht werden: Nicht mehr Steuern

sollten gezahlt werden, aber mehr der ge-
zahlten Steuern sollten in Deutschland
statt im Ausland gezahlt werden. Darüber
hinaus habe die Koalition mit der Reform
die Gewerbesteuer entgegen den Hinwei-
sen der Wirtschaft, welche die Gewerbe -
steuer als systemfremd kritisiert hatte,
gestärkt.

Insgesamt habe sich bei der Unternehmens-
steuerreform gezeigt, dass bei einer Großen
Koalition die konstruktive Herangehens-
weise funktioniere. Ein nachträgliches Zer -
schlagen über die Länder bleibe in der
Regel aus.
Als weiteres wichtiges Ziel der Großen
Koalition nannte Spiller den Weg aus der

Jörg-Otto Spiller, Finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, zog im Rahmen der diesjährigen Landrätekonferenz eine Zwischen -
bilanz zur Agenda der Großen Koalition aus Sicht der Bundestagsfraktion. Dabei stellte er die wichtigsten Ergebnisse zentraler
Themenfelder vor, nachdem er vorweg die erfolgreiche Bewerkstelligung zentraler schwieriger Aufgaben hervorgehoben hatte. Die
öffentliche Wahrnehmung über die Medien, welche ihren Blick stets auf die streitigen Punkte fokussierten, sei insofern irreführend
und entspräche nicht der Innenansicht. Als erstes Beispiel nannte Spiller die Unternehmenssteuerreform, mit der die Große Koalition
ein gutes Ergebnis präsentiere und verschiedene wichtige Ziele verfolgt habe:

Zwischenbilanz zur Agenda der
Großen Koalition aus Sicht
der SPD-Bundestagsfraktion
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Schuldenfalle. Hier sei es gelungen viele
neue Impulse zu setzen, die in ihrer Ge-
samtheit einen guten Beitrag geleistet hät-
ten. Wichtige Erfolge seinen auch in der
Rentenpolitik mit der dringend nötigen
Neuausrichtung zu einer Rente mit 67, deren
einzige Alternative eine Rentekürzung ge-
wesen sei, und mit der Gesundheitsreform
erzielt worden.
Die Föderalismusreform habe dagegen zu
einem nicht ganz zufrieden stellenden Er-
gebnis geführt. Als nicht überzeugend be-
wertete Spiller die Entscheidung, die für
Deutschland wichtigen Themen Bildung,
Forschung, Familien und Kinder allein auf
Länderebene entscheiden zu lassen.
Insgesamt bewertete Spiller die Große Ko-
alition als weitgehend erfolgreich in der Be-
wältigung wichtiger gemeinsamer Aufga-
ben. Die gemeinsame Arbeit werde von

einem guten Klima getragen. Allerdings sei
die Große Koalition nicht als Dauerlösung zu
sehen. Es sei davon auszugehen, dass vor
der nächsten Wahl die Differenzen wieder
mehr in den Vordergrund rücken und beide
Parteien die Macht erneut für sich beanspru-
chen würden. Bis dahin sei die Zeit zunut-
zen die dringendsten Probleme in Deutsch-
land weiter zu lösen.
In der abschließenden Diskussion wurde
insbesondere auf bestehende Probleme bei
der Umsetzung des SGB II (Hartz IV) hin-
gewiesen. Die Landräte forderten, hier eine
adäquate Wahlmöglichkeit zwischen der
Aufgabenerledigung durch die ARGEn oder
als Optionskommune bereitzustellen.
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Zog eine politische Zwischenbilanz: Jörg-Otto
Spiller

Einleitend skizzierte er den aktuellen Ent-
wicklungsstand und die jüngste Marktent-

wicklung, die gerade im Kommunalbereich
durch eine wachsende Zahl verwirklichter und
projektierter PPP-Vorhaben gekennzeichnet
sei. In absoluten Zahlen entfalle von einem
aktuellen Gesamtinvestitionsvolumen in
Höhe von bundesweit rund 1,24 Milliarden
Euro mehr als die Hälfte auf den kommu-
nalen Bereich. Eine Betrachtung der in Vor-
bereitung bzw. Planung befindlichen Projekte
ergebe sogar, dass von einer geschätzten
Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 5,6
Milliarden Euro rund 4 Milliarden Euro auf
den kommunalen Bereich entfielen. Neben
den klassischen PPP-Bereichen wie dem
Schulbau werde dabei zunehmend auch in
anderen Bereichen wie etwa dem kommu-
nalen Straßenbau oder dem Unterhalt von
Kultureinrichtungen auf solche Partnerschaf-
ten gesetzt. Bemerkenswert sei, dass die
Pilotkommunen „der ersten Stunde“ auf-
grund ihrer durchweg positiven Erfahrun-
gen mittlerweile zum überwiegenden Teil
mit PPP-Folgeprojekten begonnen hätten.
Als positiv sei zudem festzuhalten, dass auf
der Bieterseite zwar weiterhin eine Reihe von
Großunternehmen tätig sei. Da sich diese
aber nach seinem Eindruck tendenziell auf
Großprojekte konzentrierten, kämen zu-
nehmend Bietergemeinschaften regionaler
mit telständischer Unternehmen bei kom-
munalen PPP-Ausschreibungen zum Zuge.
Im Anschluss an diese einleitenden Bemer-
kungen befasste sich Mörs mit einzelnen Be-

reichen und Fragestellungen, die aus kom-
munaler Sicht von besonderer Bedeutung
seien. Dazu gehöre der kommunale Hoch-
bau als ein Bereich, in dem bereits seit län-
gerem Erfahrungen mit PPP-Projekten ge-
wonnen worden seien. Die Bandbreite der
Zusammenarbeit zwischen Kommune und
privatem Investor/Betreiber reiche in die-
sem Bereich von der Planung, der Erstel-
lung beziehungsweise Sanierung über den
Betrieb bis hin zur Finanzierung. Trotz nicht
zu verkennender Schwierigkeiten und Pro-
blemstellungen könne derzeit ein positives
Fazit gezogen werden. Die Partnerschaften
im kommunalen Hochbau hätten durchweg
gut funktioniert, und die gesetzten Ziele
seien weitgehend erreicht worden. Voraus-
setzung dafür sei ein gleichermaßen ver-
trauensvolles wie pragmatisches Vorgehen
auf Seiten aller Beteiligten. So habe sich
bewährt, die Nutzer, wie beispielsweise im
Falle eines Schulgebäudes die Lehrerschaft,
in die Planung und Durchführung der In-
vestitionen und die laufende Bauunterhal-
tung unmittelbar einzubeziehen.
Auch im kommunalen Straßenbau seien PPP-
Modelle mittlerweile, so Mörs weiter, durch -
aus verbreitet. Dabei reiche das mögliche
Aufgabenspektrum des privaten Partners je
nach Vereinbarung vom Neubau über die
Unterhaltung und den Winterdienst sowie
die Reinigung bis hin zur Pflege der Straßen-
ausstattung einschließlich der Beschilderung.
Zu den spezifischen Besonderheiten und He -
raus forderungen von PPP im kommunalen

Straßenbau zählten die Bestandserfassung
der Straßen und Anlagen, die Definition der
Zielvorgaben, die Koordination mit anderen
Baulastträgern, die Notwendigkeit einer an-
gemessenen Risikoverteilung unter Berück-
sichtigung von Verkehrsprognosen und -ent -
wicklungen oder auch die teilweise aufwen-
dige Messung der Leistungserfüllung.
Vergleichsweise neu seien PPP-Vorhaben
im Gesundheitsbereich. Angesichts einer sich
verschärfenden Marktsituation und offenkun-
digem Handlungsbedarf werde aber zum

Welche neuen Handlungs- und Gestaltungsspielräume sich die Kreise durch Public-Private-Partnership (PPP) eröffnen können, stellte
Norbert Mörs, Bereichsleiter Öffentliche Kunden der WestLB AG und Geschäftsführer der WestKC GmbH, in seinem Referat vor.

Neue Handlungsfelder für
PPP-Lösungen in den Kreisen

Norbert Mörs, Bereichsleiter Öffentliche
Kunden der WestLB AG und Geschäfts-
führer der WestKC GmbH, erwies sich als
PPP-Experte.
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Beispiel im Krankenhausbereich zunehmend
auf PPP gesetzt. Dabei müsse allerdings den
Beteiligten deutlich gesagt werden, dass PPP
nicht die notwendigen Optimierungsmaßnah-
men im medizinisch-organisatorischen und
Personalbereich ersetzen könne.
Zusammenfassend stellte Mörs fest, dass PPP
nach seiner Überzeugung eine sinnvolle Alter-
native zur herkömmlichen Finanzierung kom-
munaler Leistungen darstelle. Die Kom munen
seien gut beraten, sich die Frage zu stellen, ob
und inwieweit die Erbringung ihrer Leistun-
gen unter Beteiligung privater Partner erfolgen
könne. Entscheidend sei dabei, dass eine auf
die jeweiligen Gegebenheiten zugeschnittene
Lösung gefunden werde, was etwa individuelle
Regelungen zum jeweils sachgerechten Le-
benszyklus eines Projekts, zum benötigten
Investitionsvolumen oder zur Aufgabenver-

teilung zwischen den Partnern beinhalte. 
In der sich anschließenden Diskussion wurde
bestätigt, dass PPP für die nordrhein-west-
fälischen Kreise von Interesse sei. So zeigten
die Erfahrungen einzelner Kreise, wie etwa
des Kreises Unna bei der Sanierung seines
Kreishauses, dass im Rahmen eines PPP-Pro-
jekts nennenswerte Erspar nis se erwirtschaftet
werden könnten. Jedoch dürfe nicht außer
Betracht bleiben, dass auf Seiten der betei-
ligten Kommunalverwaltungen im Zusam -
menhang mit der Eingehung und Begleitung
eines solchen Projekts ein beachtlicher Ad-
ministrativaufwand ausgelöst werde. Er-
schwerend komme hinzu, dass sich etwa
im Hinblick auf das Vergaberecht oftmals
komplexe Rechtsfragen stellten, was für
PPP-Vorhaben alles andere als förderlich sei.
Letztlich könne jeder Kreis nur im Einzelfall

nach einer Gesamtabwägung zwischen mög-
lichen Nutzen und wirtschaftlichen Risiken
unter Berücksichtigung seiner örtlichen Ge  -
gebenheiten einschätzen, ob und inwie-
weit ein PPP-Vorhaben für ihn im Ergebnis
vorteilhaft sein könne. In den Fällen, in denen
die aktuelle Haushaltssituation eine konven-
tionelle Realisierung eines bestimmten Pro-
jekts nicht zulasse, dürfte der Rückgriff auf
eine PPP in aller Regel nicht weiterhelfen.
PPP stellt nach Auffassung der nordrhein-
westfälischen Landräte nicht mehr, aber
auch nicht weniger als eine interessante Al-
ternative zu den klassischen Finanzierungs-
modellen öffentlicher Aufgabenwahrneh-
mung dar.
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Zu Beginn seiner Ausführungen zog Beus
ein vorläufiges Fazit der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft. Neben dem Ziel, mehr
Energieeffizienz zu erreichen (20 % CO2-
Reduktion bis 2020) verwies Beus auf er-
reichte Erleichterungen beim Telefon-, Zah-
lungs- und Luftverkehr und ging auf die
Bemühungen ein, den Diskussionsprozess
über den Verfassungsvertrag neu zu beleben.
Unter anderem unter Beteiligung von Kom -
munen in Nordrhein-Westfalen sei die 50
Jahrfeier der europäischen Verträge began-
gen worden. Nun gelte es, in Einzelgesprä-
chen mit den Regierungsvertretern der Mit-
gliedsländer Konsensmöglichkeiten über die
Konkretisierung des Verfassungsvertrags zu
erreichen. Dabei müsse der Spagat zwischen
den Ländern, die wegen der erfolgten Rati-
fizierung an einem Erhalt des bestehenden
Vertrages interessiert seien, und denen, in
denen sich die Bevölkerung gegen den Ver-
fassungsvertrag ausgesprochen habe, ge-
schafft werden. 
Ein weiteres wichtiges Politikfeld der Bun -
desregierung sei der Bürokratiekostenab-
bau. Die Bundesregierung verfolge – wie
auch andere europäische Länder – das Ziel,
die Bürokratiekosten bis 2012 schrittweise
erheblich zu reduzieren. Stufenweise solle
zunächst die Wirtschaft, dann die Bürger und
sodann die Verwaltung betrachtet werden.
Die kommunale Ebene habe verständlicher-
weise ein großes Interesse daran, insbeson-
dere Informationspflichten der Behörden un -

tereinander abzubauen. Zurzeit werde der
Zeitaufwand, den die rund 11.000 Informa -
tionspflichten der Wirtschaft erforderten,
evaluiert. Danach sollten die größten „Kos-
tenverursacher“, die in der Regel nur 20 Pro-
zent aller Informationspflichten ausmach-
ten, gemessen werden, um anschließend
über deren etwaige Abschaffung zu ent-
scheiden. Hierbei sei man auch für Verein-
fachungsvorschläge der Kommunen offen.
Der Staatssekretär warb für das Vorhaben
der Bundesregierung. Er betonte, dass mit
dem Standardkostenmodell nun erstmalig
eine systematische Erfassung von Bürokratie-
kosten möglich sei und damit ein prakti-
kabler Ansatz zum Bürokratiekostenabbau
zur Verfügung stehe, auch wenn er sehr wohl
wisse, dass dieses Modell die „gefühlte Bü-
rokratiebelastung“ nicht abbilden könne.
Im Anschluss daran widmete sich der Staats-
sekretär der finanziellen Situation der Kom-
munen. Die gute Ertragslage im Jahr 2006
dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Probleme hier noch nicht behoben seien.
Die Verbreiterung der Bemessungsgrundla-
ge bei der Unternehmenssteuerreform kön-
ne angesichts dessen jedenfalls nicht negativ
bewertet werden. An den Kosten der bis
2013 auf 750 Plätze auszubauenden Kin-
derbetreuung in Höhe von zwölf Milliarden
wolle sich der Bund mit einem Drittel betei-
ligen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe müs-
se nun die dadurch aufgeworfenen verfas-
sungsrechtlichen Fragen klären. Auch wenn

diese Summe von den Spitzenverbänden
als nicht ausreichend angesehen werde, so
müsse doch festgehalten werden, dass der
Bund hier einen Paradigmenwechsel voll-

zogen ha be. Während es früher darum ge-
gangen sei, Urlaubs- und Rückkehrmög-
lichkeiten zu stärken, gehe es nunmehr um

Im Rahmen der Landrätekonferenz berichtete Staatssekretär Dr. Hans Bernhard Beus, Bundeskanzleramt, über die aktuellen Politikfelder
der Bundesregierung. Auch wenn es sich nicht immer um „im klassischen Sinne“ kommunalbezogene Themen handele, landeten
diese doch am Ende auch „auf dem Schreibtisch“ der Kommunen und seien damit für diese von großem Interesse. 

Staatssekretär Dr. Beus zu den aktuellen
Politikfeldern der Bundesregierung

Dr. Hans Bernhard Beus, Staatssekretär im
Bun deskanzleramt, sprach über die aktuel-
len Politikfelder der Bundesregierung.
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die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie und die Herstellung entsprechender
Wahlfreiheit. Hinsichtlich der ebenfalls strei -
ti gen Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Grundsicherung im Alter zur Vermeidung
von verschämter Altersarmut verwies Beus auf
die Schwierigkeiten der Ermittlung der mit der
Gesetzesänderung verbundenen Mehrkosten.
Der Staatssekretär befasste sich schließlich
mit den durch die Föderalismusreform II auf-
geworfenen Fragestellungen. Hier gehe es
ei nerseits um eine wirkungsvolle Begren-
zung der Verschuldung, wobei gegebenen-

falls auch Artikel 115 Grundgesetz verän-
dert werden müsse, und andererseits um die
Modernisierung und Strukturveränderung der
öffentlichen Verwaltung, wodurch sich die
Bun desregierung Kostenentlastungen er-
hoffe. Letzteres betreffe nicht nur die Bun -
desauftragsverwaltung, sondern auch die
IT-Technik, bei der man – so Beus – von
den bisher gewachsenen Strukturen zu ein-
heitlichen Schnittstellen und zu Front-/Back-
Offices kommen müsse.
Es schloss sich eine lebhafte Diskussion an.
Während die Bemühungen der Bundesregie-

rung um einen Abbau von Bürokratiekosten
zwar grundsätzlich begrüßt wurden, bestand
Skepsis, ob das avisierte Ziel erreicht wer-
de: Bis dato seien alle Versuche, Bürokratie-
kosten effektiv zu reduzieren, „im Sande“ ver-
laufen. Um die bürgernahe und effiziente
Verwaltung vor Ort nicht unnötig zu erschwe-
ren, müssten überflüssige und zeitintensive
bürokratische Hemmnisse nun endlich schnell
und durchgreifend abgebaut werden.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  10.31.02

233

Aus dem Landkreistag / Landrätekonferenz in BerlinAus dem Landkreistag / Landrätekonferenz in Berlin

Die Vorstandsmitglieder befassten sich
zu nächst mit dem aktuellen Sachstand

der Reform der Versorgungsverwaltung.
Nachdem diese Reform über Monate hin-
weg mit allen Beteiligten intensiv beraten
worden war, stieß die vom Landeskabinett
getroffene Entscheidung zur weitgehenden
Kommunalisierung der Versorgungsverwal-
tung im Vorstand auf grundsätzliche Zustim-
mung. Zugleich wurde betont, dass einzelne
Regelungen des vorgelegten Gesetzentwur-
fes noch präzisierungs- und änderungsbe-
dürftig sind. Hinsichtlich der Kostenfolgen
müsse eine für alle Seiten tragfähige Lösung
gefunden werden. Im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren werde darauf zu achten sein,
dass mit der Aufgabenübertragung nicht eine
einseitige Verlagerung von Kostenrisiken in
die Finanzverantwortung der kommunalen
Familie verbunden ist.
Im Anschluss wurden der Stand der Ver-
waltungsreform im Bereich der Umwelt-
verwaltung und die hierdurch aufgeworfe-
nen Konnexitätsfragen erörtert. Der seitens

der Ministerien inzwischen vorgelegte erste
Entwurf einer Kostenfolgenabschätzung wur-
de kritisch bewertet. Auf Ablehnung stießen
unter anderem die vorgesehene anteilige
Minderausgabe wegen pauschaler Stellen -
einsparungen und die geplante Regelung zur
Sachkostenerstattung. Der Vorstand forder-
te eine strikte Beachtung des Konnexitäts-
prinzips: Entsprechend den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben müsse das Land alle Kos-
ten – und damit auch Implementierungs-, In-
vestitions- und Gemeinkosten – übernehmen.
Es schloss sich ein kurzer Bericht über die
Landtagsanhörung zum SGB-II-Ausführungs-
gesetz für NRW an. Dabei unterstrich der
Vorstand nochmals die Grundaussagen der
gemeinsamen Stellungnahme der kommu-
naler Spitzenverbände, mit der vor allem die
Umwandlung der SGB-II-Aufgaben in Pflicht-
aufgaben zur Erfüllung nach Weisung strikt
abgelehnt wird. Der Vorstand nahm insoweit
positiv zur Kenntnis, dass diese Wertung von
allen zur Landtragsanhörung geladenen Ex -
perten einhellig geteilt wurde. Hinsichtlich

der künftigen Verteilung der Wohngelder-
sparnisse des Landes auf die Kommunen
blieb es bei der positiven Bewertung des
endlich vorgesehenen Mehrbelastungsaus-
gleich für alle kommunalen Träger, dessen
gesetzliche Fixierung als Erfolg gerade auch
für die Aktivitäten der Kreise und des LKT
NRW zu werten sei.
Der Vorstand informierte sich zudem über
den Arbeitsentwurf zur Novellierung des
Sparkassenrechts und bekräftigte erneut sei-
ne strikt ablehnende Haltung gegenüber der
angedachten Einführung von optionalem
Trägerkapital. Die hiermit verbundenen Risi -
ken seien wesentlich höher als die Chancen,
hiermit mehr Transparenz zu erreichen. Ge -
rade unter dem Aspekt des Europarechts sei
es nicht auszuschließen, dass sich ein ein-
mal eingeführtes Trägerkapital letztlich ver-
selbständige und einen ersten Schritt in Rich-
tung Privatisierung der Sparkassen bedeute.
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Unter Vorsitz von Präsident Landrat Thomas Kubendorff, Kreis Steinfurt, trafen die Vorstandsmitglieder des LKT NRW im Rahmen
der diesjährigen Landrätekonferenz zu ihrer Sitzung am 31. Mai 2007 in Berlin zusammen.

Vorstand des LKT NRW
am 31. Mai 2007 in Berlin

ED_224-255_07-08_2007_RZ.qxp:Eildienst_A4_Broschüre  10.07.2007  14:03 Uhr  Seite 233



234

Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag

Hartz IV: Land NRW
muss kommunale Selbst -
verwaltung respektiere

Presseerklärung vom 22. Mai 2007

Mit Ablehnung reagieren die drei kommu-
nalen Spitzenverbände in Nordrhein-West-
falen auf Details im Entwurf des „NRW-
Ausführungsgesetzes zum SGB II“ (Hartz
IV). Das Land beabsichtigt, den Kommunen
Gestaltungsfreiheit zu entziehen, indem die
bisherigen in Selbstverwaltung wahrgenom-
menen Aufgaben bei der Eingliederung von
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt in
so genannte Pflichtaufgaben zur Erfüllung
nach Weisung umgewandelt werden sollen.
„Hierfür besteht zwei Jahre nach Inkraft-
treten von Hartz IV überhaupt kein Anlass
– die Kommunen arbeiten konstruktiv und
zunehmend erfolgreich mit den örtlichen
Agenturen für Arbeit in Arbeitsgemein-
schaften zusammen oder haben die Ver-
antwortung alleine in den Optionskommu-
nen übernommen. Dabei kommt es gerade
auf die dezentralen Handlungsspielräume
an. Schließlich sind bei der Vermittlung von
Langzeitarbeitslosen auch und vor allem ört-
liche und regionale Besonderheiten zu be-
achten“, erklärten dazu der Geschäftsfüh-
rer des Städtetages, Dr. Stephan Articus,

der Hauptgeschäftsführer des Landkreis-
tages, Dr. Martin Klein, und der Hauptge-
schäftsführer des Städte- und Gemeinde-
bundes, Dr. Bernd Jürgen Schneider.
Sie betonten anlässlich der entsprechenden
Anhörung heute im Landtag, die kommu-
nalen Leistungen, wie beispielsweise die
Bereitstellung bedarfsgerechter Kinderbe-
treuungsangebote für berufstätige Eltern
sowie ein gut ausgebautes Netz von Bera-
tungsleistungen – etwa in der Schuldner-
beratung, bei psychosozialen Leistungen
oder in der Suchtberatung – seien „ureige-
ne kommunale Aufgaben“.
Die kommunalen Zuständigkeiten im Be-
reich der 44 ARGEn und der zehn Options-
kommunen des Landes müssten wie bis-
her ohne Weisungsrechte des Landes
ausgestaltet sein. Denn: „Die Kommunen
haben zusammen mit den freien Trägern
der Wohlfahrtspflege ein über viele Jahre
gewachsenes Netz zu sozialintegrativen
Aufgaben geschaffen, das sich bereits in
der kommunalen Sozialhilfe und der Kin-
der- und Jugendhilfe bewährt hat. Diese
Aufgaben betreffen Kernbereiche kommu-
naler Sozialkompetenz und Daseinsvor-
sorge und müssen weiterhin nach örtlichen
Belangen ausgerichtet werden“, erläuter-
ten Articus, Klein und Schneider.
Würde sich das Land nun kraft Gesetzes

zum Weisungsgeber der Kommunen in der
örtlichen Sozialpolitik machen, wäre die
kommunale Selbstverwaltung ausgehebelt,
befürchten die Spitzenverbände. „Völlig
unpassend wären Weisungsrechte des Lan-
des erst recht in den zehn Optionskreisen
und -städten des Landes, in denen Hartz-
IV-Empfänger nach dem Willen des Ge-
setzgebers und seinerzeit vor allem unter-
stützt von Union und FDP vollkommen ohne
Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
(BA) ausschließlich kommunal betreut und
vermittelt werden“, führten die Verbands -
chefs aus.
Ein allgemeines Weisungsrecht des Landes
könne dazu führen, dass diese klassischen
kommunalen Aufgaben künftig vom Land
gesteuert und damit vereinheitlicht wür-
den und sich damit die soziale Absicherung
vor Ort verschlechterte. „Seit langem kri -
tisieren wir ein Übermaß an Weisungen
aus Berlin und Nürnberg an die Arbeitsge-
meinschaften und fordern dezentrale Hand-
lungsspielräume auch bei der Wahrneh-
mung von Bundesaufgaben ein. Zusätz liche
Weisungen aus Düsseldorf in Bezug auf
die kommunalen Aufgaben würden den
Prozess weiter belasten und nicht zu einer
besseren und individuellen Förderung lang-
zeitarbeitsloser Menschen beitragen“, ur-
teilten die Verbandschefs.

Versorgungsverwaltung
wird kommunalisiert –
und damit bürgernah!
Presseerklärung vom 16. Mai 2007

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen begrü-
ßen die vom Kabinett gestern beschlossene
Auflösung der Versorgungsverwaltung. „Es
ist im Sinne der jungen Eltern und der
Menschen mit Behinderungen, dass sie zu-
künftig orts- und damit bürgernah betreut
werden“, erklärte dazu der Hauptge -
schäftsführer des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW), Dr. Martin Klein,
heute in Düsseldorf.
Die 31 Kreise und 23 kreisfreien Städte
werden – so der Gesetzentwurf auch den

Landtag passiert – ab 2008 für die Belange
der Menschen mit Behinderungen und die
Auszahlung des Elterngeldes zuständig sein.
Bislang mussten die Anträge an eines der
elf dafür zuständigen staatlichen Versor-
gungsämter gerichtet werden. „Mit Bür-
gernähe hatte das nicht wirklich viel zu
tun. In Zukunft jedoch können sich die
Betroffenen auf Hilfen direkt vor Ort ein-
stellen.
Die Kritik von Sozial- und Wohlfahrtsver-
bänden an der Reform können wir deshalb
überhaupt nicht nachvollziehen. Schließ-
lich verfügen die Kommunen über eine an-
erkannte Sozialkompetenz, so dass die Auf-
gaben aus der Versorgungsverwaltung die
bestehenden sozialen Zuständigkeiten sinn-
voll abrunden“, betonte Klein. „Die Ver-

waltung rückt damit buchstäblich näher an
die Menschen.“ Zudem wechseln bisher in
den Versorgungsämtern beschäftigte Mit-
arbeiter in die Kreisverwaltungen, für deren
Bezirk sie bisher zuständig gewesen sind.
„Dadurch bleibt ihr Know-how erhalten“,
erläuterte der Verbandschef.
Befürchtungen der Kritiker, nach denen es
nunmehr zu uneinheitlichen Entscheidun-
gen je nach Kreis oder Stadt kommen wür-
de, entbehrten jeder Grundlage, stellte Klein
klar. „Der juristische Rahmen für das Schwer-
behindertenrecht und das Bundeseltern-
geldgesetz gilt bundesweit“. Nicht zuletzt
profitierten die Steuerzahler – nämlich vom
Einsparpotenzial durch den Wegfall der
Sonderbehörden und die damit verbunde-
nen Synergieeffekte.

Medien-Spektrum:
Aktuelle Pressemitteilungen
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Bundespräsident Köhler hält
Plädoyer für starke Kreise

Presseerklärung vom 1. Juni 2007

„Ich setze auf selbstbewusste Landräte!“
So lautete die klare Aussage von Bundes-
präsident Prof. Dr. Horst Köhler, als er im
Rahmen der diesjährigen Landrätekonfe-
renz mit den nordrhein-westfälischen Land-
räten gestern Abend auf Schloss Bellevue
zusammentraf. Die zunehmende Interna-
tionalität zwischen den Staaten verlange
es, auch die Identifikation der Bürger mit ih-
ren Kommunen zu stärken. Um Bürgernähe
herzustellen und mit Gesetzen nicht sche-

matisch, sondern verantwortlich umzugehen
und wieder mehr Vertrauen in die Politik zu
bringen, sollten die Landräte ihre Gestal-
tungsspielräume verstärkt nutzen und auch
Mut beim Eintreten für dezentrale Struktu-
ren und Aufgabenwahrnehmung beweisen.
Der Bundespräsident und die Landräte dis-
kutierten die demografische Entwicklung
und die deshalb nötigen Reformen. Sie
sprachen über den Ausbau der Kinderbe-
treuung für Unter-Dreijährige und die not-
wendige höhere Wertschätzung für ältere
Arbeitnehmer und Senioren im Ruhestand,
deren Lebenserfahrung auf vielen Hand-
lungsfeldern – gerade auch im ehrenamt-

lichen Bereich – dringend gebraucht werde.
Landrat Thomas Kubendorff (Kreis Stein-
furt), Präsident des Landkreistags Nord -
rhein-Westfalen (LKT NRW), betonte in
diesem Zusammenhang: „Bürgerschaftli-
ches freiwilliges Engagement in den Kreisen
zeigt sich nicht nur in der Sozialarbeit,
sondern beispielsweise auch beim Bau von
Sportplätzen, Vereinsheimen und sogar von
Fahrradwegen, also dem Ausbau der öf-
fentlichen Infrastruktur.“ Bundespräsident
Köhler bekräftigte, er sei zutiefst davon
überzeugt, dass starke, gut arbeitende Krei-
se auch positive Auswirkungen auf Länder-
und Bundesebene haben würden.

Reform der Versorgungs -
verwaltung: Sogenanntes
Expertengespräch nicht
seriös – „Befragung des
Kartells der Besitzstands-
wahrer“
Presseerklärung vom 12. Juni 2007

Als untauglich hat der Landkreistag Nord -
rhein-Westfalen (LKT NRW) die Absicht
des Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landtags bezeichnet, heute ein
sog. öffentliches Expertengespräch zu dem
von der Landesregierung vorgelegten Ent-
wurf eines Gesetzes zur Reform der Ver-

sorgungsverwaltung durchzuführen, ohne
hierzu einen einzigen kommunalen Ver-
treter eingeladen zu haben.
„Nach dem Willen der Landesregierung
sollen die Kreise und kreisfreien Städte ab
2008 für die Auszahlung des Elterngeldes
und den Vollzug des Schwerbehinderten-
rechts zuständig sein. Zu einem Expertenge -
spräch, das sich insbesondere mit den Fra-
gen des Schwerbehindertenrechts befasst,
werden dennoch keine Vertreter von Krei-
sen und kreisfreien Städten als neuen Aufga-
benträgern eingeladen. Dies ist schlicht un-
seriös“, so der Hauptgeschäftsführer des LKT
NRW, Dr. Martin Klein, heute in Düsseldorf.

Nicht der Sozialausschuss des Landtages,
sondern der Ausschuss für Kommunalpolitik
und Verwaltungsstrukturreform habe im
Übrigen die Federführung für das Gesetz-
gebungsvorhaben. Selbstverständlich habe
auch der Sozialausschuss wie jeder Land-
tagsausschuss das Recht, von ihm für Ex-
perten gehaltene Personen zu befragen.
„Bei den Eingeladenen handelt es sich aber
ausschließlich um Reformgegner. Eine Be-
fragung allein des Kartells der Besitzstands-
wahrer durch die Ausschussmitglieder führt
nicht zu neuen Erkenntnissen für die politi -
sche Diskussion und ist deshalb abwegig“,
so Klein.

Landräte betonen:
Ohne kommunale Familie
gibt es keine Verwaltungs-
modernisierung

Presseerklärung vom 31. Mai 2007

Nordrhein-Westfalens Landräte haben sich
bei ihrer Landrätekonferenz heute in Berlin
mit den technischen Zukunftsperspektiven
der öffentlichen Verwaltung befasst. „In
Zukunft wird es technisch möglich sein, ein
Auto von jedem Ort der Welt aus anzumel-
den, weil die Computer direkt mit dem
Kraftfahrtbundesamt vernetzt sein werden“,
erläuterte der Präsident des Landkreistags
Nordrhein-Westfalen (LKT NRW), Landrat
Thomas Kubendorff (Kreis Steinfurt).
„Wir dürfen dabei aber nicht vergessen,
dass es weiterhin jede Menge Beratungs-

bedarf bei von der Norm abweichenden
An-, Ab- oder Ummeldungen geben wird.
Dann ist ein persönliches Gespräch unab-
dingbar“, schränkte er ein. Es sei gut und
richtig, Vereinfachungen bei der KFZ-Zu-
lassung oder auch im Meldewesen anzu-
streben. Dies dürfe aber nicht dazu führen,
dass Bürgerinnen und Bürger auf mittlere
Sicht keine persönlichen Ansprechpartner
vor Ort mehr finden und alle ihre Behör-
dengänge zwangsläufig per Internet ab-
wickeln müssten.
Um Verwaltungsapparate effektiv zu gestal-
ten, müssten Bund, Länder und Kommu-
nen gleichberechtigt zusammen arbeiten.
„Im Hinblick auf die dafür erforderliche
Informations- und Kommunikationstechnik
bedarf es deshalb einer verbindlichen Ko-
ordinierung einschließlich der Verabredung
notwendiger Standards und einer sach -

gerechten Aufgabenverteilung. Einheits-
Programme, möglicherweise verbunden
mit Weisungsrechten des Bundes, können
die Aufgaben niemals bewältigen“, führte
Kubendorff aus. „Bürokratieabbau und
E-Government sind schließlich gemeinsa-
me Aufgaben, die eine grundlegende Ver-
waltungsmodernisierung im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger ermöglichen.“
Die Kreisverwaltungen überprüften ohne-
hin schon kontinuierlich, wie sie die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben bürgernäher
gestalten können und seien damit – jede
mit ihren speziellen Gegebenheiten und
Strukturen, aber eben auch mit gemein -
samen Zielen – äußerst erfolgreich. Alle
Bürgerinnen und Bürger profitierten konti-
nuierlich von diesem serviceorientierten
Dienstleistungswettbewerb unter den Kom -
munen.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  00.10.03.2
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Am 6. Juni 2007 hat der Ausschuss für
Kommunalpolitik und Verwaltungs-

strukturreform des Landtages NRW eine
Anhörung zum Gesetzentwurf der Landes-
regierung zur Änderung des Kommunal-
wahlgesetzes durchgeführt. Kontrovers sind
in dieser Sitzung unter anderem erörtert
worden, ob Bürgermeister entgegen dem
Vorschlag des Gesetzentwurfs der Landesre -

gierung zukünftig Mitglied eines Kreistages
sein können sollen und ob im Kommunal-
wahlgesetz eine Sperrklausel wieder einge-
führt werden soll. Die Position des Land-
kreistages NRW zu dieser Problematik kann
den folgenden Artikeln („Mitgliedschaft von
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im
Kreistag“ und „Positionen des Landkreis -
tages NRW zu einer fehlenden Sperrklausel

im Kommunalwahlgesetz“) entnommen
werden. Ein weiterer Artikel („Sperrklauseln
bei Kommunalwahlen“) stellt die Geschichte
der Sperrklausel in Nordrhein-Westfalen
sowie die Rechtslage in anderen Bun des -
ländern dar.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  10.20.04

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Erfahrungen aus anderen Bundesländern,
die zum Beispiel wie Baden-Württemberg

die Mitgliedschaft von hauptamtlichen Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern in den
Kreistagen ermöglichen, zeigen, dass da-
durch das politische System auf der Kreis-
ebene nachteilig verändert wird:

– So besetzen in den Kreistagen in Baden-
Württemberg die hauptamtlichen Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister 20 bis
25 Prozent der Sitze, in den Verwaltungs-
ausschüssen (vergleichbar den nordrhein-
westfälischen Kreisausschüssen) sogar bis
zu 90 Prozent und stellen fast alle Frak-
tionsvorsitzenden (vgl. Wehling in: Kom-
munalverfassung im Zeichen der Eingleisig-
keit, 12. Bad Iburger Gespräche, heraus-
gegeben von Jörn Ibsen und Janbernd
Oebbecke, Osnabrück 2002, Seite 105).
Die hauptamtlichen Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister stützen sich für ihre Tä-
tigkeit in den Kreistagen auf ihre hauptbe-
rufliche Gemeindeverwaltung. Es besteht
damit ein erhebliches Ungleichgewicht
zwischen diesen Kreistagsmitgliedern und
sonstigen Kreistagsmitgliedern, die aus-
schließlich ehrenamtlich ohne Rückgriff
auf professionell arbeitende Verwaltungs-
apparate ihre Tätigkeit wahrnehmen. Die
Attraktivität für eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Kreistag als „Kreistagsmitglied
zweiter Klasse“ nimmt ab. Ein breites bür-
gerschaftliches Engagement auf Kreisebe-
ne, das sich auch in der Mitgliedschaft im
Kreistag ausdrückt, wird gefährdet.

– Bei der Entscheidung darüber, ob und in
welchem Maße der Kreis tätig wird, muss
ein Kreistagsmitglied neben den Bedürf-
nissen der einzelnen Städte und Gemein-
de auch die Gesamtsituation im Kreisge-

biet berücksichtigen. Dazu gehört ins -
besondere auch die Aufgabe, zu einem
Ausgleich zwischen den einzelnen Ge-
meinden beizutragen (Ausgleichs- und
Ergänzungsfunktion). Eine Mitgliedschaft
hauptamtlicher Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister hat zur Folge, dass diese
Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion zu-
gunsten einer an partikularen Interessen-
lagen einzelner Gemeinden orientierten
Betrachtungsweise zurücktritt. Eine Bünde-
lung der Interessen aller Gemeinden und
Städte zu einer am Wohl aller Gemein-
den orientierten Politik wird schwieriger.
Dies geht insbesondere zu Lasten der
wirtschaftsschwächeren Städte und Ge-
meinden, die auf die Ausgleichsfunktion
des Kreises besonders angewiesen sind. 

– Durch eine Mitgliedschaft von hauptamt-
lichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern, die ihr Kreistagsmandat vorwiegend
aus der Perspektive der Interessenlage
ihrer Gemeinde definieren und ausüben,
wird die Wahrnehmung von eigenstän-
digen Kreisaufgaben, die sich nicht in der
Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion von
Kreisen erschöpfen, an den Rand ge-
drängt. Die Kreise erhalten faktisch den
Charakter eines Städtebundes, dem ent-
gegen der im Grundgesetz für die Kreise
verankerten Selbstverwaltungsgarantie
keine oder nur noch in geringem Um-
fang eigenständige, nur oberhalb der
Kreisebene wahrzunehmende Aufgaben
zugestanden werden.

– Diese negativen Wirkungen werden in
Nord rhein-Westfalen wegen der beson-
deren Struktur und Größe der kreisange-
hörigen Gemeinden stärker als in den
Bundesländern eintreten, in denen die den
Kreisen angehörenden Gemeinden und

Städte in aller Regel wesentlich kleiner und
weniger leistungsfähig sind als in Nord -
rhein-Westfalen. Denn erfahrungsgemäß
fördert die Tatsache, dass Städte und Ge -
meinden relativ klein und damit auch
weniger leistungsfähig sind, das Verständ-
nis und die Bereitschaft zu solidarischem
Verhalten der kreisangehörigen Gemein-
den untereinander, sowie die Einsicht, dass
der Kreis anstelle der kreisangehörigen
Städte und Gemeinden bestimmte Auf-
gaben wahrnehmen muss, um die Gleich-
heit der Lebensverhältnisse im kreisan-
gehörigen Raum im Verhältnis zu den
kreisfreien Städten gewährleisten zu kön-
nen. Die Größe und die damit einherge-
hende stärkere Leistungsfähigkeit vieler
kreisangehöriger Städte hat nicht nur
Vorteile. Sie fördert auch Tendenzen, zu
Lasten der Solidarität mit kleineren, nicht
so leistungsstarken kreisangehörigen Ge-
meinden, die Eigeninteressen der eigenen
Stadt in den Vordergrund zu stellen. 

– Schließlich trägt die Wählbarkeit von Bür-
germeisterinnen/Bürgermeistern in den
Kreistag nicht in angemessenem Umfang
den „Befangenheitskonstellationen“ Rech-
nung, die sich daraus ergeben, dass ein
Landrat auch Aufsichtsfunktionen gegen-
über der Tätigkeit von Bürgermeisterin-
nen/Bürgermeistern in der Kommune
wahrzunehmen hat, in der sie ihr Amt
ausüben. Der jetzt im Kommunalwahl-
gesetz verankerte Grundsatz der funktio-
nalen Inkompatibilität sieht in den Fällen,
in denen ein Landesbediensteter mit kon-
kreten Aufsichtsfunktionen gegenüber
Kommunen betraut ist, generell vor, dass
solche Landesbedienstete nicht Mitglied
einer Kommunalvertretung sein können.
Die Lösung, dass die sonst eintretenden

Im Zuge der von der Landesregierung vorgeschlagenen Änderung des Kommunalwahlgesetzes wird auch die Frage streitig erörtert,
ob Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zukünftig Mitglied des Kreistages sein können. Der Gesetzentwurf der Landesregierung
belässt es bei der gegenwärtigen Rechtslage, die dies ausschließt. Diese Entscheidung wird vom Landkreistag NRW aus folgenden
Gründen unterstützt:

Mitgliedschaft von Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern im Kreistag
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Befangenheitskonstellationen gegebe-
nenfalls auch dadurch beseitigt werden
könnten, dass der betreffende Landesbe-
dienstete sich dann im Einzelfall gegebe-
nenfalls bei Entscheidungen der Kommu-
nalvertretung für befangen erklärt und
deshalb vom Stimmrecht ausgeschlossen
ist, wird zurecht auch nach den jetzt vor-
geschlagenen Änderungen des Kommu-
nalwahlgesetzes nicht als sachgerecht
angesehen. Sachliche Gründe sind nicht
erkennbar, warum dieser generelle Aus-
schluss der Mitgliedschaft nur dann zum
Tragen kommen soll, wenn Landesbe-
dienstete in solche Befangenheitskonstel-
lationen verwickelt sein können, aber
nicht wenn Bürgermeisterinnen/Bürger-
meister einer kreisangehörigen Gemein-
de in vergleichbaren Konstellationen als
Mitglied einer Kommunalvertretung tätig
werden können. Die Tatsache, dass ein
Landrat auch Aufsichtsfunktionen gegen-
über Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern
wahrzunehmen hat, muss daher zu dem
Ergebnis führen, dass auch Bürgermeiste -
rinnen/Bürgermeister generell von der
Mitgliedschaft in einer Kommunalvertre-
tung ausgeschlossen sind.

Nicht haltbar ist das Argument, durch eine
Mitgliedschaft von Bürgermeistern im Kreis-
tag sei eine wirksamere Kontrolle des Kreis-
haushaltes und der finanziellen Auswirkung
von Kreistagsbeschlüssen zu erwarten. Diese
Feststellung diskriminiert die Arbeit von ehren-

amtlichen Kreistagsmitgliedern in nicht ak -
zeptabler Weise, da mit ihr zwingend die
Behauptung verbunden ist, dass die bisher
und zukünftig ehrenamtlich tätigen Kreistags-
mitglieder ihre diesbezüglichen Aufgaben
nicht sachgerecht wahrgenommen haben
und/oder nicht sachgerecht wahrnehmen
können. Sie ist durch keinerlei Tatsachen und
Fakten begründet, die sich aus den Erfah-
rungen anderer Bundesländer ergeben könn-
ten, die schon jetzt die Mitgliedschaft von
Bürgermeistern in den Kreistagen zulassen.
Die Mitgliedschaft von hauptamtlichen Bür -
germeisterinnen und Bürgermeistern hat da-
her erhebliche Nachteile. Sie ist kein geeig-
netes Instrument, um vermeintliche oder
tatsächliche Defizite bei der Abstimmung der
Politik der Kreise mit den kreisangehörigen
Gemeinden zu beseitigen. Soweit solche De-
fizite überhaupt bestehen, müssten sie ge-
nau benannt und analysiert werden, um
dann ggf. mit zielgenau wirkenden Instru-
menten beseitigt zu werden. Bei einer Ana-
lyse der Probleme, die Ursache für die Forde-
rung sind, dass Bürgermeister in den Kreistag
wählbar sein sollten, würde man sehr schnell
feststellen, dass Konflikte zwischen kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden und
Kreisen nicht in erster Linie durch die allge-
meine Politik eines Kreises hervorgerufen
werden. Gerade auf dem Hintergrund der
angespannten finanziellen Haushaltslage al-
ler kommunalen Gebietskörperschaften ist
die Hauptursache für die Konflikte zwischen
kreisangehörigen Städten und Gemeinden

und dem Kreis die in großem Umfang statt-
findende Umlagefinanzierung der Kreisauf-
gaben. Sie hängt vor allem damit zusam-
men, dass den Kreisen zur Finanzierung ihrer
Aufgaben keine eigene Steuer von Gewicht
als Einnahmequelle zur Verfügung steht.
Da die Kreise darüber hinaus wie andere
kommunale Gebietskörperschaften für die
Erfüllung der ihnen von Bund und Land auf-
erlegten Pflichtaufgaben nicht angemessen
vom Land (und vom Bund) dotiert werden,
sind sie gezwungen, ihre kreisangehörigen
Städte und Gemeinden zur Finanzierung
dieser Aufgaben über die Kreisumlage her-
anzuziehen. Dies ist einer der wichtigsten
Gründe dafür, dass es bei der Abstimmung
der Politik der Kreise mit ihren kreisange-
hörigen Gemeinden immer wieder Proble-
me gibt, die als „Abstimmungsdefizit“ defi -
niert werden, das es zu beseitigen gilt. An
diesen Ursachen gilt es anzusetzen, wenn
man die Koordinierung und Abstimmung
der Politik beider Ebenen im kreisangehöri-
gen Raum verbessern und „Abstimmungs-
defizite“ verringern will. Solange dies nicht
geschieht, ändert auch die Mitgliedschaft
von Bürgermeistern und Bürgermeisterin-
nen kreisangehöriger Städte in den Kreista-
gen nichts an den Konflikten, die zu den
beklagten Abstimmungsdefiziten zwischen
kreisangehörigen Gemeinden und Städten
mit ihren Kreisen führen.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2007  10.20.04

237

ThemenThemen

Angesichts dieser praktischen Erfahrungen
seit 1999 ist die Prognose, dass das Ver-

fassungsgericht in Münster eine Sperrklausel
von nur zwei Prozent trotzdem für verfas-
sungswidrig erklären würde, nicht mit hin-
reichender Sicherheit valide zu begründen.
Hinzu kommt, dass das Verfassungsgericht

bei der Prüfung der 2-%-Sperrklausel auch
berücksichtigen müsste, dass eine solche
Sperrklausel in kleineren kommunalen Ge-
bietskörperschaften mit entsprechend kleinen
Kommunalvertretungen faktisch in vielen
Fällen schon besteht und in einer nennens-
werten Zahl von Gemeinden sogar noch

übertroffen wird. Die zurzeit ohne Sperrklau-
sel im Kommunalwahlgesetz bestehende
faktische Ungleichbehandlung bei kleinen
und großen Kommunalvertretungen und
deren Gebietskörperschaften, würde daher
durch die Einführung einer Sperrklausel von
zwei Prozent erheblich reduziert.

Im Vorstand des LKT NRW ist am 8. Mai 2007 außerordentlich kritisch erörtert worden, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes nicht die Wiedereinführung einer Sperrklausel vorsieht. Dabei war allen Mitgliedern des
Vorstandes bewusst, dass eine neue Sperrklausel die hohen verfassungsrechtlichen Hürden berücksichtigen muss, die sich aus der
Verfassung und der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung für die Zulässigkeit von Sperrklauseln ergeben. Vor diesem Hinter-
grund ist unstreitig, dass eine Sperrklausel von fünf Prozent einer verfassungsgerichtlichen Prüfung nicht standhalten würde. Differen-
zierter ist die Situation dagegen zu beurteilen, wenn man statt der bis 1999 geltenden Sperrklausel von fünf Prozent eine wesentlich
niedrigere Sperrklausel (z.B. 2%) einführen würde. Über die Frage, ob eine wesentlich niedrige Sperrklausel von zwei Prozent ver-
fassungsrechtlich haltbar ist, hat das Verfassungsgericht Münster bisher nicht urteilen müssen. Eine Sperrklausel von zwei Prozent
würde die Probleme erheblich abmildern, die insbesondere in großen kommunalen Gebietskörperschaften mit großen Kommunal-
vertretungen eintreten. Sie führen in einzelnen Kommunalvertretungen in erheblichem Umfang zu einer „Lahmlegung“ der Möglich-
keiten zur sachgerechten Arbeit. Da die faktische Sperrklausel, die von der Zahl der gesetzlichen Mitglieder einer Kommunalvertretung
abhängt, in großen Kommunalvertretungen sehr niedrig ist, führt die fehlende Sperrklausel auch nach den Vorschlägen des jetzigen
Gesetzentwurfs in großen kommunalen Gebietskörperschaften dazu, dass schon 0,75 Prozent der Stimmen ausreichen, damit eine
extremistische Gruppierung ein Mandat in der Kommunalvertretung erlangen kann. Gerade Einzelmitglieder erschweren aber in vielen
Kommunalvertretungen eine sachorientierte Arbeit und legen sie durch destruktives Verhalten teilweise lahm. 

Position des LKT NRW zu einer fehlenden
Sperrklausel im Kommunalwahlgesetz
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Bei seinen Erörterungen über die verfas-
sungsrechtlichen Hürden von Sperrklauseln
war sich der Vorstand bewusst, dass bei ei-
ner Einführung einer Sperrklausel von 2 Pro-
zent auch nicht mit absoluter Sicherheit
prog nostiziert werden kann, dass sie vom
Verfassungsgericht akzeptiert würde. Vor
diesem Hintergrund bestand noch eine ge-
wisse Bereitschaft im Vorstand, eine Ent-
scheidung des Landtages nachzuvollziehen,
die dieses verfassungsrechtliche Risiko einer
2-%-Sperrklausel keinesfalls eingehen will
und deshalb von der Wiedereinführung ei-
ner Sperrklausel absieht. Auf Unverständ-
nis im Vorstand ist aber gestoßen, dass der
Gesetzentwurf zur Änderung der Kommu-
nalverfassung trotz der Entscheidung gegen
eine Sperrklausel im Kommunalwahlgesetz
zusätzliche Änderungen vorschlägt, die die
Rahmenbedingungen für einzelne Mitglie-
der extremistischer Parteien, die nur wegen
des Fehlens einer Sperrklausel einen Sitz in
der Kommunalvertretung erlangen konnten,
so verändert, dass diese Mitglieder die Kom-
munalvertretungen zukünftig noch leichter
zu einer Plattform für extremistische Agita-
tion und destruktive, die Arbeit von Kom-
munalvertretungen lahmlegende Aktivitäten
nutzen können. Diese Kritik betrifft die Vor-
schläge zur Novellierung der Kommunalver-

fassung, die vorsehen, dass bei der Besetzung
von Ausschüssen zukünftig das Verfahren
Hare-Niemeyer gilt, dass Einzelmitglieder von
Kommunalvertretungen zukünftig Aktenein-
sichtsrechte haben und dass diese ebenso
wie Kleinstgruppen strikte Rechtsansprüche
auf zusätzliche finanzielle Forderung ihrer
Arbeit neben den allgemeinen Aufwandsent-
schädigungen erhalten, die jedem Mitglied
einer Kommunalvertretung zustehen (vgl.
hierzu EILDIENST 6/2007, S. 207-209).
Falls sich der Landtag nicht dazu entschließen
können sollte, eine Sperrklausel von beispiels-
weise zwei Prozent im Kommunalwahlgesetz
wieder einzuführen, richtet der Landkreistag
NRW die dringende Bitte an den Landtag,
die durch eine fehlende Sperrklausel in den
Kommunen entstehenden Schwierigkeiten
nicht noch dadurch erheblich zu verschärfen,
dass Einzelmitglieder in Kommunalvertre-
tungen zukünftig einen Anspruch auf Ak-
teneinsichtsrecht und zusätzliche erhebliche
Finanzzuweisungen erhalten sowie dass bei
der Besetzung von Ausschüssen das Ver-
fahren Hare-Niemeyer eingeführt wird. Die-
se Neuregelungen sind sachlich und schon
gar nicht verfassungsrechtlich in keiner Weise
geboten. Zumindest sollte davon abgesehen
werden, sie zwingend für alle Kommunen ge-
setzlich vorzusehen, ohne dass eine Kommu-

ne durch eine Mehrheitsentscheidung der
Kommunalvertretung hiervon absehen kann.
Auch wenn wir die von uns aus grundsätz-
lichen Erwägungen kritisierten genannten Än-
derungen strikt ablehnen, sollte zumindest
vorgesehen werden, dass es in die Entschei-
dung der Kommunalvertretung jeder einzel-
nen Kommune gestellt wird, ob sie durch
Hauptsatzungsregelung auch Einzelmitglie-
dern einer Kommunalvertretung Aktenein-
sichtsrechte und zusätzliche Finanzierungs-
ansprüche einräumen will und ob sie anstelle
des Verfahrens d’Hondt das Verfahren Hare-
Niemeyer bei der Besetzung von Ausschüs-
sen anwenden will. Jede Kommunalvertre-
tung hätte es dann gegebenenfalls in der
Hand, von der Einführung solcher Regelun-
gen dann abzusehen, wenn sich nach einer
Kommunalwahl herausstellt, dass ein Einzel-
mitglied in der Kommunalvertretung vertreten
ist, dass diese Möglichkeiten in absolut miss-
bräuchlicher Weise nutzt, um die Arbeit der
Kommunalvertretung lahmzulegen und die
Kommunalvertretung ausschließlich als Platt-
form betrachtet, um mit höherer Öffent-
lichkeitswirksamkeit seine links- oder rechts-
radikalen Vorstellungen zu propagieren.
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I. Die Geschichte
der Sperrklausel

1. Nordrhein-Westfalen

Bis zum 14. Juli 1999 kannte das nordrhein-
westfälische Kommunalwahlrecht eine Sperr-
klausel, die bereits im Gesetz über die Ge-
meindewahl im Lande Nordrhein-Westfalen
aus dem Jahre 1948 vorhanden war. Nahe-
zu unverändert wurde die Sperrklausel bei
sämtlichen Novellierungen des KWahlG über
fünf Jahrzehnte beibehalten und war zuletzt
in § 33 Abs.1 KWahlG NRW mit folgendem
Wortlaut verankert:

1 BVerfGE 6, 104

„Der Wahlausschuss zählt zunächst die für
alle Bewerber abgegeben gültigen Stimmen,
nach Parteien, Wählergruppen und Einzel-
bewerbern getrennt zusammen (Gesamt-
stimmenzahl). Er stellt dann fest, welche
Parteien und Wählergruppen weniger als
5 vom Hundert der Gesamtstimmenzahl
erhalten haben. Diese Parteien und Wähler-
gruppen bleiben bei der Sitzverteilung un-
berücksichtigt. Durch den Abzug der Stim-
men dieser Parteien und Wählergruppen
sowie den Stimmen der Parteien und Wäh-
lergruppen, für die keine Reserveliste zu-
gelassen ist, und der Stimmen der Einzelbe-
werber von der Gesamtstimmenzahl wird die
bereinigte Gesamtstimmenzahl gebildet.“

Parteien, die bei der Kommunalwahl weniger
als fünf Prozent der Stimmen eines Wahlkrei-

ses auf sich vereinigen konnten, war somit
der Einzug in die kommunalen Vertretungs-
organe verwehrt, es sei denn, sie erzielten
ein Direktmandat. Damit entsprach die Re-
gelung im Wesentlichen der geltenden 5-
Prozent-Hürde für die Bundes- und Land-
tagswahlen.
Bereits im Jahr 1957 setzte sich das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) mit der Frage
auseinander, ob die Sperrklausel im KWahlG
NRW verfassungskonform war und kam zu
dem Schluss, dass die Regelung mit dem
Grundgesetz vereinbar sei1. 
1994 beschäftigte sich erneut die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit mit der Sperrklausel im
KWahlG NRW. Die Ökologisch-Demokra-
tische Partei (ÖDP) hatte ein Verfahren vor
dem nordrhein-westfälischen Verfassungs-
gerichtshof (VerfGH NRW) angestrengt, in

Im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes wird politisch auch erörtert,
inwieweit es sinnvoll ist, in das nordrhein-westfälische Kommunalwahlgesetz eine Sperrklausel (z.B. 2-3%) einzuführen. Der Ge-
setzentwurf sieht keine Sperrklausel vor. Für die Diskussion dieser Problematik ist die Kenntnis der Geschichte der Sperrklausel für
Kommunalwahlen in NRW sowie die Rechtslage in anderen Bundesländern hilfreich. Der parlamentarische Beratungs- und Gutachter-
dienst des Landtages NRW hat am 16. Februar 2007 eine Ausarbeitung zu den „Möglichkeiten und Grenzen der Einführung einer
Sperrklausel für die Kommunalwahlen in NRW“ erstellt (Verfasser: Sabine Hibben, Ingo Hahn – Information 14/404). Diese Ausar-
beitung enthält auch eine Darstellung der Geschichte der Sperrklauseln für Kommunalwahlen in NRW sowie der Rechtslage in anderen
Bundesländern. Die Ausarbeitung ist im Folgenden auszugsweise wiedergegeben (die vollständige Ausarbeitung ist über die Homepage
des Landtages NRW – www.landtag.nrw.de – Stichwort: Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst – Ausarbeitungen und
Gutachten – erhältlich):

Sperrklauseln bei Kommunalwahlen
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dem die Feststellung begehrt wurde, dass der
Landtag NRW es unterlassen habe, nach
Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung
der Kommunalverfassung vom 17. Mai 1994
die 5-%-Sperrklausel im nordrhein-westfäli-
schen Kommunalwahlrecht aufzuheben, ab-
zumildern oder zumindest zu überprüfen. Dies
sei notwendig geworden, da durch das Än-
derungsgesetz mit der Zusammenlegung
der Ämter von Bürgermeister und Gemein-
dedirektor, sowie von Landrat und Ober-
kreisdirektor, und deren Direktwahl durch
die Bürgerinnen und Bürger die Kommu-
nalverfassung wesentlich neu geordnet wor-
den sei.
In seinem Urteil vom 29. September 1994
konnte der VerfGH NRW die begehrte Fest-
stellung nicht treffen und begründete seine
Entscheidung mit einem Kompetenzvorrang
des Gesetzgebers, der aufgrund einer Über-
prüfungspflicht zunächst eine eigene Pro-
gnoseentscheidung für die Notwendigkeit
einer Sperrklausel treffen müsse. Ein eviden-
ter verfassungsrechtlicher Verstoß, der diesen
Kompetenzvorrang beseitigen würde, läge
nicht vor.2 Das Gericht entschied jedoch, dass
eine Überprüfung der Klausel mit Blick auf
die veränderten Verhältnisse im Kommunal-
wahlrecht für die Kommunalwahl 1999 not-
wendig sei.
Die 5-%-Sperrklausel blieb auch nach Ver-
abschiedung des Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Kommunalwahlgesetzes am 6. Mai
1998 und einer gesonderten Abstimmung
des Landtags zur Beibehaltung der Sperr-
klausel3 unverändert im KWahlG NRW be-
stehen. Der Landtag hatte die Sperrklausel
überprüft und war zu dem Schluss gekom-
men, dass die Neuordnung der Kommunal-
verfassung nicht zu einer Aufhebung der
5-%-Sperrklausel führen müsse.4

Die unveränderte Erhaltung der Sperrklau-
sel führte zu einem erneuten verfassungs-
gerichtlichen Verfahren der ÖDP und der
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
gegen den Landtag NRW, welches mit Ur-
teil vom 6. Juli 1999 endete. In seinem Ur-
teil befand der VerfGH NRW die Beibehal-
tung der vorhandenen 5-%-Sperrklausel für
verfassungswidrig und stützte seine Entschei-
dung vornehmlich darauf, dass der Land-
tag die Gründe für die Notwendigkeit der
Beibehaltung einer 5-%-Sperrklausel im
Kommunalwahlrecht nicht ausreichend dar-
gelegt habe.5 Darauf hin wurde mit dem Ge-
setz zur Änderung des Kommunalwahlge-
setzes vom 14. Juli 1999 die Sperrklausel bei
den Kommunalwahlen nach mehr als 50
Jahren aufgehoben.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich
im KWahlG NRW folglich keine normierte
Sperrklausel, so dass auch kleineren Parteien
und Wählergruppen der Zugang zu den
kommunalen Vertretungen offen steht. Bei
der letzten Kommunalwahl 2004 schafften

es neben der CDU, der SPD, den Grünen
und der FDP weitere 14 Parteien und zu-
sätzlich diverse Wählergruppen in die Ver-
tretungen der kreisfreien Städte und Kreise
und erlangten insgesamt 276 der 3398 zu
verteilenden Sitze. Dies entspricht einem An-
teil von 8,1 Prozent. Bei der Wahl der Räte
der kreisangehörigen Gemeinden erlangten
die sonstigen Parteien und Wählergruppen
einen Anteil von insgesamt zehn Prozent
der gültigen Stimmen.6

2.Übrige Bundesländer

Auch andere Bundesländer hatten oder ha-
ben Regelungen zur Begrenzung des Zu-
gangs zu den Kommunalvertretungen in ih-
ren jeweiligen Kommunalwahlgesetzen ge-
troffen. Auch sie sind bereits mehrfach der
verfassungsgerichtlichen Überprüfung, mit
teilweise unterschiedlichen Ergebnissen,
unterzogen worden.7

In Bayern stellte der Bayrische Verfassungs-
gerichtshof bereits im Jahr 1952 fest, dass
die damalige 5-%-Sperrklausel bei Gemein-
dewahlen verfassungswidrig sei.8 Sie wur-
de gestrichen und bis heute nicht wieder
eingeführt.
Auch der Verfassungsgerichtshof in Berlin
hat 1997 die Sperrklausel von fünf Prozent
für die Wahl zu den Bezirksversammlungen
für verfassungswidrig erklärt.9 Der Landes-
gesetzgeber in Berlin hat die Klausel in der
Folge jedoch nicht aufgehoben, sondern le-
diglich auf drei Prozent abgesenkt (vgl. §22
Abs. 2 des Landeswahlgesetzes Berlin).
Das Landesverfassungsgericht von Mecklen-
burg-Vorpommern (M-V) hat im Jahr 2000
festgestellt, dass der Landtag M-V gegen
die Verfassung verstoßen habe, indem er die
damalige 5-%-Sperrklausel zu den Kommu-
nalwahlen 1999 nicht überprüft habe.10 Zu
den Kommunalwahlen in M-V 2004 wurde
die Sperrklausel aufgehoben.
Auch in Hessen wurde die 5-%-Sperrklausel
Ende 1999 mit Blick auf die Rechtsprechung
der verschiedenen Landesverfassungsgerich-
te ersatzlos aus dem Kommunalwahlrecht
gestrichen.11

Dagegen haben in Bremen der Staatsgerichts-
hof im Jahr 200012, ebenso wie die Verfas-
sungsgerichtshöfe in Hamburg13 und im Saar-
land14 im Jahr 1998 entschieden, dass eine
5-%-Sperrklausel bei den Kommunalwahlen
(Stadtbürgerschaft in Bremen, Bezirksvertre-
tungen in Hamburg) verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden sei.
In Schleswig-Holstein (S-H) war die 5-%-
Sperrklausel im Gemeinde- und Kreiswahl-
gesetz S-H Gegenstand eines Verfahrens
vor dem Bundesverfassungsgericht.15 In die-
sem Verfahren nahm das BVerfG jedoch
nicht abschließend Stellung zur Verfassungs-
mäßigkeit der Sperrklausel, da es die An -
träge bereits als unzulässig verwarf.16 Ebenso

hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof ei-
nen entsprechenden Antrag zur Überprü-
fung der 5-%-Sperrklausel im Thüringischen
Kommunalwahlgesetz im Juli 2006 als un-
zulässig verworfen.17

Somit haben nur noch sechs der 16 Bundes-
länder Sperrklauseln für die Kommunalwah-
len gesetzlich normiert, nämlich Bremen
(§7 Abs. 4 BremWahlG), das Saarland (§41
Abs. 1 KWG SL), Schleswig-Holstein (§ 10
Abs. 1 GKWG S-H) und Thüringen (§ 22
Abs. 2 ThürKWG) in Höhe von jeweils fünf
Prozent. In Berlin gilt es gem. § 22 Abs. 2
LWahlG BE aktuell eine Hürde von drei Pro-
zent zu überwinden, um in die Bezirksver-
tretungen einzuziehen. In Rheinland-Pfalz
werden die Stimmen der Parteien und Wäh-
lergruppen bei der Verteilung der Sitze nicht
berücksichtigt, die gem. §41 Abs.1u.2 KWG
RP die Wahlzahl nicht erreichen. Diese Wahl-
zahl entspricht faktisch 3,03 Prozent der
abgegebenen Stimmen.18

Dem Kommunalwahlrecht der übrigen Län-
der ist eine Sperrklausel fremd. Insbeson-
dere Bayern und Baden-Württemberg ver-
zichten bereits mehr als 50 Jahre auf eine
entsprechende Regelung.

2 VerfGH NRW, Urteil vom 29.09.1994, in:
NWVBl. 1994, 453 (457)

3 Plenarprotokoll 12/84 vom 06.05.1998;
S. 6974

4 LT Drucksache 12/2455, S. 15 ff.
5 VerfGH NRW, Urt. v. 06.07.1999 in: NVwZ

2000, S. 666
6 Quelle: http://www.wahlen.lds.nrw.de/

kommunalwahlen/2004/index.html
(Stand: 08.02.2007)

7 Hierzu auch Gründel, KommunalPraxis spezial,
2001, S. 8 ff.

8 VerfGH BY 5, 66
9 VerfGH BE, Urteile vom 17.03.1997 - 87/95 -

und - 90/95 -
10 LVerfG M-V, Urteil vom 14.12.2000 - 4/99 -
11 Gründel, KommunalPraxis spezial, 2001, S. 9.
12 StGH HB, Urteil vom 29.08.2000 - 4/99 -
13 HVerfG, Urteil vom 30.09.1998 in: DÖV 1999,

S. 296
14 VerfGH SL, Urteil vom 14.07.1998 in: VwRR

SW, 1998, S. 91
15 BVerfG, 2 BvK 1/02
16 BVerfG, Urteil vom 11.03.2003 - 2 BvK 1/02 -
17 VerfGH TH, Urteil vom 18.07.2006 - 8/05 - 
18 Gründel, KommunalPraxis spezial, 2001, S. 10
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1. Die Hebesätze der
allgemeinen Kreisumlage

Die Kreisumlage ist die einzige originäre Ein-
nahmequelle der Kreise, die in ihrem Auf-
kommen beeinflussbar ist. Ihre Höhe ergibt
sich aus dem Produkt von Kreisumlagehebe-
satz und Umlagegrundlagen. Es wird unter-
schieden zwischen der allgemeinen Kreis-
umlage, der Jugendamtsumlage und der
ÖPNV-Umlage. Die ÖPNV-Umlage wird nur
in einigen Kreisen erhoben.
Über den Umlagehebesatz können die Krei-
se entscheidend auf die Höhe der Einnah-
men aus der Kreisumlage einwirken. Die
durchschnittliche landesweite Kreisumlage

ist im Verhältnis 2006 zu 2007 unverändert
geblieben (41,82 Prozent-Punkte). Dieses
statistische Mittel ist allerdings das Ergeb-
nis eines Unterschiedes zwischen einer Er-
höhung von 11,3 Prozent-Punkten und
einer Absenkung von 9,1 Prozent-Punkten.
Insgesamt konnten 19 Kreise ihre Umlage-
sätze senken. Spitzenreiter sind hier der
Kreis Minden-Lübbecke (minus 9,1 Prozent-
Punkte), der Kreis Recklinghausen (- 8,01)
und der Kreis Euskirchen (- 5,29). Der Kreis
Recklinghausen hat in diesem Jahr erstma-
lig einen unausgeglichenen Haushalt vor-
gelegt und zur Entlastung seiner kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden die
Kreisumlage gesenkt. In drei Kreisen blieb die

allgemeine Kreisumlage unverändert (Kreis
Viersen, Rhein-Sieg-Kreis sowie Kreis Unna).
Neun Kreise haben ihre Umlagesätze erhöht.
Spitzenreiter der Erhöhung des Kreisumlage-
hebesatzes ist der Rhein-Erft-Kreis (11,3 Pro-
zent-Punkte) gefolgt vom Märkischen Kreis
(10,7) und dem Kreis Herford (9,82). Die An-
hebungen im zweistelligen Prozentbereich
haben ihre Ursache darin, dass in den be-
troffenen Kreisen erstmals die Nettobelas-
tungen aus Hartz IV vollständig über die
Kreisumlage abgerechnet werden mussten,
da eine Abrechnung dieser Belastung außer-
halb der Kreisumlage nach einem Erlass des
MAGS von Dezember 2006 in den ARGE-
Kreisen nicht mehr zulässig ist.

Im Jahr 2007 konnten insgesamt sieben Kreise
den Haushaltsausgleich nicht erreichen und
wirtschaften mit einem Haushaltssicherungs-
konzept (Kreis Düren, Oberbergischer Kreis,
Kreis Recklinghausen, Kreis Herford, Kreis-
Sieg-Rhein, Hochsauerlandkreis sowie der Kreis
Siegen-Wittgenstein). Im Jahr 2006 hatten
noch neun Kreise mit einem Haushaltssiche-
rungskonzept arbeiten müssen. Allerdings ha-
ben in 2007 sechs Kreise die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach
NKF genutzt (Aachen, Borken, Herford, Höxter,
Lippe sowie Minden-Lübbecke). Spitzenreiter
bei der Höhe der Inanspruchnahme sind der Kreis
Lippe mit 12,07 Millionen Euro sowie der Kreis
Minden-Lübbecke mit 9,27 Millionen Euro.

Das stabile Niveau der landesweit durch-
schnittlichen Kreisumlage resultiert maßge -
blich daraus, dass die gestiegene Verantwor-
tung der Kreise im Sozialbereich auf grund
der Hartz-IV-Gesetze schon in der Vergan-
genheit entsprechende Hebesatzerhöhun-
gen erforderlich gemacht hatte. Darüber
hinaus haben sich die Umlagegrundlagen
verbessert, sodass trotz gleichbleibender
He besätze im landesweiten Durchschnitt
ein höheres Volumen an Kreisumlage erzielt
wird als im Vorjahr (Durchschnitt 2006:
126 Millionen Euro; Durchschnitt 2007:
136,6 Millionen Euro; damit durchschnitt-
licher Anstieg um 10,6 Millionen Euro).

2. Finanzielle Auswirkungen
von Hartz IV

Insgesamt gehen auch für 2007 nahezu alle
Kreise von einer erheblichen finanziellen
Mehrbelastung der Kreishaushalte durch
die Umsetzung des SGB II aus (Größenord-
nung: gut 295 Millionen Euro). Spitzenrei-
ter hierbei sind die Kreise Mettmann, Bor-
ken, Lippe, Minden-Lübbecke, Soest, Unna
sowie der Märkische Kreis mit jeweils etwa
20 Millionen Euro oder darüber. Für das zu -
rückliegende Jahr 2006 wird die Nettobe-
lastung insgesamt mit gut 290 Millionen Euro
beziffert. Es steht zu erwarten, dass hier auf -
grund des geplanten neuen Verteilungs-
mechanismus für die Wohngeldentlastung
des Landes im Entwurf für ein AG SGB II,
der zunächst alle Aufgabenträger auf die so
genannte „schwarze  Null“ im Verhältnis zum
Jahr 2004 bringen will, eine massive Entlas-
tung erzielt wird. Bei Verabschiedung des Ge-
setzes würde diese Entlastung auch schon
im Haushaltsjahr 2007 wirksam.
In den beiden zurückliegenden Jahren gab
es unterschiedliche Vorgehensweisen, die
Netto belastungen aus Hartz IV über die Städ-
te und Gemeinden zu finanzieren. Wegen
der bereits erwähnten „Abschaffung“ des
„Herforder Modells“ Ende 2006 wird die
Nettobelastung mittlerweile bei den meis-
ten Kreisen in die allgemeine Kreisumlage
einbezogen: 24 Kreise berücksichtigen den
Betrag nunmehr in voller Höhe bei der Kreis-
umlage, zwei Kreise rechnen die Belastun-
gen außerhalb der Kreisumlage auf Grund-
lage einer vertraglichen Vereinbarung mit
den kreisangehörigen Gemeinden ab (sog.
„Herforder Modell“), vier Kreise haben ei-

Die jährliche Haushaltsumfrage des Landkreistages in den 31 Kreisen Nordrhein-Westfalens zur Entwicklung der Kreisumlage ist ab-
geschlossen und hat folgende Ergebnisse geliefert: Die Kreisumlagehebesätze sind im Landesdurchschnitt gleich geblieben, wobei
sich die Umlagegrundlagen verbessert haben. Insgesamt konnten 19 Kreise ihre Umlage senken, neun Kreise haben ihre Umlage er-
höht. In drei Kreisen blieb der Hebesatz unverändert.

Entwicklung der
Kreisumlagehebesätze 2007

Insgesamt ergibt die Entwicklung der Kreisumlagehebesätze folgendes Bild:
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nen Mittelweg zwischen den beiden Vari-
anten gewählt und die erwartete Belastung
teilweise über die Kreisumlage abgerechnet.
Damit hat die Zahl der Kreise, die die Net-
tobelastung vollständig über die Kreisumla-
ge abrechnet, um sieben zugenommen (2006:
17). Durch die Überführung ins System der
Kreisumlage sind die hohen Hebesatzanhebun-
gen veranlasst, die es in diesem Jahr gegeben
hat (Rhein-Erft-Kreis, Märkischer Kreis, Kreis
Herford sowie Kreis Lippe).

3. Die Entwicklung der
Jugendamtsumlage

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage kann
mit einer durchschnittlichen Senkung um
0,73 Prozent-Punkte als stabil eingestuft
werden. Diese Durchschnittsgröße verteilt
sich auf eine Spreizung zwischen einer Sen-
kung um 2,369 Prozent-Punkte (Kreis Unna)
und einer Erhöhung um 2,09 Prozent-Punkte
(Kreis Kleve). Insgesamt konnten 22 Kreise
ihre Jugendamtsumlage senken, drei haben
sie erhöht und weitere drei den Hebesatz un-
verändert beibehalten. In drei Kreisen (Kreis
Mettmann, Kreis Recklinghausen und En-
nepe-Ruhr-Kreis) gibt es kein Kreisjugend-
amt und damit auch keine Jugendamtsumla-
ge. Die Ursache der leichten Senkung liegt
in den gestiegenen Umlagegrundlagen (im
Landesdurchschnitt pro Kreis bei der Jugend-
amtsumlage +9,57 Millionen Euro).

4. Die Entwicklung der
ÖPNV-Umlage

Eine ÖPNV-Umlage wird in neun Kreisen er-
hoben. In zwei Kreisen hat sich das Aufkom-
men erhöht, in fünf Kreisen verringert, in zwei
Kreisen ist keine Veränderung eingetreten.

5. NKF – Stand der Umstellung

Insgesamt wenden bereits zehn Kreise das
neue Rechnungswesen an. Hinzu kommen

zwei Kreise, bei denen eine teilweise Umstel-
lung erfolgt ist (Rheinisch-Bergischer Kreis und

Kreis Unna). Hiervon haben fünf Kreise zum
01.01.2007 die Umstellung vorgenommen.
Für den 01.01.2008 planen zwölf weitere
Kreise die Umstellung. Die verbleibenden sie-
ben Kreise werden dann zum 01.01.2009
auf das neue Rechnungswesen umsteigen.

6. Bewertung

Die wesentliche Ursache für die Erhöhung
der Kreisumlagehebesätze bestand schon im
letzten Jahr in den finanziellen Auswirkungen
der Umsetzung des SGB II und des SGB XII.
Auch in diesem Jahr sind sie verantwortlich
für die zweistelligen Hebesatzanhebungen in
den beiden Spitzenreiterkreisen, die die Netto-
belastung aus der Arbeitsmarktreform in 2006
noch außerhalb des Systems der Kreisumlage
abgerechnet hatten. Die für das Jahr 2007 für
die Kreisebene erwartete Gesamtbelastung
von gut 295 Millionen Euro zeigt deutlich,
dass der im Entwurf für ein AG SGB II enthal-
tene neue Verteilungsmaßstab für die Wohn-
geldentlastung des Landes, der alle Aufga-
benträger an die so genannte „schwarze
Null“ heranführen soll, dringend erforder-
lich ist. Im Übrigen sind Verbesserungen bei
den Umlagegrundlagen dafür verantwort-
lich, dass der landesweit durchschnittliche
Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum
Vorjahr unverändert geblieben ist.
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Bei den nicht aufgeführten Kreisen Mettmann, Recklinghausen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis
wird eine Jugendamtsumlage nicht erhoben.
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Auf der Einnahmenseite ist eine weitere
Erholung der kommunalen Steuerein-

nahmen zu verzeichnen. Sie stiegen im Haus-
haltsjahr 2006 um rund 1,9 Milliarden Euro
beziehungsweise um 12,9 Prozent gegen-
über 2005 an. Fast alle anderen wichtigen
kommunalen Einnahmen verringerten sich
dagegen. 
Als erfreulich bewertet das Innenministerium
die erfolgreiche Fortsetzung der Konsolidie-
rung bei den Ausgaben. Sie gingen bei den
Gemeinden des Landes NRW im Haushalts-
jahr 2006 um 0,6 Prozent beziehungsweise
um rund 240 Millionen Euro zurück. Zu die-
ser Entwicklung haben neben dem weiteren
Rückgang der Sachinvestitionen auch Son -
dereffekte bei den sozialen Leistungen bei-
getragen.
Bei den Ergebnissen 2006 weisen die Ge-
meinden (GV) noch einen negativen Finan-
zierungssaldo aus. Allerdings hat sich das Fi-
nanzierungsdefizit auf rund 809 Millionen
Euro halbiert. Die Fehlbeträge der Verwal-
tungshaushalte stiegen im Haushaltsjahr
2006 auf den neuen Höchststand von rund
6,1 Milliarden Euro an. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass darin rund 5,4 Milliarden Euro
an Fehlbeträgen aus Vorjahren verbucht
wurden. Der jahresbezogene Fehlbetrag der
Verwaltungshaushalte belief sich auf rund
626 Millionen Euro und hat sich im Vergleich
mit dem Vorjahr mehr als halbiert. Ein Zeichen
dafür, dass die kommunale Finanzlage weiter
angespannt bleibt, ist der neue Höchststand
der Kassenkredite zum Jahresende 2006 mit
rund 12,54 Milliarden Euro. Dagegen konn-
ten die Investitionsschulden um rund 500
Millionen Euro vermindert werden.
Am Ende des Jahres 2006 befanden sich
197 der 427 Städte, Gemeinden und Kreise
in NRW in der Haushaltssicherung. Von die-
sen 197 verfügten wiederum 105 über ein
nicht genehmigtes Haushaltssicherungs-
konzept, weil sie hierfür die grundsätzli chen
Rahmenbedingungen der nordrhein-west-
fälischen Gemeindeordnung nicht er füllen
konnten. In den ersten Monaten des Jahres
2007 ist die Anzahl der Kommunen mit Haus-
haltssicherungskonzept leicht auf 190 ge-
sunken, die Zahl der Kommunen mit nicht
genehmigtem Haushaltssicherungskonzept
beträgt 113 (Stand: 10. Mai 2007).
Die Einführung des Neuen Kommunalen Fi -
nanzmanagements (NKF) hat zu Diskussio-
nen über Fragen geführt, die die Haushalts-

wirtschaft von Kreisen und anderen Umla-
geverbänden betreffen. So ist unter anderem
gefragt worden, ob Kreise im neuen Haus-
haltsrecht vor einer Erhöhung der Kreisumla-
ge die Ausgleichsrücklage verbrauchen müs-
sen. Ebenso ist die Frage gestellt worden, ob
das Instrument des Haushaltssicherungskon-
zeptes im NKF für Kreise überhaupt in Be -
tracht kommt oder ob ein Kreis verpflichtet
ist, seinen Haushalt durch die Kreisumlage
und bei Bedarf durch Umlageerhöhung stets
auszugleichen. Zu diesen und anderen Fra-
gen nimmt der Bericht in Kapitel 5 Stellung
und beantwortet diese durchweg im Sinne
einer selbstständigen, eigenverantworteten
Haushaltswirtschaft der Kreise. Der Kommu-
nalfinanzbericht Mai 2007 kann abgerufen
werden im Internet auf der Homepage des
Innenministeriums (http://www.im.nrw.de/
unter „Kommunalfinanzbericht Mai 2007“).
Die Ausführungen des Kapitel 5 „Neues
Kommunales Finanzmanagement und Krei -
se/Umlageverbände“ sind nachstehend ab-
gedruckt:

NKF und Kreise/
Umlageverbände:

„Die Einführung des Neuen kommunalen
Finanzmanagements (NKF) hat in letzter
Zeit zu Diskussionen über Fragen geführt,
die die Haushaltswirtschaft von Kreisen und
anderen Umlageverbänden betreffen. So
ist unter anderem die Frage gestellt wor-
den, ob Kreise im neuen Haushaltsrecht vor
einer Erhöhung der Kreisumlage die Aus-
gleichsrücklage verbrauchen müssen. Ande-
re Fragen betreffen die Haushaltssicherung.
Kommt das Instrument des Haushaltssiche-
rungskonzeptes im NKF für Kreise überhaupt
in Betracht oder ist ein Kreis verpflichtet,
seinen Haushalt durch die Kreisumlage und
bei Bedarf durch Umlageerhöhungen aus-
zugleichen? Und: Wie können Kreise, die
in kameraler Zeit ein Haushaltssicherungs-
konzept aufgestellt haben, die entstandenen
Altfehlbeträge beim Übergang in das NKF
abbauen? Als weitere Frage hat sich bei der
Liquiditätssicherung ergeben, ob haushalts-
wirtschaftliche Überschüsse geplant werden
dürfen. Das Innenministerium hat zu diesen
Fragen bei verschiedenen Gelegenheiten
Stellung genommen. Im Folgenden werden
diese Positionsbestimmungen zusammen-
gefasst wiedergegeben.

Die Kreise sind Gemeindeverbände nach Art.
28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz. Daher gilt auch
für sie die verfassungsrechtlich geschützte
Selbstverwaltungsgarantie. Als Selbstverwal-
tungskörperschaften haben auch die Kreise
das Recht, ihre Haushaltswirtschaft eigen-
verantwortlich zu führen. Die Einheit des alten
wie des neuen Haushaltrechts gibt Kreisen
gleiche haushaltsrechtliche Gestaltungsopti -
onen wie den kreisangehörigen Gemeinden.
Die Umstellung auf das NKF lässt die haus-
haltswirtschaftlichen Grundsätze im Verhält-
nis zwischen den Kreisen und ihren kreisan-
gehörigen Gemeinden also unverändert.

Kann es im NKF ein
Haushaltssicherungskonzept
für Kreise geben?

Kreise haben nach § 56 Abs. 1 KrO NRW
eine Umlage von den kreisangehörigen Ge-
meinden zu erheben, soweit die sonstigen
Erträge die Aufwendungen eines Kreises
nicht decken. Können in einem Kreis unter
dieser Voraussetzung überhaupt Fehlbeträ-
ge entstehen, die die Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes (HSK) erforder-
lich machen?
Zunächst ist dazu auf die verfassungsrecht-
liche und haushaltsrechtliche Stellung der
Kreise hinzuweisen, die schon angespro-
chen wurde. Das Recht auf eine eigenverant-
wortliche Haushaltswirtschaft findet seinen
Ausdruck auch darin, dass durch den Verweis
in § 53 Abs. 1 KrO NRW auf den 8. bis 12.
Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
für die Haushaltswirtschaft der Kreise grund-
sätzlich die gleichen Regelungen gelten wie
für die Gemeinden. Dieser Verweis schließt
die Regelungen zum Haushaltssicherungs-
konzept (§§ 75 und 76 GO NRW) ein. Ein
Hinweis, dass der Gesetzgeber die Pflicht
zur Aufstellung eines HSK für Kreise aus-
schließen wollte, ist dem Gesetz nicht zu
entnehmen. Insbesondere sieht § 53 Abs. 1
KrO NRW eine solche Einschränkung nicht
vor. Zudem ergibt sich aus der in § 26 Satz
2 Buchstabe g KrO NRW festgelegten Zu-
ständigkeiten des Kreistags, dass die Rege-
lungen zur Aufstellung eines HSK auch für
Kreise gelten. Sofern die rechtlichen Voraus-
setzungen vorliegen, sind die Kreise des-
halb auch weiterhin verpflichtet, ein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen und es
der Aufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

Das Innenministerium hat den Kommunalfinanzbericht von Mai 2007 mit dem Titel „Jetzt Schulden abbauen“ vorgelegt. Der Bericht
informiert über die Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-
Westfalen im Haushaltsjahr 2006 auf der Grundlage der amtlichen vierteljährlichen Kassenstatistik des Landesamtes für Datenver-
arbeitung und Statistik NRW.

Kommunalfinanzbericht Mai 2007 –
„Jetzt Schulden abbauen“
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Die Aufstellung eines HSK ist von den Auf-
sichtsbehörden allerdings gemäß des § 56
KrO NRW zu prüfen. § 56 Abs. 1 KrO NRW
kann nur in Zusammenhang mit den weite-
ren haushaltsrechtlichen Vorschriften ausge-
legt werden. Insbesondere kann trotz der
Subsidiarität der Anhebung der Kreisumlage
(§ 56 Abs. 3 KrO NRW) die Verpflichtung
des Kreises zur Rücksichtnahme auf die Fi-
nanzkraft der kreisangehörigen Gemeinde
(§ 9 Satz 2 KrO NRW) ausnahmsweise dazu
führen, dass für einen Kreis die Aufstellung
eines HSK notwendig wird.
Das HSK darf sich allerdings nicht darauf be-
schränken, Belastungen der kreisangehöri-
gen Gemeinden lediglich in die Zukunft zu
verschieben. Bei Prüfung und Genehmigung
von HSK durch die Aufsichtsbehörden sind
diese Umstände zu beachten und darauf hin-
zuwirken, dass mit dem HSK des Kreises tat-
sächlich eine nachhaltige Konsolidierung
erfolgt; andernfalls wäre die Genehmigung
zu versagen.

Möglichkeiten des Umgangs
mit Altfehlbeträgen von
Kreisen beim Übergang in
das NKF

In zehn der 31 Kreise des Landes hat es in
der Vergangenheit Haushaltssicherungskon-
zepte gegeben. Die in diesem Zusammen-
hang entstandenen Altfehlbeträge der Ver-
waltungshaushalte dieser Kreise erscheinen
beim Übergang in das NKF in der Bilanz als
Kredite zur Liquiditätssicherung. Nach dem
Übergang in das NKF sind die in kameraler
Zeit in Verbindung mit HSK entstandenen
Altfehlbeträge als Kredite zur Liquiditätssi-
cherung grundsätzlich nicht aufwandswirk-
sam und dürfen damit auch nicht über die
Kreisumlage zurückgeführt werden. Kamerale
Fehlbeträge können im NKF im Hinblick auf
die Darstellung eines periodengerechten Auf-
wandes nicht in künftige Zeitperioden vorge-
tragen werden, wie es nach dem kameralen
Haushaltrecht erfolgte.
Das Innenministerium hat deshalb mit Er-
lassen vom 25.04.2007 und vom 18.08.2006
für diesen Ausnahmefall eine Lösungsmög-
lichkeit zur Rückführung der Fehlbeträge
aus Vorjahren aufgezeigt, die sich auf § 75
Abs. 6 GO NRW stützt. Nach der Umstellung
auf das NKF können danach hohe Liquidi-
tätskredite, die auf Altfehlbeträge aus dem
HSK zurückzuführen sind, durch Berücksich-
tigung bei der Umlage abgebaut werden.
Unabhängig davon ist grundsätzlich darauf
zu achten, dass es nach der Umstellung auf
das NKF zum Abbau systemwidrig hoher
Kredite zur Liquiditätssicherung kommt. Für
die ersten Jahre nach der Umstellung eines
Kreishaushaltes auf das NKF kann das be-
deuten, dass zum Abbau von Krediten zur
Liquiditätssicherung Umlagesätze erhoben

werden, die zu einer Erhöhung des Eigenka-
pitals führen. Die Erhöhung dient allerdings
alleine dazu, die Kredite zur Liquiditätssiche-
rung zurückzuführen. Diese Lösungsmög-
lichkeit begegnet keinen durchgreifenden
Bedenken, zumal sie auf einen ausgewoge-
nen Interessenausgleich zwischen dem Kreis
und seinen kreisangehörigen Gemeinden ab-
stellt. Einerseits haben die Kreise in der Vergan-
genheit dem Rücksichtnahmegebot folgend
Fehlbeträge ausgewiesen, um ihre kreisan-
gehörigen Gemeinden in haushaltsrechtlich
schwieriger Lage von der Kreisumlage über
mehrere Haushaltsjahre hinweg jedenfalls
teilweise zu entlasten. Andererseits bestand
für alle Beteiligten auch die Erwartung, dass
die Fehlbeträge innerhalb eines überschau-
baren Konsolidierungszeitraums wieder ab-
gebaut werden müssen.
Daneben hat der Landkreistag NRW in ei-
nem gemeinsamen Gespräch mit dem Städ-
te- und Gemeindebund NRW, dem Städ-
tetag NRW und dem Innenministerium ein
Modell vorgestellt, das auf den Elementen
Umlageerhöhung und Stundung basiert. Da-
nach können die Kreise die in kameraler
Zeit entstandenen Altfehlbeträge im letz-
ten Haushaltsjahr vor der Umstellung auf
das NKF in die Umlage vollständig einbe-
ziehen. Gleichzeitig sollen die hiermit ver-
bundenen Belastungen der kreisangehöri-
gen Gemeinden vermindert werden, indem
der Kreis die sich aus der vollständigen Ein-
beziehung der Altfehlbeträge ergebende For-
derung jedenfalls teilweise stundet. Soweit
dieses Modell die oben genannten Eckpunk-
te eines ausgewogenen Interessenausgleichs
berücksichtigt, ist die mit einem solchen Vor-
gehen verbundene Erhöhung des Umlage-
satzes der Kreisumlage grundsätzlich geneh-
migungsfähig.
Somit stehen den Kreisen zwei Wege zur
Verfügung, Altfehlbeträge, die in Verbin-
dung mit HSK entstanden sind, beim Über-
gang in das NKF abzubauen.

Dürfen von Kreisen und
anderen Umlageverbänden
haushaltswirtschaftliche
Überschüsse geplant werden?

Häufig wird angenommen, dass Kreise und
andere Umlageverbände nach dem Über-
gang in das NKF über ausreichende Liquidi tät
verfugen, weil Abschreibungen und Rück-
stellungen für einen Finanzmittelzufluss sor-
gen, dem keine entsprechenden Auszah-
lungsverpflichtungen gegenüberstehen. Die
Entwicklung in der Praxis zeigt allerdings,
dass diese Annahme jedenfalls nicht gene-
rell zutrifft.
Auch für Kreise und andere Umlageverbän-
de gilt die unmittelbare Verpflichtung zu einer
geordneten Haushaltswirtschaft. Dazu gehört
unter anderem die rechtliche Verpflichtung

nach § 89 Abs. 1 GO NRW, ausreichende
Liquidität verfügbar zu halten. Es gilt zu-
dem gleichermaßen für Kreise und andere
Umlageverbände wie für die Gemeinden,
dass Kredite nach § 86 Abs.1 GO NRW nur
nachrangig und nur für Investitionen und zur
Umschuldung aufgenommen werden dür-
fen. Es muss im Rahmen einer eigenständig
verantworteten geordneten Haushaltswirt-
schaft deshalb für Kreise und andere Umla-
geverbände beispielsweise zulässig sein, den
Zeitpunkt der Tilgungen nicht ausschließlich
an den Abschreibungen zu orientieren, son-
dern auch – wie bisher – den Haushalts-
grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu berück-
sichtigen. Dabei kann es unter Umständen bei
einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise –
gerade im Interesse der umlagepflichtigen
Kommunen – sogar angezeigt sein, Verbind-
lichkeiten beim Kreis/Umlageverband außer-
ordentlich zu tilgen und zu diesem Zweck,
haushaltswirtschaftliche Überschüsse zu
planen.
Das NKF sieht die Bildung einer Ausgleichs -
rücklage für Städte und Gemeinden wie für
Kreise und andere Umlageverbände vor. Ge-
mäß § 56 a KrO kann die Ausgleichsrücklage
durch Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt
werden. Aus dem systematischen Zusam -
menhang wird deutlich, dass die Erzielung
von Überschüssen auch für Kreise und an-
dere Umlageverbände zulässig ist. Andern-
falls könnte der entsprechende Spielraum,
der im NKF für die kommunale Haushalts-
wirtschaft vorgesehen ist, durch die Kreis/
Umlageverbände nicht im gesetzlich vorge-
sehenen Umfang wahrgenommen werden.
Dies würde die selbstständige Haushalts-
wirtschaft der Kreise oder der anderen Um-
lageverbände jedoch unangemessen ein-
schränken.
Die Planung von Überschüssen ist jedoch
nicht schrankenlos zulässig. Neben den be-
reits genannten haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen ist immer die Verpflichtung der
Kreise und anderen Umlageverbände zur
Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen
Kräfte Mitgliedskörperschaften, bei den Krei-
sen der kreisangehörigen Gemeinden (§ 9
Satz 2 KrO NRW, entsprechend für Umlage-
verbände) zu beachten. Die Bildung sachlich
und wirtschaftlich nicht gerechtfertigter Liqui-
dität bei den Kreisen/Umlage verbänden zu
Lasten der umlagepflichtigen Kommunen ist –
wie bisher – auch im NKF unzulässig. Dies er-
fordert einen Abwägungsprozess zwischen
den Erfordernissen der Haushaltswirtschaft
der Kreise oder der anderen Umlageverbän-
de sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der umlagepflichtigen Kommunen. Für
die Bewertung der haushaltswirtschaftli chen
Situation eines Kreises oder eines Umlage-
verbandes kommt der bilanziellen Vermö-
genssituation zukünftig damit eine beson-
dere Bedeutung zu, auch wenn das Recht
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zur eigenverantwortlichen Haushaltswirt-
schaft des Kreises oder des anderen Umla-
genverbandes beachtet werden muss.
Auch im kameralen Rechnungswesen war
die außerordentliche Schuldentilgung im
Rahmen der Haushaltsplanung durch die
Umlageverbände und Kreise möglich und
wurde in der Praxis auch genutzt. So konnten
geplante Überschüsse im Verwaltungshaus-
halt durch Zuführung in den Vermögens-
haushalt zur frühzeitigen Schul dentilgung
genutzt werden.

Verbrauch der Ausgleichs -
rücklage vor Erhöhung der
Kreisumlage? Muss ein Kreis
seine Ausgleichsrücklage

oder gar die allgemeine Rük-
klage verbrauchen, bevor er
zum Haushaltsausgleich die
Kreisumlage erhöhen darf?

Nach den oben genannten verfassungsrecht-
lichen Grundsätzen ist die Frage eindeutig
zu beantworten, ob die Kreise vor einer Er-
höhung der Umlage die Ausgleichsrücklage
beziehungsweise sogar das Eigenkapital auf-
zehren müssen: Für die Kreise ist im NKF nach
§ 56 a KrO NRW die Bildung einer Ausgleichs -
rücklage zulässig. Dies beinhaltet zugleich die
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Aus-
gleichsrücklage. Eine Verpflichtung des Krei-
ses zur Inanspruchnahme seiner Ausgleichs -
rücklage kann es allerdings regelmäßig nicht

geben. Der Haushaltsausgleich ist vielmehr
für Gemeinden wie für Kreise vorrangig durch
ausreichende Erträge sicherzustellen, nicht
durch die Inanspruchnahme der Ausgleichs -
rücklage, die den Haushaltsausgleich ledig-
lich zu fingieren vermag. Eine vorrangige In-
anspruchnahme der Ausgleichsrücklage wäre
mit der selbständigen Haushaltswirtschaft
der Kreise unvereinbar. Gleiches gilt selbst-
verständlich auch für die allgemeine Rück-
lage eines Kreises. Auch bei diesen Entschei-
dungen ist, wie vorstehend erläutert, das
Rücksichtnahmegebot zu beachten. Für an-
dere Umlageverbände gilt entsprechendes.“
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Der Kreis Unna hat sich nicht nur sehr früh offen für Veränderungen im Bereich der kommunalen Finanzbuchhaltung gezeigt, sondern
die notwendigen Maßnahmen zur Umstellung auf das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) auch rechtzeitig umgesetzt.
Bundesweit als eines der ersten Gemeinwesen führte die Kreisverwaltung Unna bereits zwischen 1995 und 1997 in drei Schritten einen
produktorientierten Hauhalt einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung ein.

NKF: Der Kreis Unna auf dem Weg
zum Gesamtabschluss
Von Thomas Baumeister, Sachgebietsleiter Zentrale
Finanzbuchhaltung, Kreis Unna

Im Jahr 2001 wurde die integrierte Kom-
plettlösung newsystem kommunal von der

Ulmer Infoma Software Consulting GmbH
eingesetzt. Bei der Entscheidung für diese
Software wurde besonderes Augenmerk da -
rauf gelegt, dass ein reibungsloser Umstieg
von der Kameralistik auf die Doppik gewähr-
leistet werden konnte.
Bereits im Jahr 2004 wurde der Prozess zur
Umstellung auf das Neue Kommunale Finanz-
management (NKF) sehr detailliert eingelei-
tet. Bei diesem Projekt handelt es sich unstrei-
tig um ein sehr komplexes und fachübergrei-
fendes Vorhaben. Viele Beteiligte sind zu Mit-
wirkenden zu machen, logische Abhängig-
keiten im Umstellungsprozess zu meistern.
Deshalb wurden neben einer Projektwerkstatt
auch eine Arbeitsgruppe, eine Lenkungs-
gruppe und ein Politikbeirat fest installiert.
Der Projektwerkstatt gehörten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter der Finanzwirtschaft,
der damaligen Kreiskasse, der Rechnungs-
prüfung sowie eine Mitarbeiterin mit be-
triebswirtschaftlichem Abschluss an. In der
Projektwerkstatt wurden einzelne Verfahrens-
und Umsetzungsschritte auf operativer Ebe-
ne erarbeitet. Der Aufbau von verwaltungs-
eigenem Know-how war dabei besonders
wichtig, um nicht in Abhängigkeit von exter-
nen Kräften zu gelangen. Das nötige Fach-
wissen wurde in verschiedenen Bilanzbuch-
halterlehrgängen erworben.

Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertretern
des zentralen und dezentralen Controllings,
der Rechnungsprüfung sowie der zentralen
Datenverarbeitung zusammen. Neben der
fachlichen Begleitung des Projektes wurden
hier die Entscheidungen der Verwaltungslei-
tung vorbereitet. Die Entscheidungen über
das verwaltungsinterne Vorgehen und die
Projektschritte wurden ebenso wie die Vor-
bereitung für die vom Kreistag zu treffenden
politischen Entscheidungen in der Lenkungs-
gruppe getroffen. Ihr gehörten neben dem
Verwaltungsvorstand der Personalrat und
die Gleichstellungsbeauftragte an.
Im gebildeten Politikbeirat wurde das Projekt
politisch begleitet. In regelmäßigen Treffen mit
Vertretern der politischen Parteien des Kreis-
tages wurde frühzeitig die für das Gelingen
der Umstellung notwendige Transparenz ge-
fördert. Darüber hinaus fand und findet bis
heute ein reger Austausch mit den kreisan-
gehörigen acht Städten und zwei Gemeinden
statt. In diesem Erfahrungszirkel werden etwai-
ge Problemfelder diskutiert und gemeinsa-
me Verfahrensschritte abgestimmt. Sämtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisver-
waltung Unna sind durch eine intensive und
offene Informationspo litik frühzeitig in den
Umstellungsprozess eingebunden worden.
Zum 01.01.2005 wurde zunächst der Be-
reich der zentralen Datenverarbeitung in ei -
ner ersten Testphase doppisch umgestellt,

dem dann zum 01.01.2006 weitere Berei-
che folgten. In dieser Phase wurden in diesen
„Pilotbereichen“ die einzelnen Geschäfts-
vorfälle neben der führenden Kameralistik
auch doppisch gebucht. Die flächendecken-
de Umstellung auf den neuen Rechnungs-
stil erfolgte beim Kreis Unna faktisch zum
01.01.2007. Rechtlich wird die Umstellung
allerdings erst zum 01.01.2009 erfolgen.
Der Grund hierfür liegt im Übergang der
kameralen Altdefizite in das NKF.
In den Haushaltsjahren 2002 bis 2006 ist
die Kreisumlage aufgrund der schwierigen
Finanzsituation der kreisangehörigen Städ-
te und Gemeinden nicht in dem Umfang
festgesetzt worden, wie es zum Ausgleich
des Haushaltes erforderlich gewesen wäre.
Der Kreis Unna kann daher nicht auf die
Rückzahlung der kreditierten Beträge ver-
zichten, nur weil das Buchführungssystem
umgestellt wird. Die entstandene Rückzah-
lungsverpflichtung für die nicht in ausreichen-
dem Maße erhobene (kreditierte) Kreisum-
lage ist daher grundsätzlich so zu erfüllen,
wie es ohne die Umstellung auf das NKF
erforderlich gewesen wäre.
Zu dieser Problematik hatte im August 2006
eine Arbeitsgruppe beim Landkreistag be-
stehend aus den betroffenen Kreiskämme-
rern einen Lösungsvorschlag entwickelt, der
als so genanntes „Stundungsmodell“ be-
zeichnet wird. Dieses Modell zielt darauf ab,
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den Altfehlbetrag bei der Festsetzung der
Kreisumlage im letzten kameralen Haus-
haltsjahr vollständig zu berücksichtigen und
dann vor dem Hintergrund dieses bestehen-
den Anspruchs Stundungsvereinbarungen
mit den kreisangehörigen Städten und Ge-
meinden zu treffen. Diese Vorgehensweise
wird beim Kreis Unna so praktiziert, da der
Gesetzgeber entsprechende Regelungen zu
dieser Problematik nicht explizit getroffen
hat. Deswegen wurde beim Kreis Unna trotz
der faktischen flächendeckenden Umstel-
lung auf das NKF ein „kameraler Rahmen“
gezogen.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
neu installierten zentralen Finanzbuchhal-
tung beim Kreis Unna laufen neben der Er-
stellung der Eröffnungsbilanz (bzw. der auf-
grund der rechtlich nicht komplett erfolgten
Umstellung zu erstellenden Vermögens- und
Schuldenübersicht) und des zum Jahres -
ende erstmalig aufzustellenden Jahresab-
schlusses bereits die Vorbereitungen auf den
ersten Gesamtabschluss auf Hochtouren.
Auch hier hat sich der Kreis Unna sehr früh-
zeitig positioniert.
Das NKF-Gesetz sieht vor, dass spätestens
zum Stichtag 31. Dezember 2010 ein Ge-
samtabschluss aufzustellen ist, der wie eine
Konzernbilanz die verselbstständigten Auf-
gabenbereiche und die Beteiligungen mit
einbezieht und somit Rechenschaft über die

tatsächliche Aufgabenerledigung und die
wirtschaftliche Entwicklung aller Organisa-
tionseinheiten in der Kommune ablegt.
Im Modellprojekt Doppik, welches im Jahr
2003 abgeschlossen wurde und das NKF-
Gesetz als Ergebnis hervorbrachte, konn-
ten naturgemäß nicht sämtliche Fragen und
Problemfelder behandelt werden, da haupt-
sächlich die Umstellung des Rechnungswe-
sens im Kernhaushalt (ohne Beteiligungen) im
Mittelpunkt der Betrachtung stand. Ähnlich
wie bei diesem, erfolgreich abgeschlossenen
NKF-Modellprojekt, soll den Kommunen mit
Hilfe eines neuen Praxisprojekts eine Hilfestel-
lung für die Integration der Beteiligungsstruk-
tur in den Haushalt gegeben werden.
Der Kreis Unna führt das Praxisprojekt als
Pilotkommune gemeinsam mit den Städten
Düsseldorf, Essen, Solingen und Lippstadt
in Zusammenarbeit mit dem Innenministeri -
um NRW durch. Die Projektbegleitung über-
nimmt ein externes Beratungsunternehmen,
das durch ein EU-weites Vergabeverfahren
ermittelt wurde. Dieses hat sicherzustellen,
dass im Rahmen des Projekts bei allen fünf
Modellkommunen die Gesamtabschlüsse
gem. § 116 der Gemeindeordnung (GO
NRW) ordnungsgemäß aufgestellt werden.
Ziel des Modellprojekts ist die Entwicklung,
öffentlichkeitswirksame Aufbereitung und
Nutzbarmachung allgemein gültiger und ver-
ständlicher Praxishinweise für die bilanz-

technische Umsetzung des NKF-Gesamtab-
schlusses sowie für die strategische Steu erung
im „Konzern“ Kommune. Außerdem sollen
die Regelungen zum Gesamtabschluss im
NKFG mit den Praxiserfahrungen in den
Modellkommunen abgeglichen werden. Of-
fene Fragen und Problemfelder in diesem
Zusammenhang sollen – gegebenenfalls
auch unter Beteiligung von nicht am Projekt
beteiligten Kommunen des Landes – zu-
sammengestellt und diskutiert werden. Die
im Modellprojekt gewonnen Erkenntnisse
sollen allen Kommunen des Landes Nord -
rhein-Westfalen zu Gute kommen.
Der Kreis Unna und die übrigen Modellkom-
munen sind während des Projekts dafür zu-
ständig, die gesetzlichen Regelungen zum
Gesamtabschluss zu erproben und sie um-
zusetzen, Konzepte zu vertiefen und örtlich
anzupassen, gemeinsam mit dem externen
Beratungsunternehmen Standards und Emp-
fehlungen zu entwickeln sowie entsprechend
dem jeweiligen Stand der örtlichen Umset-
zung Beiträge zu den Zwischenberichten
und dem Abschlussbericht zu liefern. Die
weitere Konkretisierung der Pflichten der
Modellkommunen wird im Laufe der Pro-
jektarbeit festgelegt.
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Bezeichnung und Aufbau des
künftigen Reformvertrages

Mit dem Reformvertrag sollen in die beste-
henden Verträge, die weiterhin in Kraft blei-
ben, die auf die Regierungskonferenz 2004
zurückgehenden Neuerungen eingearbeitet
werden. Der Vertrag über die Europäische
Union (EUV) wird seine Bezeichnung behal-
ten, während der Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft (EGV) künftig
„Vertrag über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union“ genannt werden soll. Der
Union wird darüber hinaus eine einheitliche
Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Durchgän-
gig wird die Bezeichnung „Gemeinschaft“
durch den Ausdruck „Union“ ersetzt; es wird
festgehalten, dass die Union auf den beiden

genannten Verträgen beruht, und dass sie
als Rechtsnachfolgerin an die Stelle der Ge-
meinschaft tritt.
Der Vertrag über die Europäische Union und
der Vertrag über die Arbeitsweise der Union
werden keinen Verfassungscharakter erhal-
ten. Die in den Verträgen insgesamt ver-
wendete Begrifflichkeit wird diese Änderung
wi derspiegeln, indem der Ausdruck „Verfas-
sung“ nicht verwendet wird, der „Außen-
minister der Union“ zum „Hohen Vertreter
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik“
umbenannt und die Bezeichnungen „Gesetz“
und „Rahmengesetz“ aufgegeben werden,
wobei die gegenwärtigen Bezeichnungen
„Verordnung“, „Richtlinie“ und „Entschei-
dung“ (bzw. „Beschluss“) beibehalten wer-
den. Ebenso werden die geänderten Verträge

keinen Artikel enthalten, in dem die Symbole
der Europäischen Union wie Flagge, Hymne
und Leitspruch erwähnt werden. Letztere
werden aber faktisch beibehalten.
Was den Vorrang des europäischen Rechts
vor dem nationalen Recht anbelangt, so wird
der entsprechende Artikel im Vertrag über
die Europäische Union nicht wieder aufge-
griffen. Die einzuberufende Regierungskon-
ferenz soll jedoch die folgende Erklärung
vereinbaren: „Die Konferenz weist darauf
hin, dass die Verträge und das von der Union
auf der Grundlage der Verträge gesetzte
Recht im Einklang mit der ständigen Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs
unter den in dieser Rechtsprechung festge-
legten Bedingungen Vorrang vor dem Recht
der Mitgliedstaaten haben.“

Nach einer zweijährigen Phase der Reflexion und Ungewissheit haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union
anlässlich ihres Gipfels am 21./22. Juni 2006 auf einen Fahrplan für den Fortgang der Verfassungsreform geeinigt. Noch in diesem
Sommer soll eine Regierungskonferenz einberufen werden, die auf der Grundlage des in den Schlussdokumenten des Europäischen
Rates enthaltenen Mandats einen Vertragsentwurf („Reformvertrag“) ausarbeiten soll. Die Regierungskonferenz, der durch dieses
detaillierte Mandat bereits enge Grenzen und Vorgaben gesetzt sind, soll ihre Arbeit noch vor Ende des Jahres 2007 abschließen, damit
genügend Zeit verbleibt, um den Reformvertrag vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 zu ratifizieren. Die wichtigsten
Neuerungen im Überblick:

Tagung des Europäischen Rates am
21./22. Juni 2007
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Institutionelle
Änderungen

Der Europäische Rat (Gipfel) soll für jeweils
zweieinhalb Jahre von einem Präsidenten
geleitet werden. Die Präsidentschaft des nor-
malen Ministerrats rotiert weiterhin alle sechs
Monate zwischen den Mitgliedstaaten.
Die neue „doppelte Mehrheit“ bei Abstim-
mungen im Ministerrat gilt ab 2014. Bis Ende
März 2017 können sich Staaten, die dies
wünschen, in Streitfällen noch auf den jetzt
geltenden Vertrag von Nizza berufen (An-
nahme eines Beschlusses mit qualifizierter
Mehrheit). Bei der doppelten Mehrheit wer-
den die Stimmen nicht mehr gewichtet. Die
qualifizierte Mehrheit gilt mit 55 Prozent der
Anzahl der Staaten als erreicht, wenn diese
mindestens 65 Prozent der Bevölkerung in
der Europäischen Union repräsentieren.
Staaten wie etwa Großbritannien können
aus Beschlüssen der Union über engere Zu-
sammenarbeit in Fragen der Justiz- und Po-
lizeizusammenarbeit aussteigen. Auch in der
Sozialpolitik können einzelne Staaten aus der
gemeinsamen Politik ausscheren. Wenn inner-
halb von vier Monaten keine Einigung erreicht
wird, können solche Staaten, die das wün-
schen, im Rahmen der verstärkten Zusam -
menarbeit vorangehen. Dazu bedarf es einer
Mindestanzahl von neun Mitgliedstaaten.
Die Außen- und Sicherheitspolitik soll „Ge -
genstand besonderer Verfahrensweisen“ sein.
Kommission und Parlament werden in dem
Zusammenhang keine erweiterten Zuständig -
keiten erhalten. Der neue„Außenminister“der
Europäischen Union – offiziell „Hoher Vertre-
ter der Europäischen Union für Außen- und
Sicherheitspolitik“ –, der im Einvernehmen mit
den Regierungen arbeiten soll, wird auch Vize-
präsident der Kommission sein, um die Dop-
pelzuständigkeit von Ministerrat oder Kom-
mission in der Außenpolitik zu beseitigen.
Weitere institutionelle Änderungen betreffen
die Kommissare, deren Zahl von derzeit 27
auf 15 im Jahr 2014 reduziert wird. Wichtig
ist zudem, dass das Europaparlament künftig
gleichberechtigt mit dem Ministerrat über
den Haushalt entscheidet. Erstmals regelt der
Unionsvertrag auch den freiwilligen Austritt
eines Staates. Beitrittswillige Staaten müssen
die Werte der Europäischen Union respek-
tieren und sich verpflichten, sie zu fördern.
Mit diesen Formulierungen wird Forderun-
gen aus Frankreich und den Niederlanden
nach strikteren Beitrittskriterien entsprochen.

Stärkung der
nationalen Parlamente /
Subsidiaritätsklausel

Die Rolle der nationalen Parlamente wird im
Vergleich zu den auf der Regierungskonferenz
2004 vereinbarten Bestimmungen weiter
gestärkt. So wird etwa der Zeitraum, der den

nationalen Parlamenten zur Prüfung von
Entwürfen für beabsichtigte Rechtsakte und
zur Vorlage einer begründeten Stellungnah-
me betreffend die Subsidiarität zur Verfü-
gung steht, von sechs auf acht Wochen ver-
längert. Es wird ein verstärkter Subsidiari-
tätskontrollmechanismus in dem Sinne einge-
führt, dass bei Anfechtung des Entwurfs eines
Gesetzgebungsakts mit einfacher Mehrheit
der Stimmen der nationalen Parlamente die
Kommission eine Überprüfung des betreffen-
den Entwurfs vornimmt, wobei sie beschlie-
ßen kann, ihn beizubehalten, zu ändern oder
zurückzuziehen. Entscheidet sich die Kommis-
sion für die Beibehaltung des Entwurfs, so hat
sie in einer begründeten Stellungnahme zu
rechtfertigen, weshalb der Entwurf ihres Er-
achtens im Einklang mit dem Subsidiaritäts-
prinzip steht. Diese begründete Stellungnah-
me wird zusammen mit den begründeten
Stel lungnahmen der natio nalen Parlamente
dem europäischen Gesetzgeber – Rat und
Parlament – zur Berücksichtigung im Gesetz-
gebungsverfahren über- mittelt. Hierdurch
wird ein besonderes Verfahren ausgelöst:

● Vor Abschluss der ersten Lesung im Rah-
men des normalen Gesetzgebungsverfah-
rens prüfen Rat und Parlament, ob die
Gesetzgebungsvorschläge mit dem Sub-
sidiaritätsprinzip im Einklang stehen; da-
bei berücksichtigen sie insbesondere die
angeführten Begründungen, die von ei-
ner Mehrheit der nationalen Parlamente
unterstützt werden, sowie die begründe-
te Stellungnahme der Kommission.

● Sind eine Mehrheit von 55 Prozent der
Mitglieder des Rates oder eine einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen im
Europäischen Parlament der Ansicht, dass
ein Vorschlag nicht mit dem Subsidiari-
tätsprinzip vereinbar ist, wird der Gesetz-
gebungsvorschlag nicht weitergeführt.

Grundrechtecharta

Die Grundrechtecharta ist nicht mehr Teil der
Verträge. Der Artikel über die Grundrechte
wird aber einen Querverweis auf die im Rah-
men der Regierungskonferenz 2004 verein-
barte Fassung der Charta der Grundrechte
enthalten. Damit werden der Charta diesel-
be Rechtsverbindlichkeit wie die Verträge
verliehen (außer für Großbritannien) und ihr
Geltungsbereich festgelegt, ohne dass die in
den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten
der Union erweitert werden. Die Charta wird
noch in diesem Jahr wieder in Kraft gesetzt
und im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht werden.

Daseinsvorsorge

Die Staats- und Regierungschefs einigten
sich auf eine den Verträgen beizufügende

Protokollerklärung, die die weitgehende Un-
abhängigkeit der Mitgliedstaaten für den
Zuschnitt der Daseinsvorsorge hervorhebt
(Protokoll über Dienste von allgemeinem
Interesse). Danach zählen zu den gemeinsa-
men Werten der Union in Bezug auf Dienste
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
insbesondere die wichtige Rolle und der wei-
te Ermessensspielraum der nationalen, regi -
onalen und lokalen Behörden in der Frage,
wie Dienste von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse in einer den Bedürfnissen der
Nutzer entsprechenden Weise zu erbringen,
in Auftrag zu geben und zu organisieren sind.
Außerdem werden die Verschiedenartigkeit
der Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse und die Unterschiede
bei den Bedürfnissen und Präferenzen der
Nutzer, die aus unterschiedlichen geografi-
schen, sozialen oder kulturellen Gegeben-
heiten folgen können, anerkannt. Zugleich
wird klargestellt, dass die Bestimmungen der
Verträge die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten, nichtwirtschaftliche Dienste von allge-
meinem Interesse zu erbringen, in Auftrag zu
geben und zu organisieren, nicht berühren.

Erste Kurzbewertung
aus kommunaler Sicht

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass es der
deutschen Ratspräsidentschaft trotz schwie-
riger Verhandlungen und zum Teil sehr star-
rer Positionen einzelner Mitgliedstaaten im
Vorfeld des Gipfels gelungen ist, einen Kon-
sens hinsichtlich des weiteren Fortgangs des
Reformprozesses zu erreichen und ein kon-
kretes Mandat für eine Regierungskonferenz
zu verabreden. Hervorzuheben ist, dass inso-
fern die wesentlichen Errungenschaften des
Entwurfs eines Verfassungsvertrages beibe-
halten werden konnten. 
Aus kommunaler Sicht ist insbesondere die
Einigung der Staats- und Regierungschefs
auf neue Klauseln zur Daseinsvorsorge im
Rahmen einer entsprechenden Protokoller-
klärung positiv zu vermerken. So wird etwa
der weite Ermessensspielraum lokaler Behör-
den bei der Erbringung kommunaler Daseins-
vorsorgeleistungen in begrüßenswerter Klar-
heit herausgestellt. Auch die Betonung der
Verschiedenartigkeit dieser Dienstleistungen
aufgrund geographischer, sozialer oder kul-
tureller Gegebenheiten verdient Anerken-
nung, weil damit nicht zuletzt den beson-
deren Gegebenheiten der Erbringung jener
Dienstleistungen im ländlichen Raum Rech-
nung getragen wird. Fraglich ist allerdings,
ob einem überbordenden Tätigwerden der
Union im Bereich der Daseinsvorsorge damit
hinreichende Grenzen gesetzt sind. Denn ne -
ben dem neuen Protokoll scheint nach dem
Wortlaut der Schlussfolgerungen des Gipfels
der durch die Regierungskonferenz 2004
geänderte Artikel 16 des Vertrags über die
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Europäische Gemeinschaft in der Form des
Artikels III-122 Verfassungsvertragsentwurf
weiterhin Geltung zu beanspruchen. Darin
war der Union eine Rechtsgrundlage für die
Festlegung von Grundsätzen und Bedingun-
gen eingeräumt worden, unter denen die
Dienste von allgemeinem (wirtschaftlichen)
Interesse durch Europäisches Gesetz (Ver-
ordnung) unbeschadet der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten erbracht werden. Die Proto-
kollklausel stellt wiederum klar, dass für die
nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse weiterhin allein die
Mitgliedstaaten zuständig sind. Um beurtei-
len zu können, inwieweit der Europäischen

Union eine Rechtsgrundlage für diese öffent-
lichen Dienstleistungen eingeräumt werden
sollte, muss letztlich der endgültige Text der
einzuberufenden Regierungskonferenz ab-
gewartet werden. In der Vergangenheit ha-
ben sich jedenfalls die kommunalen Spitzen -
verbände gegen eine solche Regelung auf
europäischer Ebene ausgesprochen, um eine
damit verbundene Kompetenzverlagerung
nach Brüssel zu vermeiden. Zudem wider-
sprechen auch stets damit einhergehende in-
haltliche Bestimmungen, wie beispielsweise
die Errichtung von Qualitätsstandards durch
die europäische Ebene oder aber die Ein -
richtung europäischer Evaluierungsstellen für

diese Dienstleistungen, dem Prinzip der kom-
munalen Autonomie in diesem Bereich.
Schließlich ist es neben der Stärkung der na-
tionalen Parlamente durch den erweiterten
Subsidiaritätskontrollmechanismus sehr er-
freulich, dass der Europäische Rat in seinen
Schlussfolgerungen ausdrücklich, wie bereits
im ursprünglichen Verfassungsvertragsent-
wurf vorgesehen, die Achtung der kommu -
nalen Selbstverwaltung betont, die im Rah-
men der Beziehungen zwischen der Union
und den Mitgliedstaaten zu beachten ist.
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„Südwestfalen auf dem
Weg zur Regionale“

Unter dem Motto „Südwestfalen auf dem
Weg zur Regionale“ steckte Olpes Landrat
Frank Beckehoff als Gastgeber und Sprecher
der fünf südwestfälischen Landräte die Zie-
le der Bewerbung um die Regionale 2013
schon in seiner Begrüßung ab: „Wir müssen,
wollen wir nicht im Standortwettbewerb um
Investitionen und Facharbeitskräfte, um Wirt-
schaftskraft und Wohlstand hoffnungslos
zurückliegen, bestehende Grenzen zwischen
den Kommunen überschreiten und über den
eigenen Tellerrand hinaus blicken.“
Die Abkehr vom Kirchturmsdenken zog sich
wie ein roter Faden durch die von Dirk Gla-
ser moderierte Veranstaltung. „Die Summe
aller kommunalen Einzelinteressen sind kei-
ne regionale Strukturpolitik“, rief Dr. Reimar
Molitor, Geschäftsführer der Regionale 2010
für die Region Köln-Bonn, den Zuhörern zu.
„Bringen Sie die Leute zusammen, schaffen
Sie Freundschaften“, riet er den Akteuren
für die Bewerbung um die Regionale 2013.
Der Prozess sei ebenso wichtig wie die Pro-
jekte selbst. Südwestfalen könne von den
Vorgänger-Regionalen lernen. Molitor: „Ge-
hen Sie es richtig heftig an, und machen Sie
etwas daraus.“
Die Chancen für Südwestfalen sind gut, das
brachte Landrat Dr. Karl Schneider aus dem
Hochsauerlandkreis auf den Punkt. „Es gibt
viele Gemeinsamkeiten. Wir haben gute Le -
bensbedingungen für die Menschen, eine
hervorragende Bildungslandschaft, sind eine
touristisch interessante Region und verfü-
gen über eine innovative und florierende

Wirtschaft.“ Die Bodenständigkeit zeichne
die mittelständischen Unternehmer aus, so
Landrat Aloys Steppuhn aus dem Märki-
schen Kreis. „Sie sind flexibel, verfügen über
großes Know-How. Die Verzahnung zwi-
schen den Hochschulen und der Industrie
ist gut.“ Gleichwohl gebe es nichts, was
nicht noch verbessert werden könne. Vor
allem müssten die Städte und Gemeinden so-
wie die Bürgerinnen und Bürger von Anfang

an in die Prozesse eingebunden werden.
Südwestfalen, so Landrat Frank Beckehoff,
fehle die überregionale Strahlkraft. „Dabei
soll die Regionale 2013 helfen.“ Das Wir-
Gefühl müsse herausgearbeitet werden. Paul
Breuer, Landrat aus dem Kreis Siegen-Witt-
genstein, forderte die Anwesenden auf,
„Süd westfalen als Marke zu begreifen.“
Die Identität der Region müsse entwickelt
und vertreten werden. Südwestfalen sei eine

Es war der erhoffte positive Startschuss für die Bewerbung Südwestfalens um die Regionale 2013. Fast 200 Vertreter aus Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft, Tourismus, Gewerkschaften, Handwerk, von den Hochschulen, aus den Städten und Gemeinden, den Kirchen
sowie den fünf Kreisen Soest, Olpe, dem Hochsauerlandkreis, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Siegen-Wittgenstein trafen sich
zu einer gelungenen Auftaktveranstaltung in der Olper Stadthalle.

Münsterland und Südwestfalen bewerben
sich für Regionale

Talkrunde mit den Landräten aus der „Region Südwestfalen“ auf der Bühne: (von links)
Kreisdirektor Dirk Lönnecke aus Soest, Moderator Dirk Glaser, sowie die Landräte Paul
Breuer (Siegen-Wittgenstein), Frank Beckehoff (Olpe), Aloys Steppuhn (Märkischer Kreis),
Dr. Karl Schneider (Hochsauerlandkreis). (Foto: pmk)
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der am stärksten wachsenden Wirtschafts-
regionen in NRW. Es müsse darum gehen,
den Bekanntheitsgrad und somit den Ein-
fluss Südwestfalens zu vergrößern. Dirk Lön-
necke, Kreisdirektor aus dem Kreis Soest,
richtete den Fokus auf die familienfreund -
liche Region Südwestfalens. „Als ländliche
Kreise mit hohem Familienanteil verfügen
die meisten Städte und Gemeinden über
stabile Strukturen.

Diese müssen durch frühzeitige Vorsorge-
maßnahmen nachhaltig gesichert werden.“
Touristisch und landschaftlich habe die Re-
gion viel zu bieten.
Auch für Lüdenscheids Bürgermeister Die-
ter Dzewas ist der Blick über den Tellerrand
unerlässlich. „Die Zukunft gehört eindeutig
der interkommunalen Zusammenarbeit.“
Sein Amtskollege Elmar Reuter aus Olsberg
pflichtete ihm bei: „Wir dürfen nicht weiter
nur um unsere kommunalen Kirchtürme
kreisen.“ Er warnte allerdings davor, über-
mäßigen Bürokratismus aufzubauen. „Die
Projekte müssen im Mittelpunkt stehen.“
Klare und schlanke Strukturen seien das
Gebot der Stunde.
Südwestfalen sei eine Wirtschaftsmacht,
be tonte Franz-Josef Mockenhaupt, Haupt-
geschäftsführer der IHK Siegen. „Unsere
Schwäche ist, dass niemand weiß, wie stark
wir wirtschaftlich sind. Dies müssen wir deut-
lich machen nach innen und außen. Dabei
kann die Regionale helfen.“ Die Industrie-
und Handelskammern unterstützen die Be-
werbung ausdrücklich. Die Arbeitnehmer in
Südwestfalen seien bodenständige, zuver-
lässige und besondere Menschen, machte
der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes
für den Kreis Olpe, Felix G. Hensel, deutlich.
Er sah es allerdings als mühevoll an, die Idee
der Regionale in die heimische Unterneh-
merschaft zu tragen. „Unternehmer schau-
en nach Deutschland, Europa und weltweit.“
Was die Wirtschaft vor allem brauche, seien

Fachkräfte und ein gut ausgebautes Ver-
kehrswegenetz. Der Ausbau der A45 und
die Weiterführung der A4 seien dringend
nötig.
Einer „touristische Destination Südwest fa -
len“ gibt Samone Schwier, Geschäftsführerin
des Sauerland-Tourismus, dagegen eher
wenige Chancen. Der Sauerland-Tourismus
sei gleichwohl ein gutes Beispiel dafür,

dass eine regionale Zusammen-
arbeit Erfolg ver-

spreche.

Dr. Jürgen Wutschka, Leiter Kreisentwick-
lung beim Kreis Soest, appellierte an die
Anwesenden, die historischen Wurzeln nicht
außer acht zu lassen. „Wir müssen auch
mittelalterliche Stadtkerne, dort wo sie vor-
handen sind, weiter fördern.“
Olpes Kreisdirektor Theo Melcher nannte
einige Eckdaten für die Bewerbung um die
Regionale 2013. Südwestfalen umfasse fünf
Kreise, 59 Städte und Gemeinden, rund 1,5
Millionen Einwohner auf einer Fläche von
6.200 Quadratkilometern. „Das sind acht
Prozent der Einwohner Nordrhein-Westfa-
lens und 18 Prozent der Fläche“, so Mel-
cher. Am 31. Oktober 2007 ende die Bewer-
bungsfrist für die zweite Stufe. Bis dahin
finden noch drei Workshops statt – zur „In-
novationsregion“ im Märkischen Kreis, zur
„Generationenregion“ in Siegen-Wittgen-
stein und zur „Naturerholungsregion“ im
Kreis Soest. Die Entscheidung über die Ver-
gabe der Regionale 2013 fällt Ende Januar
2008. Mitbewerber sei bisher die Region
Borken/Coesfeld. „Eine Region sind wir erst,
wenn wir uns alle gemeinsam auf den Weg
machen“, so Theo Melcher.

„ZukunftsLAND – die
Regionale im Münsterland!“

Eine ganze Region macht auch im Münster-
land mobil in Sachen Regionale-Bewerbung.
Diesen Eindruck vermittelte jedenfalls die
Informationsveranstaltung, zu der jetzt auf

Einladung der Kreise Coesfeld und Borken
über 140 Repräsentanten des öffentlichen
Lebens aus dem gesamten westlichen Müns -
terland und angrenzenden Kommunen in
das Borkener Kreishaus gekommen waren.
Die Gäste ließen sich dort einstimmen auf
das gemeinsame Vorhaben „Regionale 2013
oder 2016".
Kreis Borkens Landrat Gerd Wiesmann
brachte in seiner Begrüßung die Intention
der Bewerbung unter dem Motto „Zukunfts-
LAND – die Regionale im Münsterland!“
auf den Punkt: „Wir wollen über Orts- und
Kreisgrenzen hinaus das regionale Profil mit
vernetzten Kultur-, Freizeit-, Erholungs-, Ge-
sundheits-, Sport- und Tourismusangeboten
schärfen und hierzu strukturwirksame Maß-
nahmen in den Bereichen Stadt, Landschaft,
Kultur und Wirtschaft bündeln.“ Ein Vorbe-
reitungsteam hatte bereits in den vergan-
genen Monaten Ideen zusammengetragen,
die dann im Rahmen einer „ZukunftsLAND-
konferenz" ausgefeilt wurden und nun in
Konzeptform gebracht werden.
Borkens Bürgermeister Rolf Lührmann skiz-
zierte den geographischen Raum, in dem
nach dem Willen der Verantwortlichen 2013
oder 2016 die Regionale stattfinden soll:
Mit dabei sein wollen der Kreis Coesfeld
mit seinen elf und der Kreis Borken mit sei-
nen 17 Städten und Gemeinden, desweite-
ren aus dem Kreis Unna Selm und Werne,
aus dem Kreis Recklinghausen Dorsten und
Haltern am See sowie aus dem Kreis Wesel
Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck. „Es
geht also um eine Region, die knapp 3.400
Quadratkilometer umfasst und in der
820.000 Menschen leben“, sagte Lührmann
und betonte: „Die Geschichte, die ländliche
Struktur, die bestehenden naturräumlichen
Verpflechtungen und zahlreiche gemeinsa-
me Handlungsfelder verbinden alle Projekt-
partner.“ Außerdem hätten sich bereits zahl-
reiche Unternehmen und Institutionen der
Bewerbungsinitiative angeschlossen. Wille
aller Beteiligten sei es, im Rahmen der Re-
gionale auf die Zukunftsfragen ländlich ge-
prägter Räume modellhafte Antworten zu
suchen, die auch für andere Regionen von
Interesse sind.
Die damit verbundenen zwischenzeitlich
erarbeiteten Themenstellungen erläuterte
Heinz Öhmann, Bürgermeister von Coesfeld:
„’Wissen – Wirtschaften – Gestalten’ lautet
der Titel eines der drei abgesteckten Auf-
gabenfelder.“ Dabei sollen seiner Darstel-
lung nach zukünftige Regionale-Projekte die
Verbindungen zwischen Wirtschaft, Bildungs-
trägern und sozialen Einrichtungen stärken
und einen intensiven Austausch zwischen
allen Beteiligten ermöglichen. Beispielhaft
führte er dazu Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Infrastruktur an, wie Aufbau neuer
Datennetze, Entwicklung neuer Mobilitäts-
konzepte für den ländlichen Raum sowie
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Über 140 Repräsentanten des öffentlichen Lebens informierten sich im Borkener Kreis-
haus über den Stand der Planungen in der „Region Münsterland“.
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die Realisierung innovativer regionaler Kreis-
läufe für Energie und Ver- und Entsorgung.
Öhmann: „Auf diese Weise wollen wir das
traditionelle Bild der engen Verpflechtung
von Landschaft und Siedlung für das 21.
Jahrhundert neu interpretieren!“ Ein weite-
res Themenfeld ist überschrieben mit „Bil-
der – Produkte – Reisen“. Hierbei soll es vor
allem um den Ausbau des Regionalmarke-
tings gehen. Neben dem Tourismus wird laut
Öhmann aber auch ganz allgemein die „Mar-
ke Münsterland“ in den Blick genommen:
„Sie soll regional, national und internatio-
nal zu einem Synonym für Kultiviertheit, Ver-
lässlichkeit, Qualität und Authenzität wer-
den!“ Im Themenfeld „Heimat – Landschaft –
Freizeit“ sollen schließlich Orte und Land-
schaften als identitätsstiftende Elemente ge-
stärkt und zu familienfreundlichen Erleb -
nisräumen mit Angeboten für Freizeit, Tou -

ris mus und Sport weiterentwickelt werden.
Dr. Reimar Molitor, Geschäftsführer der „Re-
gionale 2010 – Zukunft gemeinsam gestal-
ten in der Region Köln/Bonn“, erläuterte den
Veranstaltungsteilnehmern, wie Regionale-
Bewerbungs- und Realisierungsverfahren
ablaufen. Von ganz entscheidender Bedeu-
tung sei es, frühzeitig im regionalen Kon-
sens inhaltliche Schwerpunkte zu setzen.

„Der Prozess dorthin ist genauso wichtig
wie die Projekte, vielleicht sogar wichtiger“,
machte er deutlich. Auch einen Tipp hatte
Molitor parat: „Entdecken Sie den eigenen
genetischen Code der Region, und schon
sind Sie auf einem guten Weg!"

EILDIENST LKT NRW 
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Zum Hintergrund:
Das Wort „Regionale“ setzt sich zusammen aus „Region“ und „Biennale“ beziehungs-
weise „Triennale“. Es beschreibt ein Strukturprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen,
das im Turnus von zwei beziehungsweise drei Jahren einer jeweils ausgewählten Region
die Möglichkeit bietet, sich selbst und anderen zu präsentieren. Dabei sollen die Qualitä-
ten und Eigenheiten der Region herausgearbeitet werden, um Impulse für deren zukünf-
tige Entwicklung zu geben. Bis zum 31. Oktober 2007 müssen die Bewerber regionale
Strategien entwickeln, aus denen bereits Projektideen abgeleitet werden können. Außer-
dem werden Aussagen zur Projektorganisation erwartet.

Das Porträt: Dr. Ralf Niermann,
Landrat des Kreises Minden-Lübbecke

Ich möchte erreichen, dass unser Kreis sich
in den nächsten Jahren weiter familien-

freundlich entwickelt“, betont Niermann.
Darum will er sich unter anderem für die Kin-
derbetreuung, bessere Beratungsangebote,
Stärkung der Jugendhilfe und eine noch en-
gere Zusammenarbeit mit Kommunen und
Institutionen stark machen.
Die Förderung der größtenteils mittelstän-
disch geprägten Wirtschaft im Mühlenkreis
gehört für den neuen Landrat ebenfalls ganz
oben auf die Tagesordnung. Wobei für ihn
damit die Ziele verbunden sind, mehr Ar-
beitsplätze und bessere Ausbildungschancen
zu schaffen – und das möglichst auf dem
ersten Arbeitsmarkt.
Vor den Folgen von Umweltverschmutzung
und Klimawandel will der Sozialdemokrat
nicht die Augen verschließen. „Wo sonst soll
der Umweltschutz beginnen, wenn nicht hier
vor Ort?“, betont der Landrat. Der Kreis
müsse mit gutem Beispiel vorangehen, in-
dem er etwa die Energieeffizienz seiner Ge-
bäude untersucht, Projekte startet und die
Energiegewinnung aus erneuerbaren Res-
sourcen unterstützt.
Weil der Kreis Minden-Lübbecke in weiten
Teilen ländlich-kleinstädtisch geprägt ist, hat
sich der Landrat dem Erhalt der dörflichen
Strukturen verschrieben. Seinen Teil dazu
beitragen soll der Tourismus. Solidarität im
Sozialbereich und die Förderung des Ehren-
amts sind weitere wichtige Themen. Und na-
türlich der Haushalt des Kreises. Dabei gilt es,

die Finanzlage zu konsolidieren, die Kom-
munen zu entlasten und die politische Hand-
lungsfähigkeit zu erhalten.
Auch dort, wo der Kreis nicht oder nur teil-
weise zuständig ist, will sich Dr. Niermann
den Themen stellen. Schließlich kann der
Landrat Impulsgeber und Moderator sein,
um gemeinsam mit anderen Institutionen

etwas für die Bürger des Kreises zu erreichen.
Dr. Ralf Niermann wurde 1963 geboren
und ist in Minden aufgewachsen, wo sein
Vater lange Jahre Stadtdirektor war. Nach
Abitur und Studium der Rechts- und Staats-
wissenschaften in Freiburg und Münster pro-
movierte er im Verwaltungsrecht. Anschlie-
ßend arbeitete Niermann als Rechtsanwalt,
Referent der SPD-Landtagsfraktion Branden-
burg und persönlicher Referent des In nen -
ministers. Zuletzt war er Regierungsdirektor
in der brandenburgischen Staatskanzlei und
Berater des Ministerpräsidenten in allen kom -
munalen Fragen. Dr. Ralf Niermann ist ver-
heiratet und hat einen Sohn.
Seit dem 30. Mai 2007 amtiert er offiziell
als Landrat in seinem alten Heimatkreis Min-
den-Lübbecke. Der Sozialdemokrat hatte
sich in der Stichwahl gegen den CDU-Kan-
didaten Hartmut Heinen durchgesetzt, den
Leiter des Referates für Wirtschaftsförde -
rung und Kreisentwicklung. Die Wahl fand
statt, weil der bisherige Landrat Wilhelm
Krömer (CDU) am 30. April die Altersgrenze
erreicht hatte.
Allgemeine Vertreterin des Landrats bleibt
Cornelia Schöder. Der Kreistag hat sie für
weitere acht Jahre gewählt. Neuer Dezer-
nent für Wirtschaft und Finanzen sowie
Kämmerer wird Hartmut Heinen.

EILDIENST LKT NRW 
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Dr. Ralf Niermann, hier vor „seinem“ Kreis-
haus, ist der neue Landrat des Kreises Min-
den-Lübbecke.

Die Chancen für Kinder, Jugendliche und Familien verbessern, Wirtschaft und Arbeit stärken, den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen:
Diese drei Themenfelder sind die Schwerpunkte im politischen Programm von Dr. Ralf Niermann. Der 43-jährige Jurist ist neuer Landrat
des Kreises Minden-Lübbecke.

„

ED_224-255_07-08_2007_RZ.qxp:Eildienst_A4_Broschüre  10.07.2007  14:05 Uhr  Seite 249



250

Im FokusIm Fokus

Darum bemüht sich der Rhein-Sieg-Kreis
seit geraumer Zeit mit den Siebenge-

birgsstädten Bad Honnef, Königswinter, Bonn
und vor allem dem Verschönerungsverein
für das Siebengebirge (VVS). Unter der Fe-
derführung des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Landes Nordhrein-West-
falen (MUNLV) hat eine Arbeitsgruppe zahl-
reicher Institutionen Belange sowie Kri terien

geprüft und festgestellt, dass das Sieben-
gebirge fachlich für eine Nationalparkaus-
weisung geeignet ist. Der Abschlussbericht
der Arbeitsgruppe liegt vor. Nunmehr muss
der Antrag beim zuständigen Landesumwelt-
ministerium in Düsseldorf eingereicht und
von diesem genehmigt werden. Insgesamt
stehen die Chancen gut, dass das Siebenge-
birge nach dem Nationalpark Eifel der erst
zweite Nationalpark in Nordrhein-Westfalen
überhaupt wird.
„Das Siebengebirge bildet mit seiner markan-
ten Erscheinung und berühmten Schönheit
den Abschluss des Mittelrheintals. Das Sie-
bengebirge hat herausragende Alleinstel-
lungsmerkmale aus geologischer und ökolo-
gischer Sicht“, erklärte Landrat Frithjof Kühn

Im Fokus:
Siebengebirge soll Nationalpark werden

Einen Meilenstein verkündete Rhein-Sieg-Landrat Frithjof Kühn mit den Städten Königswinter, Bad Honnef und Bonn auf dem Öl-
berg: Das Siebengebirge soll ein Nationalpark werden.

bei einer Pressekonferenz auf dem Ölberg,
an der auch die Bürgermeisterin von Bad
Honnef Wally Feiden, der erste stellvertreten-
de Bürgermeister von Königswinter Sokrates
Theodoridis und der Umweltdezernent der
Stadt Bonn, Dr. Volker Kregel, teilnahmen.
Nationalparke sind repräsentative Beispiele
mit typischen Öko-Systemen. Sie sollen da-
mit zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei-
tragen. Nach den nationalen Vorgaben des

Bundesnaturschutzge-
setzes und des Land-
schaftsgesetzes muss
ein Nationalpark groß-
räumig, von besonde-
rer Eigenart sein und
im überwiegenden Teil
seines Gebietes die
Voraussetzung eines
Naturschutzgebietes
erfüllen. Darüber hi -
naus muss er sich in
einem überwiegenden
Teil seines Gebietes in
einem von Menschen
nicht oder wenig be-
einflussten Zustand
befinden. Alle diese
Kriterien erfüllt das
Siebengebirge in her-
ausragender Weise.
Im Unterschied zu den
anderen Nationalparks
in Deutschland, die sich
in staatlicher Hand be-
finden, soll die ehren-
amtliche Struktur des
VVS das Herzstück des
Naturparks und Nati -
onalparks Siebenge-

birge bleiben. Landrat Frithjof Kühn: „Ich
wünsche mir, dass der VVS dann auch der
Träger des Nationalparks sein wird. Damit
hätten wir nicht nur einen Nationalpark von
einzigartiger Schönheit, sondern auch einen
– bislang ohne Beispiel – von Bürgern ge-
tragenen Nationalpark.“
Im Abschlussbericht heben die Fachleute als
Alleinstellungsmerkmale insbesondere die
„geologische Einzelschöpfung der Natur
von erdgeschichtlicher Bedeutung“ hervor.
Im Siebengebirge sei „die größte Vielfalt
von Waldgesellschaften an der Grenze zwi-
schen der kontinentalen und atlantischen Re-
gion“ vorhanden. Der Vulkanismus sei von
geologi scher Besonderheit und traditionel-
les Studienobjekt. Ebenfalls komme der Pflan-

zen- und Tierwelt im Siebengebirge eine be-
sondere Bedeutung zu. Dort lebten viele
schützenswerte und vom Aussterben be-
drohte Tierarten, die das Siebengebirge zu
einem einzigartig wertvollen Lebensraum
machten.
„Der Status eines Nationalparks hat nicht
nur für das Siebengebirge, deren Städte und
den Rhein-Sieg-Kreis eine große Bedeutung,
sondern für die ganze Region“, sagt der
Landrat weiter. Dabei hat Frithjof Kühn die
Regionale 2010 im Blick, die für eine nach-
haltige städtebauliche, kulturhistorische, tou-
ristische, wirtschaftliche und naturschutz-
fachliche Aufwertung der Region sorgen soll.
Die Ausweisung zum Nationalpark würde
dann die bereits für das Siebengebirge be-
gonnenen Regionale-2010-Projekte in her-
vorragender Weise ergänzen.
„Viel Arbeit wartet auf alle beteiligten Be-
hörden, die sich insbesondere um eine scho-
nende und intelligente Verkehrslenkung im
Siebengebirge Gedanken machen müssen.
So müssen weiter planerische Konzepte ent-
wickelt werden, die Menschen und die Na-
tur vom Durchgangsverkehr zu entlasten“,
appelliert Landrat Frithjof Kühn.
Seinem Neuwieder Amtskollegen, Landrat
Rainer Kaul, schlug Kühn vor, den geplanten
Nationalpark Siebengebirge auch auf den
Kreis Neuwied auszuweiten. Landrat Kühn
schreibt an seinen Neuwieder Kollegen. „Bei
genauer Betrachtung des Raumes muss man
feststellen, dass sich die Schutzwürdigkeit
des Siebengebirges über das Gebiet des
Rhein-Sieg-Kreises hinaus auf den rhein-
land-pfälzischen Teil und damit auf Ihrem
Kreisgebiet erstreckt. Insofern würde ich es
begrüßen, wenn Sie mit Ihren Bürgermeis-
tern der betroffenen Kommunen die Mög-
lichkeit einer Nationalparkausweitung er-
örtern könnten.“
Im Gutachten, ob sich das Siebengebirge
für eine Ausweisung zum Nationalpark eig-
net, wurde hierzu bereits angeführt, dass
„langfristig eine Ausdehnung des Natio-
nalparks nach Süden angestrebt und ver-
folgt werden sollte. Dies würde eine Ent-
flechtung der Besucherströme bewirken und
zu einer, vor allem geologischen, Geschlos-
senheit des Gebietes führen (Asberg, Un-
keler Weinbergterrassen Unkeler Falte als
nationales Geotop).“
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Auf dem Ölberg in Königswinter, also vor dem möglicherweise
zukünftigen Nationalpark Siebengebirge v.l.n.r.: Bonns Umwelt-
dezernent Dr. Volker Kregel, Rhein-Sieg-Landrat Frithjof Kühn,
Bad Honnefs Bürgermeisterin Wally Feiden, VVS-Vorsitzender
Herbert Krämer, Königswinters Bürgermeister Sokrates Theodoridis.
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Kurznachrichten
Allgemeine
Verwaltungsaufgaben
Löwen-Lok: Wappentier
des Kreises Düren kommt
buchstäblich in Fahrt
Eisenbahnfreunde, die am Bahndamm mit
ihrer Kamera Jagd auf Züge machen, neh-

men neuerdings auch Löwen ins Visier. Den
König der Tiere wollen sie für ihre Trophäen-
sammlung „abschießen"; denn er ist ein ganz
besonders seltenes und schönes Exemplar,
eine Zierde für jedes Fotoalbum. Dabei sind
die Löwen nicht einmal gut getarnt – im Ge -
genteil. Sie prangen farbenfroh auf den Flan-
ken zweier riesiger, pechschwarzer Diesel-
loks, die im Auftrag der „Rurtalbahn aus dem
Kreis Düren“ auf deutschen und internatio-
nalen Gleisen unterwegs sind. Der Löwe –
Wappentier des Kreises Düren – stammt
aus dem Pinsel von Dieter Patt. Der Künstler
und Landrat des Rhein-Kreises Neuss hat
auch den stählernen Löwen kreiert, der seit
Herbst 2006 vor dem Kreishaus Düren wacht.
„Die beiden Lokomotiven mit dem Kunst-
druck unseres Wappentieres sind eine wun-
derbare Werbung für den Kreis Düren",
freut sich Landrat Wolfgang Spelthahn über
die grenzüberschreitenden Sympathiebot-
schafter. Und über die Erfolgsge schichte der
Rurtalbahn insgesamt. 2003 wurde sie aus
der kreiseigenen DKB ausgegliedert, um am
sich abzeichnenden Boom des internationalen

Eisenbahngüterverkehr teilhaben zu können.
Um zwölf Prozent ist der Containerverkehr
auf der Schiene allein im letzten Jahr gewach-
sen. Das Privatunternehmen Rurtalbahn hat
zu diesem umweltfreundlichen Boom mit sei-
ner Cargo-Sparte beigetragen. Unter der Lei-
tung von Ralph Schmitz hat die 23 Mitarbei-
ter starke Abteilung (darunter 15 Lok- und
ein Lehrlokführer) im letzten Jahr insgesamt

1,4 Millionen Tonnen Güter bewegt. 880 Mil -
lionen Tonnen-Kilometer verzeichnete das
Un ternehmen dabei. Nun hat die Rurtalbahn
die beiden 17,40 Meter langen und 88 Ton-
nen schweren Dieselloks des Kieler Herstellers
Vossloh geleast, mit denen sie vorwiegend die
Nordseehäfen Rotterdam und Antwerpen an-
fährt, beides Tore zwischen dem riesigen eu-
ropäischen Binnenmarkt und dem Rest der
Welt. 1600 Tonnen zieht jede der Löwen-
Loks. Das sind zwei Dutzend Waggons mit
90 Containern.
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Soziales
Neues Internetportal
zur Integration
Seit kurzem steht Internetnutzern eine neue
Internetseite des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) in deutscher
und englischer Sprache zur Verfügung. Unter

www.integration-in-deutschland.de wird
eine umfassende Informationsplattform an-
geboten, die sich an Zuwanderer, interessierte
Bürger und Akteure der Integrationsarbeit
gleichermaßen richtet. Um jeder Zielgruppe
die benötigten Informationen zu liefern, gibt
es auf der Startseite der Integrations-Web-
site drei Eingänge in das Portal, einen für jede
Zielgruppe. Eine zusätzliche Orientierungs-
hilfe stellen die unterschiedlichen Farben in
den einzelnen Bereichen des Portals dar.
Außerdem steht ein Auskunftssystem für den
Integrationsbereich zur Verfügung, mit des-
sen Hilfe nach Kontakt- und Beratungsstel-
len der Integrationsarbeit gesucht werden
kann. Das Portal erscheint zunächst in deut-
scher und englischer Sprache, bis Ende des
Jahres folgen laut BAMF noch Übersetzun-
gen in Russisch und Türkisch.
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Umweltschutz
Interkommunales Ökokonto:
Grenzenloser Landschafts-
und Naturschutz an Agger
und Sülz
Landschafts- und Naturschutz über Stadt-
und Kreisgrenzen hinweg – das ist eines der
wesentlichen Ziele eines interkommunalen
Ökokontos. In Lohmar-Donrath an der Ag-
ger unterzeichneten Landrat Frithjof Kühn
vom Rhein-Sieg-Kreis, Landrat Rolf Menzel
vom Rheinisch-Bergischen Kreis, der 1. Bei-
geordnete der Stadt Lohmar, Stephan Han-
raths, der 1. Beigeordnete der Stadt Troisdorf,
Heinz Eschbach, der Bürgermeister Stadt
Ove rath, Andreas Heider, und der Bürger-
meister der Stadt Rösrath, Dieter Happ
sowie der Vorstand des Aggerverbandes,
Michael Richter, die vertragliche Verein -
barung zum interkommunalen Ökokonto
Agger- und Sülzaue.
„Die interkommunale Zusammenarbeit ist
von großer Bedeutung. Sie ermöglicht es,
die Kräfte mehrerer Akteure zu bündeln und
Projekte für die Natur in Angriff zunehmen,
die insbesondere wegen der hohen Kosten
sonst nicht zu realisieren wären“, sagte Rhein-
Sieg-Landrat Kühn.
Auch der Landrat des Rheinisch-Bergischen
Kreises, Rolf Menzel, bewertet das Projekt als
gute interkommunale Zusammenarbeit mit
Gewinn für die Natur in der Region: „Dass in
vier Stadträten identische Beschlüsse gefasst
wurden, zeigt, wie stark inzwischen der Wille
dieser Region zur Zusam men arbeit entwickelt
ist. Mit dem gemeinsamen Ökokonto wol-
len wir die Situation der Gewässer Agger

Kreis Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn (lks.) und Ralph Schmitz, Abteilungsleiter Car-
go der Rurtalbahn, stellen die Löwen-Lok mit dem Kunstdruck von Dieter Patt vor. Zwei
dieser pechschwarzen 88-Tonner wurden mit dem Wappentier des Kreises Düren verziert
und sind nun als rollende Botschafter des Kreises Düren vor allem in den Niederlanden
und Belgien unterwegs.
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und Sülz sowohl aus wasserwirtschaftlicher
wie auch ökologischer Sicht verbessern“.
Durch das Einrichten von Ökokonten kann
gezielt eine qualitative Aufwertung von Na-
tur und Landschaft erreicht werden. Öko-
konten finden immer häufiger ihre Anwen-
dung unter anderem in der kommunalen
Bauleitplanung, die den Ausgleich von Ein-
griffen in Natur und Landschaft vorsieht.

Zeitlich vor dem Eingriff durchgeführte Maß-
nahmen können dabei für spätere Eingriffe
als Kompensation angerechnet werden. Aller-
dings orientieren sich die meisten Ökokonten
bisher an Verwaltungs- oder sogar Grund-
stücksgrenzen. Eine aus fachlicher Sicht sinn-
volle Betrachtung eines ganzen Landschafts-
raumes findet häufig nicht statt.
Die Auenbereiche größerer Fließgewässer,
wie Agger und Sülz, sind Paradebeispiele für
zusammenhängende Landschaftsräume, die
eine solche fachliche Betrachtung über Ver-
waltungsgrenzen hinweg erfordern. Die Wie -
derherstellung naturnaher Verhältnisse in den
Flussauen gehört allerdings zu den aufwän-
digsten Maßnahmen der Wasserwirtschaft
und des Naturschutzes.
In dem Modellprojekt beabsichtigen die Ver-
tragspartner nun in den Auenbereichen von
Agger und Sülz Flächen zu erwerben, ge-
meinsame Kompensationsmaßnahmen zu
planen und so den Agger-Sülz-Korridor öko-
logisch aufzuwerten. Das soll zum Beispiel
geschehen, indem Flussabschnitte, die in den
fünfziger Jahren verbaut und begradigt wur-
den, wieder „entfesselt“ werden. Die Flüs-
se erhalten wieder genügend Raum, um sich
bei Hochwasser auf natürliche Überschwem-
mungsflächen auszudehnen. Dadurch ent-
stehen Stillwasserzonen, die zum Beispiel für

Jungfische von besonderer Bedeutung sind,
Kiesbänke und steilere Uferabbrüche. In den
Auenbereichen werden sich feuchte Wiesen
mit besonders großem Artenreichtum ein-
stellen. Unter Einbeziehung der Landwirt-
schaft soll die Nutzung der Aue – den na-
turnahen Bedingungen angepasst – weiter
möglich bleiben.
Die erzielten Verbesserungen werden in Öko-
punkte umgerechnet und auf dem Ökokon-
to verbucht. Die beteiligten Kommunen kön-
nen diese Punkte bei Bedarf, zum Beispiel
wenn eine Maßnahme ihrer Bauleitplanung
einen Ausgleich für den Eingriff in Natur- und
Landschaft vorsieht, wieder abbuchen. Der
Aggerverband übernimmt mit der Verwal-
tung und Kontoführung dabei eine Schlüs-
selfunktion.
Wesentliche Grundlage für die Realisierung
des Projektes ist die Ergänzung des derzeit
bestehenden Bewertungssystems für Eingrif-
fe in Natur und Landschaft, um Maßnahmen
an und in Gewässern nicht mehr zu benach-
teiligen – bisher gab es für die eher teuren
Maßnahmen an Gewässern eher wenig Öko-
punkte. Dieser erste Schritt wurde durch den
Aggerverband eingeleitet und wird in Kürze
abgeschlossen sein. Dann steht auch pla-
nerisch nichts mehr im Wege, um ein erstes
konkretes Projekt in Angriff zu nehmen.
Das Interkommunale Ökokonto ist ein Be-
standteil des Regionale-2010-Projektes „Ken-
nenLernenUmwelt“, dessen Handlungsfel-
der die Themen Bildung und Kulturlandschaf-
ten sind. Weitere Informationen gibt es auf
den Internetseiten www.regionale2010.de
und www.kennenlernenumwelt.de.
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Persönliches
Kreis Soest:
Landrat Wilhelm Riebniger
offiziell verabschiedet

Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,
hat während einer Feierstunde im Soester
Kreishaus vor 200 Ehrengästen die Verdienste
des scheidenden Landrats gewürdigt. „Wil-
helm Riebniger war einer der wichtigsten
Schlüsselträger für eine gute Zukunft“, kenn-
zeichnete Uhlenberg während der offiziel-
len Verabschiedung in Anspielung auf das
Wappen des Kreises Soest den 64-Jährigen,
der mit Ablauf des Monats Aprils aus ge-
sundheitlichen Gründen nach 46 Berufsjah-
ren und 32 Jahren ehren- und hauptamt-
licher Politik in den Ruhestand getreten war.
Wilhelm Riebniger sei ein Glücksfall für die
Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises

Soest gewesen. Er habe als politischer Re-
präsentant des Kreises Soest und Chef der
Kreisverwaltung für eine Kreispolitik gestan-
den, „die alle Bevölkerungsgruppen ernst
nimmt und Bürgernähe lebt“. Der Minister
charakterisierte ihn als leidenschaftlichen Fa-
milienmenschen, Sozialpolitiker aus ganzem
Herzen und engagierten Christen mit Tief-
gang, aber auch als begeisterten Schützen-
bruder, der gerne feiert. Uhlenberg wörtlich:
„Wilhelm Riebniger war für mich in der Poli -
tik immer einer, der neugierig war und Neu-
es kennen lernen wollte. Er hat in seinen
Überzeugungen eine bewundernswerte Aus-
dauer, kann gut mit Menschen umgehen
und weiß, wie man am Rad dreht.“ Nach
Ansicht des Ministers die besten Vorausset-
zungen für eine politische Karriere.
Uhlenberg skizzierte den Werdegang Rieb-
nigers. Der gelernte Speditionskaufmann
schlug eine Verwaltungslaufbahn ein, als er
1966 beim Kreiskirchenamt Hamm anfing.
Von Januar 1972 an sammelte er als Verwal-
tungsleiter des Kreiskirchenamts Soest über
20 Jahre lang Erfahrungen in und mit Be-
hörden.1971 stieg er in die Politik ein, danach
ging es Schlag auf Schlag: ab 1975 Ratsmit-
glied in Lippstadt, CDU-Fraktionsvorsitzen-
der dort von 1982 bis 1984, Kreistagmit-
glied in Soest von 1979 bis 1998, Mitglied
des Landtags von Nordrhein-Westfalen von
1991 bis 1998, ehrenamtlicher Landrat des
Kreises Soest ab November1994, hauptamt-
licher Landrat seit 1998. Im Jahre 2002 wur-
de dem Politiker und Behördenchef Wilhelm
Riebniger das Bundesverdienstkreuz verlie-
hen. Der Minister erinnerte daran, dass die
Auszeichnung dem scheidenden Landrat da -
mals im Namen des Bundespräsidenten und
des nordrhein-westfälischen Ministerpräsi-
denten mit den Worten überreicht worden
sei, es handele sich bei ihm um einen „vor-
bildlichen Repräsentanten der modernen Bür-
gergesellschaft“.
Der Festredner stellte vor allem die Verdiens -
te Riebnigers um die Verwaltungsmoder-
nisierung heraus. Besonders stolz könne der
Landrat a.D. darauf sein, dass während sei-
ner Amtszeit die Zertifizierung des Qualitäts-
managements der Soester Kreisverwaltung
regelmäßig erneuert worden sei. „Zuletzt
habe ich das hohe Niveau der Verwaltungs-
tätigkeit erfahren, als es um die Aufklärung
über das Umweltgift PFT ging. Die Zusam -
menarbeit des Kreises Soest mit meinem
Mi nisterium war und ist ausgezeichnet“,
brachte Uhlenberg ein aktuelles Beispiel. Er
nutzte die Gelegenheit, um die Kreise für ihre
Ausgleichsfunktion auf regionaler Ebene
und ihre Rolle als Bündelungsbehörden zu
loben. Uhlenberg: „Ich finde es schade, und
eine große Belastung, dass bei eini gen Kom-
munalpolitikern das Verhältnis zum Kreis
eigentlich nur über die Höhe der Kreisum-
lage definiert wird.“ Der Minister kündigte
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Vertragsunterzeichnung des ersten inter-
kommunalen Ökokontos: Rhein-Sieg-Land-
rat Frithjof Kühn, Overaths Bürgermeister
Andreas Heider, Troisdorfs 1. Beigeordneter
Heinz Eschbach, Rösraths 1. Beigeordneter
Berthold Kalsbach, Lohmars 1.Beigeordneter
Stephan Hanraths, Rhein-Berg-Landrat Rolf
Menzel und Michael Richter, Vorstand Agger-
verband (v. lks.)
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an, das Land werde die Kreise hinsichtlich
ihrer Planungs-, Genehmigungs- und Auf-
sichtsfunktionen in Zukunft noch weiter stär-
ken.
Neben dem Minister gaben unter anderem
Vizelandrätin Irmgard Soldat, der Lippetaler
Bürgermeister Erhard Susewind, Personal-
ratsvorsitzender Norbert Kelbert und Kreis-
direktor Dirk Lönnecke dem scheidenden
Landrat gute Wünsche für den Ruhestand
mit auf den Weg. Wie ein roter Faden zog
sich der Hinweis auf die Bürgernähe des
Verwaltungschefs Riebniger durch die Gruß-
worte. Irmgard Soldat erinnerte daran, dass
er den Ehrenamtspreis des Kreises etabliert
habe. Erhard Susewind bescheinigte ihm,
stets ein offenes Ohr für die Bürger gehabt
zu haben. Norbert Kelbert betonte, dass der
Kreis sich auch durch die Arbeit Riebnigers
von einer eher beschaulichen Kommunalver-
waltung zu einem modernen Dienstleitungs -
un ternehmen entwickelt habe. Dirk Lönn-
ecke verwies auf die leistungsfähige Bür -
ger-Service-Abteilung im Kreishaus, erinnerte
aber auch an das ehrenamtliche Engage-
ment Riebnigers. Schließlich habe er als Bun -
despräsident der Rassegeflügelzüchter einen
Titel, den der Kreis ihm nicht habe bieten
können.
Landrat a. D. Wilhelm Riebniger griff das
Thema Ehrenamt in seinem Schlusswort auf.
Bei allen Gruppierungen, die ehrenamtli-
che Arbeit leisten, habe er sich besonders

wohl gefühlt. Das solle der Auftritt von zwei
Musikgruppen während der Feierstunde zum
Ausdruck bringen. Riebniger hatte das Se nio-
renorchester des Volksmusiker-Kreisverban-
des Soest und die Lipperoder Burgschwalben

eingeladen, seinen Abschied musikalisch zu
umrahmen.
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Gute Wünsche für den Ruhestand: Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (r.), gab
Landrat Wilhelm Riebniger gute Wünsche für den Ruhestand mit auf den Weg und über-
reichte Ehefrau Ilse Riebniger einen Blumenstrauß. (Foto: Müschenborn/Kreis Soest)

Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht,
34. Ergänzungslieferung, Loseblatt, Stand
Januar 2007, ISBN 3-415-00616-6, Richard
Boorberg Verlag GmbH&Co. KG, Scharrstr. 2,
70653 Stuttgart.

Die 34. Ergänzungslieferung enthält u. a.:
• in der Systematik die bereichsspezifischen Bun -

desgesetze einschließlich der Gesetze zur Ter-
rorismusbekämpfung,

• die bereichsspezifischen Ländergesetze,
• die restlichen Kommentierungen zum LDSG

Baden-Württemberg, so dass auch diese Kom-
mentierung vollständig ist,

• die kirchlichen Datenschutzgesetze EKD und
KDO mit vorangestellter Synopse.

Außerdem sind enthalten:
• in Teil VII Inhaltsverzeichnisse zu den Sozialge-

setzbüchern,
• Neukommentierungen der SGB II und IV, Er-

gänzungen der SBG I und V.

Mohr/Sabolewski, Beihilfenrecht Nordrhein-
Westfalen, Kommentar, 69. Ergänzungslie-
ferung, Stand: Juni 2007, 328 Seiten, DIN A5,
Loseblattausgabe incl. Zugang zur Internet-

lage 2007, kartoniert, 258 Seiten, € 32,00,
ISBN 978-3-8293-0795-6, Kommunal- und
Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Im G4ro-
henstück 2, 65396 Walluf.

Die Kommunalfinanzen sind derzeit von mehre-
ren Entwicklungslinien geprägt: hohe Defizite in
den Haushalten, abnehmende Investitionstätig-
keit, reduzierte Unterhaltung und Erhaltung der
vorhandenen Infrastruktur und damit steigende
Zukunftslasten. In dieser Lage bieten private Inves-
toren verstärkt neue innovative Finanzierungs-
formen zur Realisierung öffentlicher Infrastruktur-
projekte an. Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz
über öffentlich-private-Partnerschaften (ÖPP-Ge-
setz) die rechtlichen Vorgaben für die Realisierung
solcher Projekte verbessert. 

Die vorliegende Neuauflage informiert über die
Möglichkeiten der Finanzierung kommunaler In-
vestitionen, vom klassischen Kommunalkredit und
dessen Abwicklung einschließlich innovativer Zins -
sicherungsinstrumente bis zur Vereinbarung öf-
fentlich-privater-Partnerschaften für die gemein-
same Realisierung von Infrastrukturprojekten und
den Betrieb öffentlicher Einrichtungen. Zehn nam-
hafte Autoren aus Kommunalverwaltung, Landes-
verwaltung und Kreditwirtschaft vermitteln ne ben
den notwendigen Grundlagen vertiefte Kenntnisse

Datenbank, Grundwerk eingeordnet bis zum
Liefertag 2.832 Seiten, in zwei Ordnern, €108,–
bei Fortsetzungsbezug, €138,– Einzelbezug,
ISBN 978-3-7922-0153-4, Verlag W. Reckin-
ger GmbH&Co. KG, Luisenstraße 100-102,
53721 Siegburg,

Schwerpunkt der 69. Ergänzungslieferung ist die
eingehende Erläuterung der 21. Änderungsvor-
schrift zur Beihilfenverordnung, die u.a. umfassen-
de Änderungen hinsichtlich der Beihilfefähigkeit
von Arzneimitteln sowie grundlegende Neurege-
lungen bei stationären Rehabilitationsmaßnahmen,
bei ambulanten Kur- und Rehabilitationsmaßnah-
men sowie bei Mutter-/Vater-Kind-Kuren brachte.

Darüber hinaus wurden das beihilfenrecht ergän-
zende Vorschriften neu aufgenommen bzw. auf
den aktuellen Stand gebracht. Zu nennen sind hier
u. a. das Kindergeldrecht, Hebammengebühren-
ordnung NRW, die Sozialversicherungsentgeldver-
ordnung.

Im Übrigen gehen die Kommentatoren auf viel-
fältige Zweifelsfragen unter Beachtung der Recht-
sprechung ein. 

Albers/Rohloff (Hrsg.), Finanzierung kom-
munaler Investitionen, Darstellung, 3. Auf-
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über die gängigen Finanzierungsinstrumente. Ein
hilfreicher Anhang (u.a. mit Hinweisen zur Planung,
Finanzierung und Organisation kommunaler Ein-
richtungen unter Berücksichtigung des Einsatzes
von Privatkapital, einer Arbeitsanleitung zur Ein-
führung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
und einem Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen bei PPP-Projekten“) vervollständigt die
Ausgabe.

Fachverband der Kommunalkassenverwalter
(Hrsg.), Gesetzessammlung für die kommu-
nale Vollstreckungspraxis – alle wichtigen
Vollstreckungsbestimmungen in einem Werk
– 10. Ergänzungslieferung, Stand: März 2007,
228 Seiten, DIN A5, Loseblattausgabe, Ge -
samtwerk eingeordnet bis zum Liefertag
2.074 Seiten, in zwei Ordnern, € 98,00 bei
Fortsetzungsbezug,€124,00 bei Einzelbezug,
ISBN 3-7922-0139-9, Verlag W. Reckinger
GmbH&Co. KG, Luisenstraße 100-102,
53721 Siegburg

Die 10. Ergänzungslieferung berücksichtigt die Än-
derungen einiger Landesverwaltungsvollstreckungs-
und – zustellungsgesetze sowie von Kommunal-
abgabengesetzen. Auf Bundesebene waren u. a.
die Abgabenordnung, das Gewerbesteuergesetz,
die Insolvenzordnung, die Zivilprozessordnung und
hierdurch bedingt das Gesetz über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung von Ak-
tualisierungen betroffen. Schließlich wirkte sich das
2. Justizmodernisierungsgesetz auf das Gerichtskos-
tengesetz aus, wodurch auch einige Gebührentat-
bestände geändert bzw. neu hinzugekommen sind.

Schütz/Maiwald: Beamtenrecht des Bundes
und der Länder, 273. Aktualisierung, 276 Sei-
ten, Lose blatt, Stand April 2007, € 72,30,
Bestellnr.: 7685 5470 273, Verlagsgruppe
hüthig:jehle:rehm 

Frotscher/Pieroth, Verfassungsgeschichte,
Grundrisse des Rechts, 6. Auflage, 2007, 421
Seiten, €19,50, ISBN 978-3-406-55828-3,
Verlag C.H. Beck oHG, Wilhelmstr. 9,
80801 München.

Die Verfassungsgeschichte befasst sich nicht nur
mit den historischen Strukturen des Staatswe-
sens, sondern ist auch häufig genug Schlüssel zum
Verständnis des geltenden Verfassungsrechts, das
auf den Erfahrungen bisheriger Staatsformen auf-
baut. Sie gehört daher zum Pflichtprogramm des
Jura-Studiums.

Der Grundriss von Frotscher und Pieroth konzen-
triert sich auf die Vermittlung derjenigen verfas-
sungsgeschichtlichen Zusam menhänge, die für
das Verständnis des in der Bundesrepublik Deutsch-
land bestehenden, den Grundrechten und der
De mokratie verpflichteten Staatswesens uner-
lässlich sind. Das Werden des modernen Verfas -
sungsstaates wird offengelegt und die Verbin-
dung zum Öffentlichen Recht der Gegenwart
hergestellt. Die Darstellung beginnt daher mit der
Entstehung des modernen Verfassungsrechts in
den USA und in Frankreich, stellt die wesentlichen
Etappen der deutschen Verfassungsentwicklung
vom Ausgang des 18. bis zur Mitte des 20. Jahr-

hunderts dar und schließt mit der Entstehung
einer neuen Verfassungsordnung, dem Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland, ab.

Tettinger/Erbguth/Mann, Besonderes Ver-
waltungsrecht, Kommunalrecht, Polizei- und
Ordnungsrecht, Baurecht, 9. Auflage 2007,
XXVIII, 556 Seiten, kartoniert, € 24,00, ISBN
978-3-8114-9219-6 (Schwerpunkte Band
17/1), C. F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig
Jehle Rehm GmbH, Im Weiher 10, 69121
Heidelberg.

Das besondere Verwaltungsrecht umfasst eine
Vielzahl eigenständiger, sachgebietsbezogener Nor-
menkomplexe als spezielle Vorgaben für öffentliche
Verwaltungstätigkeit. Das in 9. Auflage erschienene
Lehrbuch stellt die Grundstrukturen des Kommunal-
rechts sowie des Polizei- und Ord nungsrechts und
neu auch des öffentlichen Baurechts kompakt
und übersichtlich dar. Mit der neuen Auflage
wurde die Darstellung wieder gründlich überar-
beitet und auf den aktuellen Stand von Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Literatur gebracht.

Müller, Schulische Eigenverantwortung und
staatliche Aufsicht, Eine Untersuchung der
Möglichkeiten und Grenzen schulischer Ei-
genverantwortung unter Geltung des Grund-
gesetzes, 2006, 265 Seiten, € 69,00, ISBN
3-8329-2158-3, Nomos Verlagsgesellschaft,
Postfach 10 03 10, 76484 Baden-Baden.

Seit einigen Jahren wird in der Bundesrepublik
Deutschland eine breite Auseinandersetzung über
die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungswe-
sens geführt. Insbesondere angeregt durch die Er-
gebnisse der internationalen Schulleistungsstudie
PISA (Programme for International Student As-
sessment) ist dabei die Verbesserung der Qualität
schulischer Arbeit in den Mittelpunkt des öffent-
lichen Interesses gerückt. Die Veröffentlichung der
ersten Ergebnisse im Jahre 2001 hatte in Deutsch-
land zu dem sprichwörtlichen „PISA-Schock“ ge-
führt. Auch die Ergebnisse der zweiten PISA-Er-
hebung, die Ende des Jahres 2004 veröffentlicht
wurden, boten keinen Anlass zur Freude über das
deutsche Schulsystem. Diese Ergebnisse blieben –
national wie international – nicht ohne Folgen. An
allen Orten wurde nach dem „Erfolgsrezept“ der
in der internationalen Spitze liegenden Staaten
geforscht. Wie sich indes erwies, gibt es kein ein-
heitliches „Erfolgsrezept“ zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit von Schulen und Schülern. Jedoch
fanden mehrere Studien den Spitzenländern ge-
meinsame, erfolgversprechende Grundbedingun-
gen. Eine diese Grundbedingungen, deren Be-
trachtung aus rechtlicher Perspektive die Einarbeit
von Judith Müller gewidmet ist, ist die sog. „Schul -
autonomie“. Untersucht werden in dieser Arbeit
die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen schu-
lischer Eigenverantwortung und damit auch die
rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Be-
schränkung der staatlichen Aufsicht. Diese Prü-
fung zieht konsequenter Weise zwei Fragen nach
sich. Zum einen wird erörtert, welche (anderen)
Aufgaben die – dann ihrer Fachaufsichtsfunktion
entledigte – Schulaufsicht im engeren Sinne wahr-
nehmen müsste und in welcher Form dies sinn-
voller Weise zu geschehen hätte. Zum anderen
wird diskutiert, ob und ggf. welche anderen denk-
baren Modelle von Rechtsformen für Schulen

neben der bisher üblichen Form der nicht rechts-
fähigen öffentlichen Anstalt existieren. Neben der
Eigenständigkeit der Schule spielt in diesem Zu-
sammenhang auch die pädagogische Freiheit der
Lehrer eine bedeutende Rolle. Denn eine Eigen-
ständigkeit der Schule lässt sich nur im Zusam -
menwirken aller an der Schule Beteiligten verwirk-
lichen. Insoweit wird auch die Frage untersucht,
ob den Lehrern ein rechtlich geschützter Freiraum
für ihre Tätigkeit zusteht und wie weit dieser Frei-
raum reicht. Konkret wird untersucht, in welchem
Verhältnis die pädagogische Freiheit des Lehrers
zu der Eigenständigkeit der Schule steht. Ferner
wird die pädagogische Freiheit des Lehrers auch
in ihrer Abgrenzung zur staatlichen Einflussnah-
me durch die Schulaufsicht betrachtet.

Boeddinghaus/Hahn/Schulte, Bauordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen – Landes-
bauordnung – Kommentar, 56. Aktualisie-
rung, Stand: 01. Januar 2007, 246 Seiten,
€ 49,90, Bestellnummer: 80730672056,
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH,
Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München.

Mit der vorliegenden Aktualisierung wird mit der
Einarbeitung der neuesten Änderungen zum Ab-
standflächenrecht begonnen. Den Anfang bildet
dabei die Änderung des Gesetzesteils mit Ergän-
zung einer Textsynopse zu den §§ 6/7 LBO NRW.
Den Schwerpunkt der Lieferung bildet dann die
Überarbeitung der Erläuterungen zu § 6 (Ab-
standflächen), welche komplett überarbeitet und
aktualisiert wurden.

Schaetzell/Busse/Dirnberger, Baugesetzbuch
(BauGB), Verordnung über die bauliche Nut-
zung der Grundstücke (Baunutzungsver-
ordnung – Bau NVO), Kommentare, 16.
Nachlieferung, Stand: Mai 2007, 394 Seiten
(neuer Ordner, neues Deckblatt), € 59,10,
Gesamtwerk: Loseblattausgabe, 1.876 Sei-
ten, € 124,00, ISBN 978-3-86115-922-3,
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH&Co.
KG, Postfach 3629, 65026 Wiesbaden.

Das BauGB ist durch Artikel 1 des Gesetzes zur
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innen-
entwicklung der Städte vom 21.12.2006 hinsicht-
lich mehrerer Regelungen geändert worden. Be -
troffen von den Änderungen sind dabei u. a. die
Bauleitplanung ebenso wie Bestimmungen zum
Bebauungsplan und zur Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanung. Im Text des BauGB wurden diese
Änderungen berücksichtigt. Ein großer Teil dieser
Änderungen wurde auch bereits in die Kommen-
tierung des BauGB eingearbeitet. Weitere Aktua-
lisierungen der Erläuterungen folgen in Kürze. Auf
den neuesten Stand gebracht wurden außerdem
die Texte im Anhang.

Cholewa/Dyong/von der Heide/Arenz,
Raumordnung in Bund und Ländern, Kom-
mentar zum Raumordnungsgesetz des Bun-
des und Vorschriftensammlung aus Bund
und Ländern, 12. Lieferung der 4. Auflage,
Stand: September 2006, 330 Seiten, € 122,80,
ISBN 978-3-17-019731-2, W. Kohlhammer
GmbH, Heßbrühlstraße 69, 70565 Stuttgart.
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Jan Ziekow (Hrsg.), Aktuelle Fragen des
Fachplanungs-, Raumordnungs- und Natur-
schutzrechts 2006, Vorträge auf den Achten
Speyerer Planungsrechtstagen und dem
Speyerer Luftverkehrsrechtstag vom 08. bis
10. März 2006 an der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften Spey-
er, Schriftenreihe der Hochschule Speyer,
Band 182, 2007, 367 Seiten, € 72,00, ISBN
978-3-428- 12490-9, Duncker&Humblot
GmbH, Postfach 41 03 29, 12113 Berlin.

In dem Band werden die ausgearbeiteten Vorträ-
ge, die auf den 8. Speyerer Planungsrechtstagen
und dem Speyerer Luftverkehrstag 2006 gehalten
wurden, dokumentiert. Die überwiegend von er-
fahrenen Praktikern, teilweise auch von Wissen-
schaftlern mit einschlägigem Praxisbezug erstellten
Beiträge erfassen ein weites Spektrum aktueller
Problemfelder des Fachplanungsrechts sowie da-
mit verwandter Rechtsgebiete. Schwerpunkte liegen
dabei auf konzeptionellen Fragen der Flughafen-
planung, den Auswirkungen jüngster gesetzge-
berischer Aktivitäten im Umwelt- und Planungs-
recht sowie der zunehmenden Europäisierung des
Fachplanungsrechts. Die Autorinnen und Autoren
der Beiträge stellen nicht nur die aktuellen Diskus-
sionsstände dar, sondern zeigen zugleich auch
Lösungsvorschläge auf, welche die künftige Hand-
habung der dargestellten Problemfelder in Wissen-
schaft und Praxis erleichtern.

Von Lersner/Wendenburg/Versteyl, Recht
der Abfallbeseitigung (RdA) des Bundes,
der Länder und der Europäischen Union,
Kommentar zur Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz, Nebengesetze und sonstige
Vorschriften, Lieferung 3/07, Stand: April
2007, € 42,00, Bestellnummer: 1 1315 0167;
Lieferung 4/07, Stand: Mai 2007, Bestell-
nummer: 1 1315 0168, Erich Schmidt Ver-
lag GmbH & Co., Genthiner Straße 30 G,
10785 Berlin-Tiergarten.

Mit der Lieferung 3/07 werden eine Reihe von
bundesrechtlichen Verordnungen aktualisiert, wie
z.B. die Abfallüberwachungs-Verordnung, die Alt-
holz-Verordnung, die Deponie-Verordnung und die
Abfall-Klärschlamm-Verordnung. An landesrecht-

lichen Vorschriften wurden die niedersächsische
Abwasser-Abfallverbrennungs-Verordnung, die
Sonderabfallverbrennungsverordnung von Schles-
wig-Holstein und die Zuständigkeitsverordnung
von Mecklenburg-Vorpommern geändert. Im Eu-
ropäischen Recht ist die Richtlinie über Abfälle aus
der Mineralgewinnung neu, geändert wurden die
Altöl-Richtlinie und die Klärschlamm-Richtlinie.

Mit Lieferung 4/07 werden einige bundes- und
europarechtliche Texte aktualisiert, vor allem die
letzten Änderungen des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes, des Abfallverbringungsgesetzes und
der Versatzverordnung. Im Europäischen Recht
wird die Neufassung der Abfallverbringungsver-
ordnung eingefügt, die ab 12.07.2007 gültig ist.

Daniel Couzinet, Die Zulässigkeit von Im-
missionen im anlagenbezogenen Immis-
sionsschutzrecht, Verfassungsrechtliche Vor-
gaben an das vom Einzelnen hinzunehmende
Immissionsmaß und einfach-rechtliche Aus-
gestaltung im Bundes-Immissionsschutz-
gesetz, Tübinger Schriften zum Staats- und
Verwaltungsrecht, Band 77, 2007, 568 Sei-
ten, kartoniert, € 82,00, ISBN 978-3-428-
12374-2, Duncker & Humblot GmbH,
Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, 12165 Berlin.

Soweit das Bundes-Immissionsschutzgesetz den
Schutz einzelner Personen vor Immissionsbelas-
tungen intendiert, ergeben sich in verfassungs-
rechtlicher Hinsicht Spannungslagen zwischen
Grundrechtspositionen Betroffener einerseits und
Emittenten andererseits. Der Autor unternimmt
es, diese Problematik unter Beschränkung auf an-
lagenbezogene Immissionsbelastungen aufzuar-
beiten. Hierzu werden im ersten Teil die verfas-
sungsrechtlichen Maßstäbe für das vom Einzelnen
hinzunehmende Immissionsmaß entwickelt, be-
vor diese im zweiten Teil auf die einschlägigen Re-
gelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
und der zugehörigen untergesetzlichen Regel-
werke übertragen werden. Hierbei liegen der Ar-
beit drei „Schwerpunktfragen“ zu Grunde, die
bislang keine befriedigende Klärung gefunden
haben, obwohl sie Grundfragen dieses Rechtsge-
bietes betreffen, nämlich erstens die Problematik
unterschiedlicher Empfindlichkeiten, zweitens die
Frage, inwieweit Wertungen in die Bestimmung

des zulässigen Immissionsmaßes einfließen dür-
fen und drittens die Grenzen der schematisieren-
den und typisierenden Regelungstechnik unter-
gesetzlicher Umweltstandards, wie sie in der Figur
des „atypischen“ Falles Ausdruck finden. Kern-
aussage des Autors ist, dass die Bestimmung des
zulässigen Immissionsmaßes einerseits stets wer-
tender Art ist, untergesetzliche Umweltstandards
aufgrund ihrer strikt schematisierenden und typi-
sierenden Wirkungsweise andererseits jedoch in
einem notwendigen Spannungsverhältnis hierzu
stehen. Mit der vorliegenden Arbeit liefert der
Autor nicht nur eine gründliche Analyse dieser
strukturellen Konfliktlagen bei umfassender Auf-
arbeitung von Literatur und Rechtsprechung,
sondern er entwickelt zugleich Lösungen für die
Rechtspraxis.

Fluck, Kreislaufwirtschafts-, Abfall- und Bo -
denschutzrecht, KrW-/AbfG, AbfVerbrG,
EG-AbfVerbrVO, BBodSchG, Kommentar,
71. Aktualisierung, Stand: Mai 2007, 222.
Seiten, € 68,60, Bestellnr.: 8114 7900 071,
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH,
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg.

Mit dieser Lieferung werden die neuen Kommen-
tierungen zu der Einführung zum ElektroG, § 1
ElektroG, § 5 ElektroG und § 6 Abs. 1 und 2 Ver-
packV integriert. Weiterhin wurden Änderungen
unter anderem zum AbfVerbrG und zur AbfAblV
berücksichtigt. 

Fluck/Theuer, Informationsfreiheitsrecht
IFG/UIG/VIG mit Umweltinformations-
und Verbraucherinformationsrecht, Kom-
mentar, Vorschriften der EU, des Bundes
und der Länder, Internationales Recht, Recht-
sprechung, 18. Aktualisierung, Stand: März
2007, 232 Seiten und ein Registerblatt, € 81,–,
Bestellnr.: 8114 9270 018, Verlagsgruppe
Hüthig Jehle Rehm GmbH, Im Weiher 10,
69121 Heidelberg.

In der 18. Aktualisierung erfolgten Änderungen u.a.
in der Kommentierung  der §§ 7,12 IFG sowie in den
Rechtsvorschriften von IWG, BayUIG, Hess UIG,
NiedersUIG, ThürUIG und EGRL 2003/98/EG.
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Schriftenreihe des Freiherr-vom-Stein-Instituts

Wissenschaftliche Forschungsstelle des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
an der Universität Münster

Die Veröffentlichungen der Schriftenreihe des Freiherr-vom-Stein-Instituts sind im
Deutschen Gemeindeverlag/Verlag W. Kohlhammer, Köln, erschienen und nur über

den Buchhandel zu beziehen.

Band 22 – Brügge, Bodendenkmalrecht unter besonderer
Berücksichtigung der Paläontologie, 1993

Band 23 – Adam, Veterinärrecht – Eine systematische Darstel-
lung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in
Nordrhein-Westfalen, 1993

Band 24 – Hoppe/Bauer/Faber/Schink (Hrsg.), Rechts- und
Anwendungsprobleme der neuen Bauordnung NW, 1996

Band 25 – Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommu-
naler Elektrizitätsversorgung, 1996

Band 26 – Twehues, Rechtsfragen kommunaler Stiftungen,
1996

Band 27 – Hoppe/Bauer/Faber/Schink (Hrsg.), Auswirkungen
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes auf die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger, 1996

Band 28 – Otting, Neues Steuerungsmodell und rechtliche
Betätigungsspielräume der Kommunen, 1997

Band 29 – Schnell, Freie Meinungsäußerung und Rederecht
der kommunalen Mandatsträger unter verfassungsrechtlichen,
kommunalrechtlichen und haftungsrechtlichen Gesichtspunk-
ten, 1997

Band 30 – Oebbecke/Bauer/Faber (Hrsg.), Umweltrecht und
Kommunalrecht, 1998

Band 31 – Freisburger, Public Private Partnership in der kom-
munalen Museumsarbeit, 2000

Band 32 – Oebbecke/Bauer/Pünder (Hrsg.), Perspektiven der
kommunalen Sparkassen, 2000

Band 33 – Obermann, Die kommunale Bindung der Sparkas-
sen: Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen ihrer
Ausgestaltung, 2000

Band 34 – Lohmiller, Kaptialbeteiligungsgesellschaften der
Sparkassen – Eine Untersuchung über die Rechtsgrundlagen
der Beteiligungsfinanzierung durch kommunale Sparkassen,
2000

Band 35 – Schefzyk, Der kommunale Beteiligungsbericht – Ein
Instrument zur verbesserten Berichterstattung über die
Unternehmenstätigkeit der Kommunen, 2000

Band 36 – Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungssys -
teme im Umweltrecht – unter besonderer Berücksichtigung
der Selbstverpflichtungen, 2001

Band 37 – Schulenburg, Die Kommunalpolitik in den Kreisen
Nordrhein-Westfalens: Eine empirische Bestandsaufnahme,
2001

Band 38 – Oebbecke/Ehlers/Schink/Pünder (Hrsg.), Kommunal -
finanzen, 2001

Band 39 – Oebbecke/Ehlers/Schink/Pünder (Hrsg.), Die nord rhein-
westfälische Gemeindeprüfung in der Diskussion, 2001

Band 40 – Lüttmann, Aufgaben und Zusammensetzung der
Verwaltungsräte der kommunalen Sparkassen, 2002

Band 41 – Oebbecke/Ehlers/Schink/Pünder (Hrsg.), Aktuelle
Fragen der Sparkassenpolitik, 2002

Band 42 – Hörster, Die Wahrnehmung der Sozialhilfeaufgaben
im kreisangehörigen Raum in Nordrhein-Westfalen, 2002

Band 43 – Pünder, Haushaltsrecht im Umbruch – eine Unter -
suchung der Erfordernisse einer sowohl demokratisch legi -
timierten als auch effektiven und effizienten Haushaltswirt-
schaft am Beispiel der Kommunalverwaltung, 2003

Band 44 – Harks, Kommunale Arbeitsmarktpolitik – Rechtliche
Vorgaben und Grenzen, 2003

Band 45 – Schepers, Internet-Banking und sparkassenrecht -
liches Regionalprinzip, 2003

Band 46 – Kulosa, Die Steuerung wirtschaftlicher Aktivitäten
von Kommunen – Eine betriebswirtschaftliche Analyse, 2003

Band 47 – Placke, Interkommunale Produktvergleiche als Basis
für den kommunalen Finanzausgleich, 2004

Band 48 – Wittmann, Der Sparkassenverbund, 2004

Band 49 – Lübbecke, Das Kommunalunternehmen – neue
Organisationsform im kommunalen Wirtschaftsrecht von Nord -
rhein-Westfalen, 2004

Band 50 – Hoffmann, Gewässerschutzrecht Nordrhein-West -
falen – eine systematische Darstellung unter besonderer
Berücksichtigung der europarechtlichen und bundesrecht-
lichen Vorgaben, 2004

Band 51 – Oebbecke/Ehlers/Schink/Diemert (Hrsg.), Kommunal-
verwaltung in der Reform, 2004

Band 52 – Lühmann, Die Zusammenführung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe im Sozialgesetzbuch II (SGB II), 2005

Band 53 – Niggemeyer: Zulässigkeit und Grenzen von Sparkas -
senfusionen – eine Untersuchung am Beispiel von Zusammen-
schlüssen nordrhein-westfälischer Sparkassen, 2005

Band 54 – Diemert, Das Haushaltssicherungskonzept – Verfas-
sungs- und haushaltsrechtliche Grundlagen in NRW unter Be -
rücksichtigung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements,
2005

Band 55 – Becker, Die Entwicklung des Personalvertretungs-
rechts in Nordrhein-Westfalen – Eine Untersuchung der wesent-
lichen Einflussfaktoren auf die Gesetzgebung am Beispiel
des LPVG NRW, 2006

Band 56 – Oebbecke/Ehlers/Klein/Theurl/Diemert (Hrsg.), Per-
spektiven für Sparkassen und Genossenschaftsbanken, 2006

Band 57 – Pehla, Der Haftungsverbund der Sparkassen-
Finanzgruppe – eine Untersuchung der Institutssicherung der
Sparkassen und Landesbanken unter besonderer Berücksich-
tigung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-
gesetzes, 2006

Band 58 – Oebbecke/Ehlers/Klein/Diemert (Hrsg.), Zwischen kom-
munaler Kooperation und Verwaltungsreform, Fachtagung aus
Anlass des 25-jährigen Bestehens des Freiherr-vom-Stein-Instituts,
2006

Band 59 – Schütte-Leifels, Die Grundsätze der Sozialhilfe nach
der Reform, 2007
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